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Stadtradeln - Kirchheim ist wieder dabei
Radfahren sichert die Nahmobilität, sorgt für 
Bewegung, ist gut für die Umwelt. Die fahrrad-
freundliche Kommune Kirchheim unterstützt 
mit vielen Aktionen, Projekten und Maßnah-
men die Nutzung des Verkehrsmittels. An der 
Kampagne „Stadtradeln“ beteiligt sich die Ge-
meinde bereits zum sechsten Mal und sammelt 
bis Samstag, 16. Juli erneut Kilometer um Kilo-
meter für den Klimaschutz. Erster Bürgermeister 
Maximilian Böltl: „In unserer Gemeinde können 
Sie alles bequem und entspannt mit dem Fahr-
rad erreichen, ohne Stress und Parkprobleme. 
Lassen Sie das Auto stehen, legen Sie Ihre Wege 
mit dem Fahrrad zurück, tun Sie etwas für sich 
und unsere Umwelt!“ 
Mitmachen beim Stadtradeln kann jeder, 
der in Kirchheim wohnt, arbeitet oder einem 
Verein angehört. Radler können sich einem der 
bestehenden Teams anschließen oder selbst 
ein Team gründen. Am Ende werden alle ge-
fahrenen Kilometer zusammengezählt. Für alle 
weiterführenden Schulen mit ihren Schülern, 
Lehrern, Schulangestellten und Eltern findet 
auch dieses Jahr der Wettbewerb Schulradeln 
ebenfalls bis 16. Juli statt. Alle Schulradel-Kilo-
meter werden auch dem örtlichen Stadtradeln-
Kilometerstand zugerechnet und puschen das 
Gemeindeergebnis. Im vergangenen Jahr leg-
ten die Stadtradler der Gemeinde rund 75.000 
Kilometer zurück und vermieden so elf Tonnen 
des klimaschädlichen Treibhausgases CO2.
Beim Stadtradeln geht es um Spaß am Fahr-
radfahren und ums Gewinnen toller Preise. In 

diesem Jahr neu: Die Landkreiskommune mit 
den am meisten gesammelten Radlkilometern 
erhält eine Prämie in Höhe von 5.000 Euro vom 
Landkreis München! Doch nicht nur der Wett-
bewerb zählt, die Kampagne möchte möglichst 
viele Menschen fürs Umsteigen aufs Fahrrad im 
Alltag bewegen, um dadurch einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu erreichen. Hier ist auch die Rad-
infrastruktur gefordert.
Bei Kirchheim 2030 gibt die Gemeinde dem 
Fahrrad Vorfahrt. Mit einer Magistrale durch 
den Ortspark und drei zusätzlichen Brücken 
für Radfahrer werden die Wege zwischen den 
Gemeindeteilen kürzer und der Umstieg aufs 
Rad attraktiver. Auch außerhalb des Ortsparks 
wird das Radfahren künftig bequem, schnell 
und der Schulweg sicherer. Mit dem Umbau 
der Heimstettner Straße schafft die Gemeinde 
je Richtung einen Gehweg und einen Radweg 
- getrennt voneinander. Zudem werden die 
Querungsmöglichkeiten verbessert, die Bus-
haltestellen barrierefrei und Bäume gepflanzt. 
Ein großer Eingriff an der Heimstettner Straße, 
für den jetzt Sperrungen für den KfZ-Verkehr 
nötig sind. Radfahrer können die Straße weiter-
hin nutzen.
Schon jetzt kann man beim Stadtradeln dazu 
beitragen, den innerörtlichen Verkehr zu sen-
ken, indem man aufs Auto verzichtet und 
stattdessen die Wege mit dem Rad zurücklegt. 
Gleichzeitig werden Kilometer fürs Gemeinde-
ergebnis gesammelt. Also aufsteigen und mit-
machen: www.stadtradeln.de/kirchheim

Umbau der Heimstettner Straße: Vorbild ist das Kopenhagener Modell, das Radwege durch Bordsteine mit 
Höhenversatz zum Gehweg und zur Fahrbahn abgrenzt. Dadurch werden die verschiedenen Verkehrsarten 
wirksam voneinander getrennt und Konflikte gemindert. Eine weitere Maßnahme, um das Radfahren in der 
Gemeinde zu fördern, ist die Aktion „Stadtradeln“. Kirchheim ist auch dieses Jahr dabei.

BAUSTELLENFÜHRUNGEN DER 
LANDESGARTENSCHAU

Ab Juli ändert das Team der Landesgarten-
schau den Treffpunkt für die Baustellen-
führungen. Alle Führungen beginnen dann 
am Parkplatz der Grund- und Mittelschule. 
Die Änderung wurde nötig, um die Sicher-
heit aller Teilnehmenden im laufenden Bau-
stellenbetrieb aufrechtzuerhalten. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis! 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung(en) zu 
den Führungen im Juli und August: 

Samstag, 2. Juli, 7 Uhr bis ca. 8.30 Uhr 
(Aufsichtsratsvorsitzender der Kirchheim 
2024 GmbH, Stephan Keck)
Mittwoch, 13. Juli, 16 bis ca. 18.30 Uhr 
(1. Gruppe: Maximilian Heyland, Geschäfts-
führer; 2. Gruppe: Armin Wandschura, 
Technischer Leiter)
Dienstag, 9. August, 16 bis ca. 17.30 Uhr 
(Marion Voß, Ausstellung und Betrieb) 
Mittwoch, 10. August, 16 bis ca. 17.30 Uhr 
(1. Gruppe: Armin Wandschura, Technischer 
Leiter; 2. Gruppe: Andreas Precht, Ausstel-
lung und Betrieb)

Die maximale Teilnehmerzahl pro Gruppe 
liegt bei 25 Personen. Sollten mehr Anmel-
dungen vorliegen, wird nach Möglichkeit - 
je nach Verfügbarkeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter - eine parallele Führung 
für eine zweite Gruppe angeboten. 
Die Zufahrt zum Treffpunkt/Parkplatz west-
lich der Grund- und Mittelschule ist über 
die Baustraße Hauptstraße (frühere Lud-
wigstraße)/Ecke alte Hauptstraße möglich.
Anmeldungen für alle Führungen sind in 
der Geschäftsstelle der Kirchheim 2024 
GmbH möglich, unter Tel. 089/90909-2024 
oder per E-Mail an: info@lgs2024.de 
Anmeldeschluss ist jeweils am Vortag der 
Führungen um 10 Uhr. Sollten Sie kurz-
fristig nicht teilnehmen können, sagen Sie 
bitte ab.

Kirchheim 2024 GmbH

Campus Kirchheim 
Quartier mit Zukunft
» Seite 8 + 9

Dorffest in Kirchheim
Miteinander feiern
» Seiten 11 bis 15
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ERSCHEINUNGSTERMIN DER 
KIRCHHEIMER MITTEILUNGEN

Die Ausgabe 14 der Kirchheimer Mittei-
lungen erscheint wegen des Dorffests am 
Freitag, 15. Juli. 
Online finden Sie die aktuelle Ausgabe im-
mer auf der Gemeindewebsite unter: 
www.kirchheim-heimstetten.de/
rathaus/kirchheimer-mitteilungen

Der Anzeigen- und Redaktionsschluss für 
Ausgabe 14 ist wegen des Dorffests vor-
gezogen:
Gewerbliche Anzeigen:
Mittwoch, 6. Juli, 10.00 Uhr an 
anzeigen@kirchheim-heimstetten.de
Private Kleinanzeigen:
Mittwoch, 6. Juli, 10.00 Uhr an 
anzeigen@kirchheim-heimstetten.de
Wegen Corona bitten wir darum, sowohl ge-
werbliche Anzeigen als auch private Klein-
anzeigen möglichst per E-Mail zu senden.
Redaktionelle Beiträge:
Donnerstag, 7. Juli, 10.00 Uhr an 
kimi@kirchheim-heimstetten.de

Datenschutz und Bildrechte
Vereine, Organisationen und Institutionen, 
die Artikel mit Fotos von Personen in den 
Kirchheimer Mitteilungen veröffentlichen 
möchten, müssen sicherstellen, dass eine 
entsprechende Einwilligung der abgebilde-
ten Person(en) und bei Minderjährigen die 
Einwilligung der Sorgeberechtigten zur Ver-
öffentlichung in Textform vorliegt. 
Die Einwilligung muss für Print, Online und 
Social Media gelten.

KiMi-Jahreskalender
Den KiMi-Jahreskalender 2022 mit allen 
Redaktions- und Anzeigenschlüssen finden 
Sie unter: www.kirchheim-heimstetten.
de/rathaus/kirchheimer-mitteilungen

RATHAUS: ÖFFNUNGSZEITEN

Montags: 8 bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr
Dienstags bis freitags: 8 bis 12 Uhr
Freitags öffnet das Einwohnermeldeamt bereits 
um 7.30 Uhr.
Am Freitag, 8. Juli sind das Rathaus und alle 
gemeindlichen Außenstellen geschlossen.

GEMEINDEBÜCHEREI:                   
ÖFFNUNGSZEITEN

Die aktuellen Öffnungszeiten sind:
Montag   15.00 - 18.00 Uhr
Dienstag   15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch      09.00 - 12.00 Uhr | 16.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag  09.00 - 12.00 Uhr | 16.00 - 19.00 Uhr
Samstag   14.00 - 16.00 Uhr

Telefon: 089 9037005
E-Mail: buecherei@kirchheim-heimstetten.de

Am Donnerstag, 7. Juli hat die Bücherei nur am 
Vormittag von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Der Nach-
mittag bleibt ausnahmsweise geschlossen. 
Unser Rückgabesystem steht Ihnen jederzeit zur 
Verfügung (rechts neben der Hausnummer 12).

Am Donnerstag, 14. Juli entführt Lisa Graf 
ihre Leserinnen und Leser ins München um 
1900 und verzaubert mit einer wunderbaren 
Familiengeschichte rund um den Feinkostla-
den Dallmayr. Die Veranstaltung findet in der 
Gemeindebücherei Kirchheim statt. Einlass ist 
19 Uhr, Beginn ist 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind 
ab sofort in der Gemeindebücherei erhältlich: 
Sie kosten im Vorverkauf 5 Euro, an der Abend-
kasse 7 Euro. Falls Sie eine Fahrgelegenheit be-
nötigen, melden Sie sich bitte in der Gemeinde-
bücherei unter 089 / 903 7005.

SITZUNGSKALENDER

Die Sitzungen finden in der Regel in der Men-
sa der Grund- und Mittelschule, Heimstettner 
Straße 12 statt. Im Juli sind folgende Termine 
(öffentlich) geplant*:

Dienstag, 5. Juli, 19 Uhr
Gemeinderatssitzung, Gymnasium Kirchheim
Dienstag, 12. Juli, 19 Uhr
Sitzung des Hauptausschusses
Dienstag, 19. Juli, 19 Uhr
Sitzung des Bauausschusses

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf 
den Seiten des Ratsinformationssystems der 
Gemeinde Kirchheim b. München:
https://ris.komuna.net/kirchheim   
    *Stand:25.5.2022

BÜRGERSPRECHSTUNDE AUF DEM 
WOCHENMARKT

Eine Bürgersprechstunde mit Bürgermeister 
Maximilian Böltl findet am Donnerstag, 21. Juli 
von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Wochenmarkt in 
Kirchheim, Pfarrer-Caspar-Mayr Platz statt.

Besprechen Sie gerne Ihre Anliegen und Fragen. 
Wie bisher können Sie auch individuelle Ge-
sprächstermine vereinbaren. Ansprechpartne-
rin: Anita Fischer, Telefon: 089/90909-9102

STELLENANGEBOTE

Die Gemeinde Kirchheim b. München 
(ca. 13.000 Einwohner) sucht eine/n (m/w/d)

-  Mitarbeiter/in im gemeindlichen Umwelt- 
 amt für die Abfallwirtschaft 
 in Voll- oder Teilzeit 

-  Sachbearbeiter /in im Bereich Tiefbau 
 Vollzeit 

-  Werkstudent /in für die Bereiche Planungs- 
 und Bauwesen/Wirtschaftsförderung 
 20 Stunden - befristet bis 31.12.2022 

Bei Interesse entnehmen Sie bitte weitere Infor-
mationen unserer Homepage unter: 
www.kirchheim-heimstetten.de

STELLENANGEBOT

Der Zweckverband Staatliche weiterführende 
Schulen im Osten des Landkreises München 
sucht eine/n (m/w/d) 

-  Architekt/ Bauingenieur/ Bautechniker/  
 Meister/ Baufachwirt oder Werkstudent 
 Fachrichtung Bauingenieurwesen oder Archi-
 tektur in Teil- oder Vollzeit, befristet bis zum  
 31.12.2025 

Bei Interesse entnehmen Sie bitte weitere Infor-
mationen der Website der Gemeinde Kirchheim
unter: www.kirchheim-heimstetten.de

STELLENANGEBOT

Die Kirchheim 2024 GmbH ist eine gemeinnüt-
zige Gesellschaft zur Planung und Durchfüh-
rung der Landesgartenschau 2024 in Kirchheim. 
Die Büroräume unseres Teams (derzeit 13 Perso-
nen) liegen im Henschelring 2a in Kirchheim, in 
unmittelbarer Nähe zum künftigen Gelände der 
Landesgartenschau. 

Zum 1.8.2022 bzw. 1.9.2022 suchen wir für 
die Abteilung Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit/Marketing eine/n Werkstudent*in für 
ca. 10-15 h/Woche.

Bei Interesse entnehmen Sie bitte weitere Infor-
mationen der Website: www.kirchheim2024.de. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Kirchheim 2024 GmbH Henschelring 2a 
85551 Kirchheim b. München 
E-Mail: sophia.schreib@lgs2024.de

WERTSTOFFHOF KIRCHHEIM

Grüngut:
Am Wertstoffhof der Gemeinde Kirchheim
Samstags von  10.00 - 14.00 Uhr
Mittwochs u. freitags von  16.00 - 19.00 Uhr

Giftmobil:
Am Wertstoffhof der Gemeinde Kirchheim 
1x monatl. dienstags von  12.30 - 13.30 Uhr
19.7./9.8./13.9./18.10./15.11./13.12.2022

zusätzl. samstags von 10.00 - 14.00 Uhr am
10.9. und 19.11.2022

Grüngut, Sperrmüll, Papier, Pappe, Metall, 
Schrott, Bauschutt, Elektrogeräte etc:
AFM Entsorgungsbetriebe GmbH, Emeranstra-
ße 55, 85622 Feldkirchen
Montag - Freitag          07.00 - 19.00 Uhr
Samstag                       08.00 - 15.00 Uhr

Gelbe Säcke
Gelbe Säcke werden weiterhin alle 14 Tage abge-
holt und werden bei der AFM Feldkirchen nicht 
angenommen.
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NACHT- UND NOTDIENST

Donnerstag, 30. Juni
St. Emmeram-Apotheke, Am Gangsteig 5 
85551 Heimstetten ( 089 / 9037212

Freitag, 1. Juli
Möven-Apotheke, Münchener Str. 83 
85774 Unterföhring ( 089 / 9503605

Samstag, 2. Juli
Sonnen-Apotheke, Sonnenstr. 2 
85609 Aschheim ( 089 / 9033939

Sonntag, 3. Juli
Rathaus-Apotheke, Münchner Straße 6 
85464 Finsing ( 08121/71324

Montag, 4. Juli
Amalien Apotheke, Bahnhofstr. 17 
85737 Ismaning ( 089 / 968454

Dienstag, 5. Juli
SaniPlus-Apotheke Riem, Willy-Brandt Platz 
5, 81829 München ( 089 / 8987810

Mittwoch, 6. Juli
Schloss-Apotheke, Erdinger Str. 7 
85570 Markt Schwaben ( 08121 / 5677

Donnerstag, 7. Juli
St. Ulrich-Apotheke, Münchener Str. 3 
85652 Pliening ( 08121 / 81145

Freitag, 8. Juli
Feringa-Apotheke, Föhringer Allee 6 
85774 Unterföhring ( 089 / 95001313

Samstag, 9. Juli
Brunnen-Apotheke, Am Brunnen 18 
85551 Kirchheim ( 089 / 9037766

Sonntag, 10. Juli
Falken-Apotheke, Münchener Str. 38 
85737 Ismaning ( 089 / 96200412

Montag, 11. Juli
St. Andreas-Apotheke, Heimstettner Str. 4 C 
85551 Kirchheim ( 089 / 9035212

Dienstag, 12. Juli
Herz-Apotheke, Alte-Gruber-Str. 2- 6 
85586 Poing ( 08121 / 976776
 
Mittwoch, 13. Juli
Fidelio-Apotheke, Freischützstr. 15a 
81927 München ( 089 / 933344

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
01805 / 19 12 12 oder 116 117

Notfall-Notruf Rettungsdienst 112
www.zahnarzt-notdienst.de

Apotheken-Notdienst-Hotline: 
22 8 33 vom Handy (69 Cent/Min) 

oder 0800 00 22 8 33 kostenlos  
aus dem deutschen Festnetz

Für den Inhalt der Kolumnen sind allein die Verfasser verantwortlich, sie stellen keine Meinungs-
äußerung der Gemeinde Kirchheim dar. Der Bürgermeister

Kolumne - aller im Gemeinderat vertretenen Parteien und Vereinigungen

Die CSU Kirchheim-Heimstetten sieht sich nicht nur als Motor für die großen 
Projekte im Rahmen der Ortsentwicklung - wir wollen uns auch weiterhin für 
alle Belange der Bürger einsetzen, die heute schon hier leben. 

Aktuell haben wir zwei Anträge eingebracht, um die Situation beim ruhenden und fließenden 
Verkehr zu verbessern. 

Durch die Zunahme an Wohnmobilen und -wägen ist die Parksituation in vielen Siedlungen 
angespannt. Zudem kommt es häufig auch zu kritischen Verkehrssituationen, denn aufgrund 
ihrer Größe versperren parkende Wohnmobile und Wohnwägen oft die Sicht bei Ein- und Aus-
fahrten. Gerade Kinder können so beim Überqueren der Straße nicht ausreichend in die Straße 
sehen und übersehen so möglicherweise herannahende Fahrzeuge. Die CSU-Fraktion im Ge-
meinderat hat deshalb beantragt, flächendeckend in den Wohnsiedlungen nun Zusatzschilder 
aufzustellen, die das Parken ausschließlich für PKW und Krafträder erlauben.

Ein weiterer Antrag zielt auf den fließenden Verkehr ab. Als CSU-Fraktion setzen wir uns dafür 
ein, Tempo 30 auf der Münchner Straße ab der Kreuzung Münchner Straße / Heimstettener 
Moosweg einzuführen. Im Gebiet entlang der Münchner Straße ist es durch das Baugebiet 
Hausen Süd zu einem Zuzug gekommen. 
Entsprechend gewinnt die Münchner Straße als Schulweg an Bedeutung. Zudem sind neue 
soziale Einrichtungen, wie die Kindertagesstätte in der Caramanico Straße entstanden. Im 
Baugebiet Hausen Süd ist außerdem die Ansiedlung einer Demenz-WG geplant. Um diesen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen und die Schulwegsicherheit zu erhöhen, fordern wir, die 
Geschwindigkeit in der Münchner Straße auf Tempo 30 zu begrenzen.

Sommerzeit ist Radlzeit
Gerne laden wir Sie zur „AFK-Radltour“ ein. Am Sonntag, den 03.07.2022 um 17 Uhr, Treff-
punkt Biergarten Heimstettner See. Bei der Tour erklären Ihnen die CSU-Bürgermeister der 
drei Gemeinden Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim wissenswertes zu den aktuellen Bau-
projekten in den drei Gemeinden.
Noch ein Hinweis: Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeinde an der Aktion STADTRA-
DELN. Vom 26. Juni bis zum 16. Juli 2022 heißt es wieder „Radeln für ein gutes Klima“ - und 
für mehr Radförderung!“. STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage 
lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Registrieren 
Sie sich einfach unter www.stadtradeln.de und treten Sie in die Pedale! Neu in diesem Jahr: 
Die Landkreiskommune mit den am meisten gesammelten Radlkilometern erhält eine Prämie 
in Höhe von 5.000 Euro vom Landkreis München - helfen Sie mit, Kirchheim an die Spitze zu 
radeln!

Ihr CSU-Fraktion im Gemeinderat
Franz Xaver Graf, Andrea Haas, Marianne Hausladen, Dr. Johann Hausladen,
Dr. Thomas Heinik, Stefanie Jürgens, Petra Mayr, Beate Neubauer, Florian Sift

Wichtige Notrufnummern
MEDIZIN VERSORGER

Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr: 112 Notrufnummer der AFK-Geothermie:
089 / 18 93 999-31 (außerhalb der Geschäftszeiten)

Krankenwagen: 112 Gaswache: 089 / 15 30–16 oder –17

Ärztenotdienst: 
01805 / 19 12 12 oder 116 117

gKu VE München-Ost Störmeldestelle: 
0175 / 26 17 697

Giftnotruf: 089 / 19 240

POLIZEI SEELSORGE

Polizei-Notruf: 110 Telefonseelsorge: 0800 / 111 0 111 
0800 / 111 0 222

Polizeiinspektion 27, Rechnerstraße 11 k, 
85540 Haar: 089 / 462 305–0

Kinder- und Jugendtelefon: 
0800 / 111 0 333

Alle Angaben ohne Gewähr.
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DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG 
BAYERN SÜD

Der Versichertenberater der Deutschen Renten-
versicherung Bayern Süd, Hans-Jürgen Nebi, gibt 
Ihnen Auskunft zu Fragen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, Kontenklärungen und Renten-
anträge. Sie können gerne mit Herrn Nebi einen 
Termin vereinbaren.
Seine Kontaktdaten lauten:
Telefon: 089-46149765
E-Mail: hansnebi@gmx.de
Die nächste Sprechstunde im Rathaus findet 
am Dienstag, 12. Juli von 14 bis 18 Uhr im Rat-
haus, Zimmer E.03 statt.

WOHNUNGSNOTFALLHILFE

Die Wohnungsnotfallhilfe FOL-Fachstelle leistet 
Präventionsarbeit, um drohende Obdachlosig-
keit abzuwenden. Terminvereinbarungen mit der 
Wohnungsnotfallhilfe unter der Telefonnummer 
089-402879720 sind jederzeit möglich.

Wir unterstützen Sie
-  wenn Sie Probleme mit dem Vermieter haben
-  wenn Sie mit Mietzahlungen im Rückstand 
 sind und selbst keine Lösung sehen
-  wenn Sie eine Kündigung, eine Räumungs-
 klage bzw. eine Zwangsräumung haben
-  wenn Sie Unterstützung hinsichtlich der  
 Wohnraumsicherung bzw. der Wohnraum-
 suche benötigen
-  wenn Sie Hilfe bei Antragstellung sowie bei  
 Behördenkontakten (Jobcenter, Landratsamt  
 etc.) brauchen.

BAUMSCHUTZVERORDNUNG

Bekanntmachung über das Inkrafttreten 
der Baumschutzverordnung der Gemeinde 
Kirchheim b. München
Der Gemeinderat hat am 05.04.2022 gemäß Art. 
23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (GO) die Verordnung der Gemeinde Kirch-
heim b. München über den Schutz des Baum-
bestandes (Baumschutzverordnung, BSchVO) 
beschlossen. 
Eine Einsichtnahme ist möglich im Umweltamt 
der Gemeinde Kirchheim b. München, Räter-
straße 22a (Gemeindeteil Heimstetten). Inte-
ressierte, die sich außerhalb der allgemeinen 
Parteiverkehrszeiten (Montag bis Freitag: 08.00 
- 12.00 Uhr und Montag: 14.00 - 18.00 Uhr) über 
die Baumschutzverordnung informieren möch-
ten, werden gebeten, vorab telefonisch einen 
Termin für die Einsichtnahme zu vereinbaren. 
Die Baumschutzverordnung kann auch online 
auf der Internetseite der Gemeinde Kirchheim 
(www.kirchheim-heimstetten.de) unter Rathaus 
/ Ortsrecht / Satzungen/Verordnungen eingese-
hen werden.

Ansprechpartner im Umweltamt der Gemein-
deverwaltung:
- Frau Huhnke, Tel. 089/90909-3404
- Frau Kratzer, Tel. 089/90909-3406
- Herr Hermann, Tel. 089/90909-3402

SPERRMÜLLABHOLUNG: JETZT AB-
HOLKARTE BESORGEN

Am Mittwoch, 13. Juli gibt es wieder die Mög-
lichkeit, Sperrmüll vor Ihrer Haustüre abholen 
zu lassen. Der Sperrmüll wird nur mitgenom-
men, wenn zuvor eine Sperrmüllabholungskar-
te im Umweltamt oder an der Kasse im Rathaus 
erworben wurde. 
Die Kosten belaufen sich auf 35,00 € für 2 m³. 
Die Anmeldefrist endet am 11. Juli, 12 Uhr. 
Spätere Anmeldungen können aus organisato-
rischen Gründen nicht berücksichtigt werden. 
Bei Fragen zur Sperrmüllabholung können Sie 
sich gerne an das Umweltamt wenden.

VERÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN 
IM IMPFZENTRUM HAAR

Das Impfzentrum Haar ist ab 1. Juli zukünftig 
von Montag bis Samstag von 8-18 Uhr geöffnet 
und bleibt an Sonntagen und Feiertagen ge-
schlossen. Selbstverständlich kann sich jeder in 
den Impfzentren auch erst einmal unverbind-
lich beraten lassen. 
Dazu stehen die Ärztinnen und Ärzte vor Ort 
jederzeit zu den allgemeinen Öffnungszeiten 
zur Verfügung. Alle weiteren Informationen zur 
Impfung sind immer aktuell zu finden unter: 
www.landkreis-muenchen.de/jetztimpfen. 

VERKEHRSREGELUNG RUND UM 
DAS DORFFEST

Mittwoch, 6. Juli, ab 7 Uhr
Der Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz wird in beide 
Richtungen gesperrt, auch das Parken ist hier 
nicht mehr möglich. Diese Sperrung bleibt, bis 
am Montag der Abbau abgeschlossen ist, beste-
hen. Die Zufahrt zu den Geschäften und Hotel 
über Erdinger Straße und Merowingerstraße ist 
immer möglich. 

Freitag, 8. Juli, ab 7 Uhr
Straßensperrungen:
l Münchner Straße - ab Kindergarten-Parkplatz 
 St. Andreas (Zufahrt zur Tiefgarage ggü. Rat-
 haus bis 17 Uhr frei)
l Heimstettner Straße - ab Parkplatz St. Andreas 
 (Zufahrt TG frei)
l  Estermannweg wird Sackgasse
l  Zufahrt Metzgerei Huber über Erdinger Straße 
 und Merowingerstraße

Samstag, 9. Juli, ab 13.00 Uhr
Ausweitung der Straßensperrungen:
l Münchner Straße ab Emmeram-/Dorfstraße
l Während der Abendveranstaltung  (20 - 02 
 Uhr) ist auch für die Anlieger der Münchner  
 Straße keine Zu- bzw. Ausfahrt möglich.

Sonntag, 10. Juli, ganztägig
Straßensperrung wie Samstag. Die Ortsdurch-
fahrt Münchner-/Heimstettner Straße ist bis ein-
schließlich Montag nach dem Abbau gesperrt.
 
Montag, 11. Juli
Die Straßen bleiben bis zum Abbau und Abtrans-
port der Buden gesperrt.

Umleitung der Linienbusse:
Informationen zur Umleitung der Linienbusse 
entnehmen Sie bitte den Aushängen.

BAUARBEITEN AM S-BAHNHOF 
HEIMSTETTEN

Der S-Bahnhof Heimstetten wird barrierefrei aus-
gebaut. Derzeit finden an der Station Arbeiten im 
Bereich der Personenunterführung statt, weiter-
hin folgen noch Telekommunikationsarbeiten 
für die Beschallung und die elektronischen An-
zeigenmedien sowie Elektroarbeiten für die Be-
leuchtung und der zu errichtenden Aufzüge. Die 
Deutsche Bahn geht davon aus, dass der Bahn-
hof im 3. Quartal barrierefrei erschlossen werden 
kann. Arbeiten am Bahnsteigdach sowie Rest-
arbeiten folgen bis zum Ende des Jahres. 
Insgesamt umfassen die Umbaumaßnahmen 
den Neubau von zwei Außenbahnsteigen mit 
einer Länge von jeweils 210 Metern und einer 
Bahnsteighöhe von 96 Zentimetern, die Sanie-
rung der Personenunterführung und den Einbau 
von Aufzügen und neuen Treppenanlagen, die 
Erneuerung von Treppenanlagen als Zugang zu 
den Außenbahnsteigen an den Gleisen 1 und 2, 
den Einbau eines Blindenleitsystems sowie den 
Bau eines Bahnsteigdaches. 
Durch die Maßnahme werden die Zugänge zu 
den Bahnsteigen barrierefrei, zudem wird ein stu-
fenfreies Ein- und Aussteigen in die S-Bahn-Züge 
möglich. Insgesamt verbessert sich das Erschei-
nungsbild der Station. Die Finanzierung erfolgt 
durch den Freistaat Bayern, den Bund und die 
Deutsche Bahn.

FUNDAMT

Im Fundbüro der Gemeinde warten zahlreiche 
Gegenstände auf ihren rechtmäßigen Eigentü-
mer. Infos erhalten Sie im Rathaus, Tel. 90 90 9-0. 
Abgegeben wurde vor kurzem: Handy, Brille

CORONA-SCHNELLTESTSTATION 
IM COLLEGIUM SCHLIESST

Die Corona Schnelltest Teststation im Collegi-
um2000 schließt leider zum 30. Juni. Besucher 
des Senioren- und Pflegezentrums Collegi-
um2000 müssen jedoch weiterhin einen tages-
aktuellen Schnelltest, der nicht älter als 24h ist, 
vorweisen können. Wir bedanken uns für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit und bitten Sie für 
diese Maßnahme um Verständnis.

RESPEKTVOLLES MITEINANDER

Respektvoller Umgang miteinander ist der 
Schlüssel für ein gutes Zusammenleben der 
Menschen in unserer Gemeinde. Alle haben ein 
Anrecht auf den Respekt der anderen. Gelebter 
und gezeigter Respekt verhindert vieles. Belästi-
gung, Pöbeleien, Zettel mit Schimpfwörtern an 
Autoscheiben gehören nicht zu unserem Mit-
einander. Ausdruck von mangelndem Respekt 
ist auch der rücksichtslose Umgang mit dem 
öffentlichen Raum.
Öffentlicher Raum gehört allen gemeinsam, 
nicht Einzelnen. Vermüllung und Beschmie-
ren von Wänden an öffentlichen Gebäuden ist 
ebenfalls Ausdruck von mangelndem Respekt 
gegenüber dem Recht der Anderen, die Stra-
ßen, Plätze und den öffentlichen Raum in ver-
nünftiger, zumutbarer, sauberer Form nutzen 
möchten. Ein rücksichtsvoller Umgang mit Ein-
richtungen, Gebäuden, Pflanzen und Wegen si-
chert auf Dauer unser lebenswertes Kirchheim.
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BEKANNTMACHUNG

Zur Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungs-
sperren nach dem Bundesmeldegesetz Sie ha-
ben nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) die 
Möglichkeit, gegen einzelne Datenübermittlun-
gen der Meldehörde zu widersprechen. Dieser 
Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf.

A. Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an das Bundesamt für Wehrpflicht. Soweit 
Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen 
und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben, können Sie der Datenübermittlung gemäß 
§ 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit § 58 
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes widersprechen.
B. Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an eine öffentlich-rechtliche Religions-
gesellschaft, der nicht die meldepflichtige Per-
son angehört, sondern Familienangehörige der 
meldepflichtigen Person angehören. Sie kön-
nen der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 
Satz 2 BMG in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG 
widersprechen.
C. Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an Parteien, Wählergruppen u. a. bei 
Wahlen und Abstimmungen. Sie können der 
Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 1 BMG 
widersprechen.
D. Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen 
an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk. Sie 
können der Datenübermittlung gemäß § 50 
Abs. 5 BMG in Verbindung mit § 50 Abs. 2 BMG 
widersprechen.
E. Widerspruch gegen die Übermittlung von 
Daten an Adressbuchverlage. Sie können der 
Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in 
Verbindung mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.

Übermittlungssperren können Sie im Einwoh-
nermeldeamt in der Münchner Straße 1 oder
auf unserer Website der Gemeinde unter  www.
kirchheim-heimstetten.de beantragen. 
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
telefonisch unter Tel.: 089/90909-2100.

DIE URLAUBSZEIT BEGINNT!

Damit Ihr Urlaub schon entspannt beginnen 
kann, möchten wir Sie darauf hinweisen, recht-
zeitig vor Reiseantritt Ihre Ausweisdokumente 
auf deren Gültigkeit zu prüfen. Bitte kontrollie-
ren Sie, um Ein- oder Ausreiseschwierigkeiten 
zu vermeiden, ob Ihr Lichtbild bzw. das Licht-
bild Ihres Kindes im Reisepass/Personalausweis 
oder Kinderreisepass noch aktuell ist.
Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes 
www.auswaertiges-amt.de können Sie sich 
über die aktuellen Einreisebestimmungen des 
gewünschten Urlaubslandes informieren. Hier 
erfahren Sie, welche Reisedokumente Sie be-
nötigen und wie lange das Reisedokument bei 
Ein- bzw. Ausreise gültig sein muss. Abgelaufene 
Personalausweise und Reisepässe werden nicht 
verlängert! In diesen Fällen ist eine Neuaus-
stellung notwendig. Planen Sie bitte ein, dass 
eine Neuausstellung bei der Bundesdrucke-
rei in Berlin ca. sechs Wochen dauern kann.
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte 
an das Einwohnermeldeamt unter den Telefon-
nummern 089-90909-2102; -2104; -2106; -2108 
und -2110.

MÜLLCONTAINER: NEUER STANDORT

Aufgrund von Umbaumaßnahmen am Parkplatz 
der Grund- und Mittelschule musste der Stand-
ort der Wertstoffinsel verlegt werden.
Der neue Standort befindet sich nun an der neu-
en Hauptstraße (ehemalige Lugwigstraße) in der 

letzten Parkbucht vor dem Kiesweg Richtung 
JUZ (Jugendzentrum).  Bei Fragen dazu können 
Sie sich gerne an das Umweltamt wenden: 
umweltamt@kirchheim-heimstetten.de 

1 EURO PRO MITGLIED FÜR GEFLÜCHTETE AUS DER UKRAINE

Der Krieg in der Ukraine schockiert die Welt. Die 
Not der Menschen ist gewaltig, Unschuldige 
müssen flüchten, Menschen verlieren ihren Wohl-
stand, ihre Freiheit und ihr Leben. Die VR Bank 
München Land eG zeigt in dieser humanitären 
Notlage Solidarität mit den Opfern des Krieges 
und unterstützt acht lokale Hilfsorganisationen in 
den Landkreisen München, Ebersberg und Bad 
Tölz-Wolfratshausen, die sich in der Region um 
die Geflüchteten kümmern.
Mit einer regionalen Spendeninitiative wollte die 
VR Bank Menschen unterstützen, die ihre Heimat 
in der Ukraine verlassen mussten. Um gezielt vor 
Ort helfen zu können, startete sie die Spendenak-
tion „1 Euro pro Mitglied“. Da die VR Bank derzeit 
knapp 28.000 Mitglieder hat, gingen nun 28.000 
Euro an folgende lokale Hilfsorganisationen:

l  Osteuropahilfe der Gemeinde Poing 
l  Ukrainehilfe der Gemeinde Kirchheim 
l  Ukrainehilfe der Gemeinde Vaterstetten 
l  Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad 
 Tölz-Wolfratshausen und München e.V. 

l Integrationsberatung der Caritas im Landkreis 
 München 
l Stiftung Frohes Herz e.V. 
l Ukrainehilfe der Stadt Wolfratshausen 
l Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit 
 Geretsried e.V.
 
Die Gelder fließen in die Unterstützung der hier 
vor Ort untergebrachten Flüchtlinge. Deutsch- 
und Musikunterricht werden mit den Spenden 
ebenso finanziert wie Hausaufgabenbetreuung, 
Einrichtungsgegenstände, die Anschaffung von 
Medikamenten oder Lebensmittel, Schulungen 
für Ehrenamtliche bis hin zur wichtigen Trauma-
bewältigung von Kindern.

Soziales Engagement und die Unterstützung 
sozialer Organisationen in der Heimat sind für 
die Volksbanken und Raiffeisenbanken seit je-
her selbstverständlich. Die bayerischen Genos-
senschaftsbanken haben allein im vergangenen 
Jahr mehr als 17 Millionen Euro an Organisatio-
nen und Menschen in Bayern gespendet.

Spende für die Ukraine-Hilfe vor Ort: Die VR Bank München Land zeigt Solidarität mit den Opfern des 
Krieges in der Ukraine. Für die Ukraine-Hilfe der Gemeinde Kirchheim gab es 3500 Euro, die Integrationsbeauf-
tragte Anja Wosch und Kreisrätin Gerlinde Koch-Dörringer gerne entgegen nahmen. Das Geld fließt in die 
Unterstützung vor Ort.
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LÄNGERE TERMIN-WARTEZEITEN IN DER KFZ-ZULASSUNGSSTELLE

Bereits seit einigen Wochen verzeichnet die Kfz-
Zulassungsstelle eine stark steigende Nachfrage 
nach Vor-Ort-Terminen. Freigeschaltete Termine 
sind meist innerhalb kürzester Zeit vergeben. 
Daher können aktuell nicht alle Kunden kurz-
fristig bedient werden. 
Das Landratsamt München bedauert die derzei-
tigen Terminengpässe und bittet Bürgerinnen 
und Bürger um Verständnis. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle 
arbeiten intensiv daran, alle Anfragen im Rah-
men der personellen Möglichkeiten zeitnah zu 
bedienen. Parallel befinden sich bereits neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ein-

arbeitungsphase, die längerfristige Krankheits-
ausfälle oder Elternzeitabwesenheiten kom-
pensieren oder zusätzliche Stellen besetzen 
werden. Weitere Fachkräfte beginnen in den 
nächsten Wochen und Monaten ihre Arbeit in 
der Zulassungsstelle. 
Viele Vorgänge können online erledigt wer-
den: Sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt 
kein Termin buchbar sein, bittet das Land-
ratsamt Bürgerinnen und Bürger, es zu einem 
späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen. 
Termine sind maximal acht Tage im Voraus 
buchbar. Jeden Werktag werden im Laufe des 
Vormittags neue Termine freigeschaltet. Ände-
rungen der Halter- oder Technikdaten sowie 
Außerbetriebssetzungen können auch per Post 
vorgenommen werden. 
Rund um die Uhr können Bürgerinnen und 
Bürger über die Online-Zulassungsbehörde 

des Landkreises bequem von zu Hause aus 
alle gängigen Fahrzeug-Zulassungen und -Ab-
meldungen beantragen und zum Teil sogar mit 
sofortiger Wirkung durchführen, ohne die Zu-
lassungsbehörde aufsuchen zu müssen. 

Zudem ist derzeit für Online-Anträge die Pflicht 
des elektronischen Personalausweises außer 
Kraft gesetzt. Lediglich eine Zulassung mit den 
Kennzeichenzusätzen H (Oldtimerkennzeichen) 
sowie Saison kann derzeit aufgrund gesetz-
licher Vorgaben nicht über die Online-Zulas-
sungsbehörde beantragt werden. 

Weitere Informationen zur Kfz-Zulassung, der 
Terminvergabe und der Online-Zulassungsbe-
hörde unter: 
www.landkreis-muenchen.de/themen/mobi-
litaet/kfz-zulassung.

RAUMWELTENHEISS - SPEZIALISTEN FÜR MODERNES ARBEITEN

New Work, OpenSpace, Homeoffice, Präsenzar-
beiten - nicht erst seit Corona ändert sich die Art 
und Weise, wie Menschen zusammenarbeiten 
mit großer Geschwindigkeit. Für die meisten von 
uns ist hybrides Arbeiten mittlerweile der ganz 
normale Berufsalltag. Das und viele andere The-
men stellen Unternehmen aber auch vor große 
Herausforderungen bei der Gestaltung ihrer zu-
künftigen Büroräume. Und diesem Thema hat 
sich das Unternehmen raumweltenheiss voll und 
ganz gewidmet - der Planung und Umsetzung 
von zukunftsorientierten, nachhaltigen und mo-
dernen Arbeitswelten. 
Bei einem Besuch erfährt Erster Bürgermeis-
ter Maximilian Böltl von Firmengründer Holger 
Heiss, wie sich die Anforderungen des Marktes 
in den vergangenen Jahren verändert haben. „Es 
geht nicht darum, einfach nur Möbel in ein Büro 
zu stellen“, sagt Heiss, „wir entwickeln gesamt-
heitliche Konzepte, die die Anforderungen der 
modernen Arbeitswelt, wie Kultur, Infrastruktur, 
Prozesse, IT und die Kommunikation, berücksich-

tigen. All das muss sich am Ende in einem opti-
malen Bürokonzept widerspiegeln.“ Der Kunden-
stamm von „raumweltenheiss“ ist vielfältig: Das 
Spektrum reicht vom Einzelunternehmen über 
mittelständische Betriebe, der Industrie bis hin 
zu öffentlichen Einrichtungen. 
Das Unternehmen wurde 2015 von seinem Ge-
schäftsführer und Namensgeber Holger Heiss 
gegründet. Der gelernte Schreiner und Innenar-
chitekt erkannte schon frühzeitig die komplexen 
Anforderungen in der Planung und Umsetzung 
moderner Arbeitswelten. 

Den Kern bildet das „raumweltenheiss-System“, 
welches von der Analyse bis hin zur Umsetzung 
dem Kunden einen klar definierten und trans-
parenten Prozess liefert und dabei auch Themen 
wie Digitalisierung und Agilisierung berücksich-
tigt. Außer mit dem Standort in den Ammerthal-
höfen in Heimstetten ist die Firma noch in Lands-
hut und Nürnberg präsent. Zudem gibt es einen 
Online-Shop: https://raumweltenheiss.de/

Wirtschaftsdialog im Besprechungshäusl: Gründer und Geschäftsführer Holger Heiss und Erster Bürger-
meister Maximilian Böltl tauschen sich über moderne Arbeitswelten aus. Das Unternehmen raumweltenheiss 
mit einem Standort in den Ammerthalhöfen entwirft und realisiert  hochfunktionellenund motivierende Büro- 
und Raumkonzepte.

FERIENPÄDAGOGIK

Die Ferienpädagogik plant und organisiert be-
reits fleißig am vielseitigen Programm für die 
Sommerferien. Ab Freitag, 1. Juli, 12.00 Uhr wer-
den die Angebote freigeschalten. 
Alle Kinder, die über die Bedarfsabfrage ange-
meldet wurden, sollten bis Dienstag 5. Juli, 12.00 
Uhr verbindlich bei den Ganztagesbetreuungs-
wochen angemeldet werden. Danach werden 
die Plätze anderweitig vergeben. 
Infos unter: https://kirchheim.feripro.de/

Ferienpädagogik sucht Unterstützung
Du möchtest dir ein bisschen Taschengeld ver-
dienen? Arbeitest gerne mit Kindern? Dann be-
wirb dich bei uns! Wir suchen Schülerinnen und 
Schüler ab 16 Jahren, Studentinnen und Studen-
ten, Praktikantinnen und Praktikanten aus dem 
sozialen Bereich, die Spaß daran haben einzelne 
Programmpunkte zu begleiten.  
Voraussetzungen sind lediglich Freude am Um-
gang mit Kindern, Verantwortungsbewusstsein, 
ein erweitertes Führungszeugnis (kann kostenlos 
beantragt werden) sowie Zeit in den Sommerfe-
rien. Bitte meldet Euch bei Interesse bei Anette 
Edle von Riedl unter anette.edle.von.riedl@
kirchheim-heimstetten.de
Kindern schöne Ferien ermöglichen
Sportaktionen, Aktivitäten mit Tieren, Spielplatz-
besuche, Basteln, Ausflüge in die Natur oder in 
Freizeitparks, Museumsbesuche und viele inter-
essante Angebote mehr bietet die Ferienpäda-
gogik von der Gemeinde Kirchheim und Jugend-
zentrum für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren in 
allen Ferien an. Wir suchen noch Vereine oder 
Privatpersonen, die sich hier ehrenamtlich en-
gagieren möchten.  Sportangebote jeder Art, Sie 
basteln, kochen, malen gerne oder möchten die 
Kunst des Strickens oder Nähens an die Jugend 
weitergeben? Sie trauen sich zu, dies im Rahmen 
eines Workshops selbständig durchzuführen? 
Dann melden Sie sich bei uns. Wir sind für alle 
Ideen offen. Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge 
und Ideen an: Anette Edle von Riedl unter anette.
edle.von.riedl@kirchheim-heimstetten.de
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DREI V FEIERT 40-JÄHRIGES BESTEHEN

Im Mai feierten die Mitarbeitenden der DREI V 
GmbH gemeinsam mit Geschäftspartnern, Liefe-
ranten und Kunden des Unternehmens im Rah-
men einer Hausmesse das 40-jährige Bestehen 
am Firmensitz in Heimstetten. Mit dabei war 
auch Erster Bürgermeister Maximilian Böltl, der 
die Gratulation der Gemeinde Kirchheim über-
brachte. 
Zum Programm der Firmenfeier gehörten ein-
drucksvolle Produktionsvorführungen und 
-präsentationen sowie spannende Fachvorträ-
ge über den Werdegang und das umfangreiche              
Leistungsportfolio der DREI V. Was nämlich 
vor über vier Jahrzenten als Ein-Mann-Betrieb 
begann, präsentiert sich heute als führender 
Entwickler und Hersteller innovativer Versand-
verpackungen aus Wellpappe mit Selbstklebe-

verschluss – von der einfachen Versandtasche 
bis zur intelligenten Folienfixierverpackung. Der 
Fokus ist dabei stets auf Einfachheit, Sicherheit 
und Umweltverträglichkeit gerichtet – frei nach 
dem Firmenmotto: einfach gut verpackt.

Das Unternehmen wurde 1982 von Hans Rein-
hart gegründet und beschäftigt mittlerweile 
rund 90 Mitarbeitende am Standort Heimstetten. 
Heute gehört DREI V in Europa zu den führenden 
Herstellern von hochwertigen, innovativen Ver-
packungslösungen im Bereich Wellpappe und 
beliefert hauptsächlich die Branchen Automoti-
ve, Buch- und Medienversand, Elektronik, Inter-
nethandel und Medizintechnik. Weitere Informa-
tionen über die Verpackungslösungen der DREI V 
GmbH finden Sie unter www.drei-v.de.

Herzlichen Glückwünsch: Vor 40 Jahren gründete Hans Reinhart sein Unternehmen Drei V. Zum Firmen-
jubiläum des Heimstettner Unternehmens gratulierten Erster Bürgermeister Maximilian Böltl und Landtags-
abgeordneter Ernst Weidenbusch.

BERATUNG FÜR EXISTENZGRÜNDER UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN

Der gemeinnützige Verein AKTIVSENIOREN Bay-
ern e.V. mit Sitz in München arbeitet mit Minis-
terien des Freistaats Bayern, mit Landkreisen 
und Gemeinden, der Industrie- und Handels-
kammer, Verbänden und Kreditinstituten zu-
sammen. In Bayern haben sich mehr als 350 
unabhängige Führungs- und Fachkräfte im Ru-
hestand zusammengeschlossen, um Existenz-
gründern und mittelständischen Unternehmen 
mit Rat und Tat ehrenamtlich zu helfen. 
Die AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. sind Praktiker, 

die erfolgreich als Unternehmer, Führungs- und 
Fachkräfte gearbeitet haben und jetzt als Pen-
sionäre ihr Wissen und ihre Erfahrung ehren-
amtlich einsetzen. 
In der Region München sind derzeit 70 Berater 
im Einsatz, um kleine und mittelständische Be-
triebe sowie Existenzgründern in allen wichti-
gen betriebswirtschaftlichen Fragen zu beraten 
und entsprechend zu begleiten. Guter Rat muss 
nicht teuer sein, wenn Sie sich eine(n) AKTIVSE-
NIOR(IN) mit umfassender Berufs- und Lebens-
erfahrung ins Boot holen. 
Fairer Umgang miteinander, absolute Vertrau-
lichkeit, Unabhängigkeit, Offenheit, Neutralität 
und Disziplin sind Grundlagen jeder Beratung. 
Der Verein arbeitet in ganz Bayern schon seit 

mehr als 30 Jahren.  Haben Sie Interesse? 
Weitere Details erfahren Sie über die Website: 
www.aktivsenioren.de. Dort finden Sie alle In-
formationen über Sprechtage, wie Sie einen 
Auftrag erteilen können und viele Referenzen, 
die Ihnen einen Überblick über die Arbeit der 
Vereinsmitglieder bieten. 

Kontakt:
Norbert Hocke, 
AktivSenioren Bayern e.V., 
Rupprechtstr. 11, 85551 Kirchheim, 
Tel.: 089-90 12 96 45, mobil: 0178-156 257 6, 
Mail: norbert.hocke@aktivsenioren.de
Helmut Schaller, helmut.schaller@aktivsenio-
ren.de, mobil: 0171 742 672 3

ENERGIEAGENTUR EBERSBERG-
MÜNCHEN

Vorträge rund um PV, Heizung und 
Haushalt 
Von der Haussanierung über die Photovoltaik-
Anlage auf dem eigenen Dach bis hin zu ganz 
praktischen Tipps für die Energieeinsparung im 
Haushalt: Mit dem Angebot der Online-Basis-
Beratungen bietet die Energieagentur Ebers-
berg-München den Menschen in der Region 
eine einfache Form, die ersten Fragen rund um 
die Energiewende in den eigenen vier Wänden 
zu klären - und das dank des Internets auch 
über die Landkreisgrenzen hinaus. Im Juli bie-
tet sich die Gelegenheit zur Teilnahme an einer 
der kostenfreien Basis-Beratungen, die zunächst 
mit einem Fachvortrag starten und dann auf die 
Fragen der Teilnehmenden (im Live-Chat) ein-
gehen. 
In der Basis-Beratung „Wie Sie zu Ihrer Photo-
voltaikanlage gelangen“ vermittelt die Ener-
gieagentur Ebersberg-München die wichtigsten 
Schritte und Kenntnisse, mit denen die Teilneh-
menden im Anschluss nach Installationsbetrie-
ben in ihrer Nähe suchen und Angebote selbst 
vergleichen können. 
Diese Beratung findet am Mittwoch, 6. Juli, ab 
16 Uhr statt. 
Die Anmeldung zu allen Online-Veranstaltun-
gen ist möglich unter: www.energieagentur-
ebe-m.de/Service/Basisberatungen 
Die Energieagentur Ebersberg-München 
gGmbH ist Ansprechpartnerin in allen Energie-
fragen in den beiden Landkreisen Ebersberg 
und München. Sie berät Bürgerinnen und Bür-
ger, Unternehmen und Kommunen in Fragen 
der Energiewende und bei Klimaschutzmaß-
nahmen. Unter dem Motto „Beraten - bilden - 
begleiten“ zeigt sie Chancen und Potenziale in 
Beratungen auf, treibt den Bewusstseinswandel 
voran, betreibt Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit und begleitet energieeffiziente und res-
sourcenschonende Energieprojekte.

Sie finden die Kirchheimer Mitteilungen 
auch im Internet unter 

www.kirchheim-heimstetten.de
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

gleich gegenüber dem Sportplatz in Kirchheim liegt ein in die Jahre gekommenes Gewerbegebiet, das bislang öffentlich 

nicht zugänglich ist. Dies soll sich nun ändern: Wir, die Grundstückseigentümer, möchten das Gelände zwischen 

Überrheiner-, Merowinger-, Florian- und Oskar-von-Miller-Straße – in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde – in ein 

lebendiges grünes Quartier zum Arbeiten, Einkaufen und Wohnen verwandeln.

Durch die Entwicklung des Campus Kirchheim soll ein vielseitiges Quartier auf der Höhe der Zeit entstehen, das allen 

Kirchheimerinnen und Kirchheimern zugutekommt. Freuen können Sie sich u. a. auf ausgedehnte öffentlich zugängliche 

Grünfl ächen und innovative Mobilitätsformen (wie z. B. Car-Sharing-Angebote). Die neuen Einkaufsmöglichkeiten im 

Quartier werden das bestehende Angebot im nahen Ortskern komplementär erweitern.

Kirchheim ist schon heute Heimat zahlreicher erfolgreicher und visionärer Unternehmen. Mit der Konversion des 

Areals erhalten diese Betriebe die Möglichkeit, ihre Standorte vor Ort zu erweitern und damit langfristig in Kirchheim zu 

bleiben. Gleichzeitig wird Raum für neues – emissionsarmes – Gewerbe in der Gemeinde geschaffen.

Trotz der Weiterentwicklung des Gewerbegebiets möchten wir seinen besonderen Charakter erhalten. Identitätsstiftende 

Elemente – wie die Sheddachhalle – werden deshalb einen festen Platz im neuen Campus Kirchheim fi nden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf diesem Weg konstruktiv begleiten würden.

Mit freundlichen Grüßen

Campus Kirchheim

Felix Radmer

Wilhelm Radmer Verwaltung GmbH

Quirin Radmer

Wilhelm Radmer Verwaltung GmbH

Anton Hiltmair 

Familie Hiltmair / Schüchl

Benjamin Stanka

Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG

Markus Hacker

Familie Hacker

Aus Industriebrache wird ein belebtes Quartier mit Zukunft

Aktuelle Situation

HEUTE

versiegelte 

Flächen

ZUKUNFT40.000m² Freifl ächen 

Geplante Gestaltung

Bürgerbeteiligung
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben 

Sie – die Kirchheimer Bürgerinnen und Bürger –  bereits 

die Möglichkeit, sich intensiv über das geplante Quartier zu 

informieren und Ihre Meinung dazu aktiv einzubringen. Wir bitten 

Sie herzlich, diese Gelegenheit zu nutzen, Rückfragen zu stellen 

und uns Ihre Wünsche für das Areal mitzuteilen. Wir wollen, dass 

der Campus Kirchheim lebendiger Teil der Gemeinde wird und 

wir gemeinsam mit dem Ortskern alt und neu zusammenführen 

können. Deswegen gehen wir bei den Beteiligungsmöglichkeiten 

auch über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Beteiligung!
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DEN 21.06.2022PFAFFENHOFEN,

Fassung zur fr–hzeitigen Beteiligung der Üffentlichkeit sowie der Behürden und sonstigen
Tröger üffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14/K
"CAMPUS KIRCHHEIM"
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4. VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ................... gemöä § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................... orts–blich bekannt gemacht.

2. Die fr–hzeitige Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Abs. 1 BauGB mit üffentlicher Darlegung und Anhürung f–r
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... hat in der Zeit vom ................... bis
................... stattgefunden.

3. Die fr–hzeitige Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange gemöä § 4 Abs. 1 BauGB f–r
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... hat in der Zeit vom ................... bis
................... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... wurden die Behürden und sonstigen
Tröger üffentlicher Belange gemöä § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ...................  beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... wurde mit der Begr–ndung
gemöä § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ................... üffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kirchheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ................... den Bebauungsplan
gemöä § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................... als Satzung beschlossen.

7. Ausgefertigt
Kirchheim, den ...................

................................................................
Maximilian Bültl
Erster B–rgermeister       Siegel

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemöä § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
orts–blich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begr–ndung wird seit diesem Tag zu den –blichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und –ber dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB  wird
hingewiesen.

Kirchheim, den ...................

................................................................
Maximilian Bültl
Erster B–rgermeister Siegel

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2021
Bezugssystem Lage: UTM 32
Bezugssystem Hühe: m –. NHN (DHHN 2016)

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2021
Bezugssystem Lage: UTM 32
Bezugssystem Hühe: m –. NHN (DHHN 2016)

LANDKREIS MßNCHEN
GEMEINDE KIRCHHEIM

BEBAUUNGSPLAN NR. 14/K
"CAMPUS KIRCHHEIM"

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Kirchheim erlösst aufgrund

- der §§ 1; 1a;  9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung –ber die bauliche Nutzung der Grundst–cke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses jeweils g–ltigen Fassung den

Bebauungsplan Nr. 14/K  "Campus Kirchheim" als Satzung
Eine Begr–ndung mit Umweltbericht in der letztg–ltigen Fassung ist beigef–gt.

2. FESTSETZUNGEN

2 Art der baulichen Nutzung, Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB)

2.1 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

2.1.1 Im MU1(1), MU1(2) und MU1(3) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Wohngeböude gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

2.1.2 Im MU 2(1) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Wohngeböude gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

2.1.3 Im MU 2(2)  und MU 2(3) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Geschöfts- und B–rogeböude gem. § 6a Abs. 2 Nr. 2 BauNVO
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

2.1.4 Im MU 2(4) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Geschöfts- und B–rogeböude gem. § 6a Abs. 2 Nr. 2 BauNVO
- Einzelhandel gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

2.1.5 Im MU 2(2), MU 2(3) und MU 2(4) sind Wohnnutzungen im Erdgeschoss unzulössig mit Ausnahme von Röumen, die nicht zum
stöndigem Aufenthalt vorgesehen sind, wie z.B. Erschlieäungsflöchen, Abstellröume, B–roröume, Göstezimmer.

2.1.6 Im MU 3(1) und MU 3(2) sind in den Geböudeteilen entlang der Merowinger Straäe im Erdgeschoss Wohnnutzungen unzulössig.
Dar–ber hinaus sind in den r–ckwörtigen Geböudeteilen sowie in den Obergeschossen ausschlieälich Wohnnutzungen zulössig.

2.1.7 Im gesamten MU sind die gemöä § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO ausnahmsweise zulössigen Nutzungen unzulössig. (§ 1 Abs. 6
Nr. 1 BauNVO).

2.2 Sondergebiet 1 "Groäflöchiger Einzelhandel" (§ 11 BauNVO)

2.2.1 Im SO 1 sind groäflöchige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflöche von bis zu 1.800 m² zulössig, die der Versorgung mit
Lebensmitteln dienen.

2.2.2 Im SO 1 sind im ersten Obergeschoss Gewerbebetriebe aller Art, Geschöfts- , B–ro- und Verwaltungsgeböude, Röume und Anlagen
f–r kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke Röume f–r kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
sowie Schank- und Speisewirtschaften zulössig.

2.3 Sondergebiet 2 "Urbanes Gebiet mit Groäflöchigem Einzelhandel" (§ 11 BauNVO)

2.3.1 Im SO 2 sind groäflöchige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflöche von bis zu 1.800 m² zulössig, die der Versorgung mit
Lebensmitteln dienen, sowie Geschöfts- und B–rogeböude, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige Gewerbebetriebe sowie Anlagen f–r Verwaltungen sowie f–r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

2.3.2 Im SO 2 sind in den Obergeschossen Wohnnutzungen zulössig.

2.4 Sondergebiet 3 "Urbanes Gebiet mit Groäflöchigem Einzelhandel" (§ 11 BauNVO)

2.4.1 Im SO 3 sind groäflöchige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflöche von bis zu 1.800 m² zulössig, die der Versorgung mit
Lebensmitteln dienen, sowie Geschöfts- und B–rogeböude, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige Gewerbebetriebe sowie Anlagen f–r Verwaltungen sowie f–r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

2.4.2 Im SO 3 sind Wohnnutzungen in den Obergeschossen zulössig. Wohnnutzungen im Erdgeschoss sind unzulössig, mit Ausnahme
von Röumen, die nicht zum stöndigem Aufenthalt vorgesehen sind, wie z.B. Erschlieäungsflöchen, Abstellröume, B–roröume,
Göstezimmer.
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3. Maä der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB)

3.1 Grundflöche als Hüchstmaä, z.B. 500 m²

3.2 Die zulössige Grundflöche darf, abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, durch bauliche Anlagen unterhalb der Gelöndeober-
flöche, durch die das Baugrundst–ck lediglich unterbaut wird (z.B. Tiefgaragen), bis zu einer GRZ von 0,9 –berschritten werden.

3.3 Geschossflöche als Hüchstmaä, z.B. 1.500 m²

3.4 Zahl der Vollgeschosse als Hüchstmaä, z.B. II

3.5 maximal zulössige Wandhühe, z.B. 7,5 m

Die Wandhühe ist traufseitig von der Oberkante des Erdgeschoss-Rohfuäbodens (OK RFB) bis zum
Schnittpunkt der verlöngerten Auäenkante des Mauerwerks mit der Oberkante der Dachhaut oder bis
zur Oberkante Attika zu messen.

3.6 Abgrenzung unterschiedlicher Hühenentwicklung

3.7 festgesetzter Hühenbezugspunkt je Bauraum in m –. NHN, z.B. 511,20 m

Die Oberkante des Erdgeschoss-Rohfuäbodens darf den Hühenbezugspunkt nicht –berschreiten und max. 30 cm darunter liegen.

GR 500

GF 1.500

II

WH 7,5

511,20

4.2 Entlang der Merowinger Straäe und entlang des Eigent–mweges d–rfen die Baugrenzen auf einer Lönge von 40% der Fassade f–r
Balkone um bis zu 1,0 m –berschritten werden.
Im ßbrigen d–rfen die Baugrenzen auf einer Lönge von 40% der Fassade –berschritten werden: F–r Balkone um bis zu 2,0 m, f–r
Erker um bis zu 0,8 m, sofern ein Mindestabstand von 3 m zum Nachbargrundst–ck gewahrt bleibt.

4.3 Tiefgaragenzufahrten sind grundsötzlich nur innerhalb der  Baugrenzen zulössig. Abweichend davon sind im MU 1(3) und im SO 3
eingehauste Tiefgaragenzufahrten auch auäerhalb der Baugrenzen, innerhalb der Flöchen f–r Tiefgaragenzufahrten zulössig.
Die Wandhühe der Einhausung darf max. 5,0 m betragen.

Baugrenze f–r Tiefgaragenzufahrten

4.4 Im gesamten Bebauungsplangebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Es sind Geböudelöngen –ber 50 m mit seitlichem
Grenzabstand zulössig.

4.5 Baugrenze f–r offene bauliche Anlagen

Zulössig sind fest mit dem Erdboden verbundenen bauliche Anlagen ohne allseitig umschlieäende Wönde und ohne durchgehende
ßberdachung mit einer Hühe von bis zu 12 m.

6. Verkehrsflöchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Straäenbegrenzungslinie

6.2 Üffentliche Straäenverkehrsflöche

6.3 Straäenverkehrsflöche besonderer Zweckbestimmung: Eigent–merweg

6.4 Üffentlicher Fuä- und RadwegFW+RW

E

7. Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Im MU 3 sind befestigte Flöchen, wie z.B. Stellplötze, Zufahrten, Wege etc., die nicht unterbaut sind, sickerföhig zu gestalten (z. B.
durch wasserdurchlössige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter, Schotterrasen, wassergeb. Decke).

7.2 Im MU 1 und MU 2 sind befestigte Flöchen, die nicht unterbaut sind, mit Ausnahme von Wegen sowie dem Quartiersplatz sickerföhig
zu gestalten (z. B. durch wasserdurchlössige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter, Schotterrasen,
wassergeb. Decke).

7.3 Im SO 1, SO 2 und SO 3 sind befestigte Flöchen, die nicht unterbaut sind, mit Ausnahme von Stellplötzen und Verkehrsflöchen
sickerföhig zu gestalten (z. B. durch wasserdurchlössige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter,
Schotterrasen, wassergeb. Decke).

8 Gr–nordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25 BauGB)

8.1 Gr–nordnung allgemein

8.1.1 Alle nachfolgend festgesetzten gr–nordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und Maänahmen sind im Zuge der jeweiligen
Bau- bzw. Erschlieäungsmaänahme umzusetzen, spötestens jedoch in der Pflanz- bzw. Vegetationsperiode nach
Nutzungsaufnahme der Geböude bzw. Fertigstellung der Erschlieäungsmaänahme.

8.1.2 Alle nachfolgend gr–nordnerisch festgesetzten Gehülze sind nach der Pflanzung artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und
bei Abgang in der festgesetzten Art und Mindestqualitöt zu ersetzen.

8.1.3 Notwendige Zugönge und Zufahrten sind von den Begr–nungsfestsetzungen ausgenommen.

8.1.4 Von den Festsetzungen kann in Lage und Flöche abgewichen werden, soweit die Abweichung gr–nordnerisch vertretbar ist, die
Grundz–ge der Planung nicht ber–hrt werden und die Abweichung unter W–rdigung der nachbarlichen Interessen jeweils mit den
üffentlichen Belangen vereinbar ist. Abweichungen von den Standorten und der Anzahl der zu pflanzenden Böume sind vor allem im
Zusammenhang mit Anforderungen an Rettungswege müglich, soweit der Charakter (z.B. Baumreihe, Baumgruppe) erhalten bleibt.

8.1.5 F–r nicht bebaute Flöchen innerhalb der Bauröume gelten die angrenzenden gr–nordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.1.6 Die Decken von unterbauten Bereichen auäerhalb von Geböuden, Terrassen, Zufahrten und Zuwegungen sind min. 60 cm unter
das Gelöndeniveau abzusenken und ebenso hoch mit fachgerechtem Bodenaufbau zu –berdecken. Bei Baumpflanzungen ist ein
fachgerechter Bodenaufbau von min. 100 cm notwendig.

8.1.7 Mit den Genehmigungsunterlagen ist ein qualifizierter Freiflöchengestaltungsplan mit Angaben zu nat–rlichen und geplanten
Gelöndehühen, Einfriedungen, Auff–llungen, Bepflanzungen und Oberflöchenbefestigungen (Materialien) sowie ein qualifizierter
Entwösserungsplan mit Darstellung der Flöchen und Maänahmen f–r die Niederschlagswasserbewirtschaftung einzureichen.

8.2 Gr–n- und Freiflöchen im MU 3(1) und MU 3(2)

8.2.1 Die nicht –berbauten privaten Grundst–cksflöchen sind als Gr–n- und Freiflöchen nach landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten
anzulegen. Nadelgehülzhecken aus heimischen oder nicht heimischen Arten sind nicht zulössig.

8.2.2 Je 300m² angefangene nicht –berbaute Grundst–cksflöche wird mindestens ein heimischer Laubbaum (I. oder II. Wuchsordnung)
als zu pflanzen festgesetzt, ein Anteil von 10% an Obstgehülzen ist müglich.
Auf die zu pflanzenden Böume künnen die unter Punkt 8.2.3 ("Stellplatz-Böume") sowie die unter 8.5.1 planzeichnerisch
festgesetzten Böume angerechnet werden.
Mindestqualitöt Laubböume: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Mindestqualitöt Obstböume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm

8.2.3 Bei gereihten Stellplötzen ist nach maximal 5 Stellplötzen ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.
Pro Baum ist eine offene Baumscheibe von mind. 6 m² sowie eine durchwurzelbare Baumpflanzgrube mit einer Grundflöche von
mind. 16 m² und einer Tiefe von mind. 0,8 m bereitzustellen. Die Baumscheiben sind mit standortgerechten bodendeckenden
Ströuchern, Stauden oder Gröser anzupflanzen.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm

8.3 Gr–n- und Freiflöchen im MU 1 und MU 2

8.3.1 Flöche parkartig zu gestalten sowie zu begr–nen und zu bepflanzen

Die nicht –berbauten privaten Grundst–cksflöchen sind als Gr–n- und Freiflöchen nach landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten
anzulegen. Nadelgehülzhecken aus heimischen oder nicht heimischen Arten sind nicht zulössig.

8.3.2 Je 300m² angefangene nicht –berbaute Grundst–cksflöche wird mindestens ein heimischer Laubbaum (I. oder II. Wuchsordnung)
als zu pflanzen festgesetzt, ein Anteil von 10% an Obstgehülzen ist müglich.
Auf die zu pflanzenden Böume künnen die unter Punkt 8.3.3 ("Stellplatz-Böume") sowie die unter 8.5.1 planzeichnerisch
festgesetzten Böume angerechnet werden.
Mindestqualitöt Laubböume: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Mindestqualitöt Obstböume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm

8.3.3 Bei gereihten Stellplötzen ist nach maximal 7 Stellplötzen ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.
Pro Baum ist eine Baumscheibe von mind. 6 m² sowie eine durchwurzelbare Baumpflanzgrube mit einer Grundflöche von mind. 16
m² und einer Tiefe von mind. 0,8 m bereitzustellen.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm

8.4 Gr–n- und Freiflöchen im SO

8.4.1 Zu begr–nender Grundst–cksanteil zur Randeingr–nung

Bauliche Anlagen (wie z.B. Garagen, Stellplötze, Nebenanlagen u.ö.) innerhalb der Flöchen sind unzulössig. Die Flöchen d–rfen
durch Zuwege oder Zufahrten unterbrochen werden.

11 Sonstiges

11.1 Zum Zwecke der Erholung zu belastende Flöche zugunsten der Allgemeinheit

11.2 Mit Gehrechten zu belastende Flöche zugungsten der Allgemeinheit

11.3 Mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Flöche zugunsten der Allgemeinheit

11.4 Mit Leitungsrechten zu belastende Flöche zugunsten des Versorgungsunternehmens

11.5 Die unter 11.1 bis 11.4 mit Dienstbarkeiten zu belastenden Flöchen sind in ihrer Lage und Form verönderbar, sofern ihre
Zweckbestimmung weiterhin gewahrt bleibt.

11.6 Abgrenzung unterschiedlicher Baugebiete

12 Ürtliche Bauvorschriften (Art. 81 BayBO)

12.1 Döcher

12.1.1 Dachform/-neigung

Es sind nur Flachdöcher mit einer Dachneigung von maximal 5° zulössig.
Abweichend hiervon sind im MU 1(2) und MU 2(2) auch Sheddöcher zulössig.
Bei untergeordneten Anbauten und Nebenanlagen sind auch Pultdöcher mit einer Dachneigung von 5°-15° zulössig.

5. Abstandsflöchen

5.1 Die Abstandsflöchen richten sich nach der Abstandsflöchensatzung der Gemeinde Kirchheim in Verbindung mit Art. 6 BayBO.

5.2 Abweichend bzw. ergönzend zur Abstandsflöchensatzung der Gemeinde Kirchheim in Verbindung mit Art. 6 BayBO werden die
Abstandsflöchen im SO 1 auf 0,2 H  und im SO 2 und SO 3 auf 0,4 H verk–rzt.

G
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9 Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 des Baugesetzbuchs - BauGB)

9.1 Nistkösten
Je Hauptgeböude ist in mindestens 3 m Hühe –ber Gelönde 1 Nistkasten f–r Vügel oder ein Fledermauskasten an der Fassade
anzubringen, alternativ ist an Dachvorspr–ngen ein Nistkasten f–r Mauersegler oder Mehlschwalben anzubringen. Ab einer
Fassadenlönge von 100 m ist je angefangengene 100 m ein weiterer Nistkasten anzubringen. Als geeignete Fassaden kommen
hierf–r lediglich die Nord-, Ost- oder S–dostseiten der Geböude in Frage. Ferner d–rfen sich keine Äste oder andere Hindernisse in
der •Anflugschneise„ befinden.

9.2 Verwendung von insektenfreundlichem Licht
Zur Vermeidung von Beeintröchtigungen nachtaktiver Insekten sind sowohl auf den üffentlichen als auch auf den privaten
Grundst–cksflöchen zur Beleuchtung ausschlieälich Natriumdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampf-Niederdrucklampen oder
LED-Leuchtmittel, mit Richtcharakteristik unter Verwendung vollstöndig gekapselter Lampengehöuse zu verwenden.

3. HINWEISE

1 Flurkarte / Amtliches Kataster

1.1 bestehende Flurst–cksgrenze mit Flurst–cksnummer, z.B. 176/1

1.2 bestehendes Hauptgeböude mit Hausnummer, Nebengeböude und ßberdachungen

2 aufzuhebende Flurst–cksgrenze

3 zur–ckzubauendes Haupt- und Nebengeböude

4 vorgeschlagene Grundst–cksgrenze

5 geplante Geböude mit unterschiedlicher Geschossigkeit

6 vorgeschlagener Standort f–r die Pflanzung von heimischen Laubböumen gem. der
Festsetzungen 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2 und 8.4.3

7 Denkmalschutz

7.1 Bodendenkmal mit Nummer, z.B. D-1-7836-0354

7.2 F–r Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenstöndigen Erlaubnisverfahren bei der zustöndigen Unteren Denkmalschutzbehürde zu beantragen ist.

8. Es sind die Vorgaben der Bayerischer Bauvorlagenverordnung (BayBauVorlV) zu beachten, insbesonders:
- die erforderlichen Angaben –ber die gesicherte Erschlieäung hinsichtlich der Entsorgung von Abwasser (§ 3 Nr. 6 BayBauVorlV)
- eine Berechnung des zulössigen, des vorhandenen und des geplanten Maäes der baulichen Nutzung (§ 3 Nr. 7 BayBauVorlV)
- die Festsetzungen eines Bebauungsplans f–r das Baugrundst–ck –ber die –berbaubaren und die nicht –berbaubaren

Grundst–cksflöchen (§ 7 Abs. 3 Nr. 9 BayBauVorlV)
- die Aufteilung der nicht –berbauten Flöchen unter Angabe der Lage und Breite der Zu- und Abfahrten, der Stellplötze und der

Flöchen f–r die Feuerwehr (§ 7 Abs. 3 Nr. 12 BayBauVorlV)
- die Berechnungen m–ssen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Ersch–tterungsschutz

nachweisen (§ 12 BayBauVorlV)
Dar–ber hinaus sind nach Aufforderung der Baugenehmigungsbehürde dem Bauantrag gegebenenfalls ein
Freiflöchengestaltungsplan mit vorgesehener Nutzung der nicht bebauten Flöchen, dem Nachweis des Versiegelungsgrades und
Maänahmen zur Gr–nordnung, insb. Vegetationsplanung, beizuf–gen.

9 Stellplatznachweis (Pkw/Fahrröder)
Es gelten die Stellplatzsatzung und die Fahrradabstellplatzsatzung der Gemeinde Kirchheim in der jeweils aktuellen Fassung zum
Zeitpunkt der Baugenehmigung.

10 Starkregen-Ereignisse
Zum Schutz der Bebauung vor den Auswirkungen von Starkregen-Ereignissen sind von den Bauherren eigenverantwortlich
geeignete Maänahmen zum Schutz gegen eintretendes Wasser zu treffen. Dies gilt insbesondere f–r Kellergeschosse,
Tiefgaragenzufahrten, Treppenabgönge, Lichtschöchte etc. Geeignete Maänahmen sind z.B. Maänahmen zur Abdichtung von
Fugen, die Verwendung wasserundurchlössigen Betons, der Einbau von R–ckstauklappen, die Errichtung von Schwellen bei
Tiefgaragenzufahrten, die Gestaltung der Grundst–cksfreiflöchen, so dass Niederschlagswasser von den Geböuden weggeleitet
wird, etc.

11 Schutz von Versorgungsleitungen bei Pflanzmaänahmen
Bei der Planung und Durchf–hrung von Leitungsverlegungen f–r unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen sind die Vorschriften
gemöä dem DVGW-Regelwerk: •Böume, unterirdische Leitungen und Kanöle„ in der jeweils aktuellsten Fassung einzuhalten. Sollten
diese Abstönde unterschritten werden, sind geeignete Schutzvorkehrungen gemöä vorgenanntem DVGW-Regelwerk zu treffen.

12. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaänahmen

12.1 Fledermausschutz: Kontrolle vor Geböudeabriss
Die Geböude bzw. Lagerhallen sind vor Abriss von einer fledermauskundigen Person auf Fledermausbesatz zu kontrollieren.
Wird dabei ein Besatz festgestellt, sind entsprechende Maänahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
ükologischen Funktionalitöt zu treffen, um die Erf–llung von Verbotstatbestönden gem. § 44 BNatSchG auszuschlieäen.

12.2 Vogelschutzglas
Bei zusammenhöngenden Glasflöchen von > 2 m², ohne Leistenunterteilung, ist reflexionsarmes Glas zu verwenen (Glöser mit
einem Auäenreflexionsgrad von maximal 15 %), das entweder transluzent ist oder eine UV-reflektierende, transparente
Beschichtung (sog. Vogelschutzglas) aufweist.
Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist nicht geeignet, um Verluste zu verhindern.

12.3 Gehülzbeseitigung
Zur Vermeidung müglicher artenschutzrechtlicher Eingriffe hat eine Gehülzbeseitigung auäerhalb der Vogelschutzzeit, d. h. Oktober
bis Februar zu erfolgen. Falls die Gehülzbeseitigung auäerhalb des o. g. Zeitraumes, d. h. zwischen Mörz und September erfolgt
wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Maänahmen zur Vermeidung müglicher artenschutzrechtlicher Eingriffe getroffen
werden m–ssen, welche vorab mit der Unteren Naturschutzbehürde abzustimmen sind.

13 Immissionsschutz

a) Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung (SU) zum Bebauungsplan 14/K (CHC-Pr.Nr. 
2272-2022 SU V01, 11.01.2022) künnen zu den –blichen Üffnungszeiten bei der Gemeinde Kirchheim b. M–nchen eingesehen 
werden.

b) Im Rahmen des Bauantrags ist unaufgefordert ein Nachweis nach Ziffer 1 bis 5 der Festsetzung der Gemeinde Kirchheim b. 
M–nchen. Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird,
dass zum Zeitpunkt des Bauantrags mit anderen Immissionsbelastungen zu rechnen ist als in der o.g. SU zugrunde gelegt wurden.

c) Die Immissionsbelastung an den Fassaden durch die vorhandenen Betriebe ist Kapitel 6.2 und Anlage 3.2 der schalltechnischen
Untersuchung (CHC-Pr.Nr. 2272-2022 SU V01, 11.01.2022) zu entnehmen.

d) Neben dem einzahligen Schalldömm-Maä Rw wird bei Bauteilen heute zusötzlich ein Spektrum-Anpassungswert •C„ angegeben
(Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der Korrekturwert •Ctr„ ber–cksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung
des Bauteils im stödtischen Straäenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforderung an die Schalldömmung
der Bauteile mit Ber–cksichtigung des Ctr “ Werts erf–llt wird.

e) Auäenliegende Klima- und Heizgeröte oder L–ftungsanlagen:
Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen auäenliegenden Klima- und Heizgeröten (z.B. Luftwörmepumpen) oder technischen
Anlagen f–r die Bel–ftung muss in der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der TA Lörm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten
und darf am Immissionsort nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geröusche ist die E-DIN45680:2020-06 zu beachten.
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12.1.2 Dachdeckung / Dachbegr–nung

Die Flöchen der Haupt- und Nebengeböude mit einer Dachflöche ab 15 m² sind zu mind. 80% zu begr–nen oder mit Anlagen zur
solaren Nutzung zu versehen. Die Kombination von Dachbegr–nung und Anlagen zur solaren Nutzung ist zulössig. Ausgenommen
davon sind Leichtbauhallen sowie Flöchen notwendiger technischer Anlagen, f–r die Ausbildung fachgerechter Randstreifen und
Flöchen nutzbarer Freibereiche/Terrassen mit dazugehürigen Abstellröumen auf den Döchern sowie Oberlichte.

Zur Begr–nung ist eine standortgerechte Saatgutmischung zu verwenden (Herkunftsregion Nr. 16 "Unterbayerische H–gel- und
Plattenregion"). Die Ansaat hat auf mageren Substrat mit einer mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substratschicht zu
erfolgen. Ausfölle der Vegetation sind zu ergönzen.

Alle –brigen Dachdeckungen sind in Farben mit einem Hellbezugswert von >20 zulössig. Bei Farben mit einem Hellbezugswert von
<20 ist ein 'Total Solar Reflectance'-Wert von > 25 nachzuweisen.
Metallgedeckte Döcher sind mit einem ßberzug zu versehen oder alternativ mit Filteranlagen auszustatten.

12.1.3 Dachaufbauten

Dachaufbauten sind –ber der zulössigen Wandhühe nur zulössig, soweit sie aus technischen oder betriebsbedingten Gr–nden
zwingend auäerhalb des Geböudes anzubringen sind.

Sömtliche Dachaufbauten, wie z.B. technische Aufbauten, Dachausstiege, Antennen- und Satellitenempfangsanlagen sowie
Solaranlagen, d–rfen den Durchstoäpunkt durch die Dachflöche um maximal 3,0 m –berschreiten. Sie sind um das ihren
Durchstoäpunkt durch die Dachflöche –bersteigende Maä von der Auäenkante der darunter liegenden Dachflöche zur–ckzusetzen.
Dachaufbauten d–rfen hüchstens 20 % der Dachflöche einnehmen. Von dieser Flöchenbeschrönkung nicht betroffen sind Anlagen f–r
die aktive Solarenergienutzung sowie ßberdachungen f–r Freisitze (z.B. Pergolen).

Technische Dachaufbauten sind vollstöndig einzuhausen soweit die technische Zweckbestimmung dem nicht entgegenstehen, z.B.
Schornsteine, Ansaug- und Abluftrohre, Anlagen f–r aktive Solarenergienutzung, Antennen- und Satellitenanlagen.

12.2 Fassaden

12.2.1 Fassadengliederung
Bei Geböudelöngen –ber 30 m ist durch geeignete Architekturelemente (z.B.: Fassadenüffnungen, Geböudevor- und -r–ckspr–nge,
Materialwechsel) und/oder Fassadenbegr–nung eine angemessene Gliederung, vor allem der Fassaden, sicherzustellen.

12.2.2 Fassadenmaterialien und -farben
Die Materialien bzw. Farben der Fassaden sind zu 80% mit einem Hellbezugswert (HBW) von >20 zulössig. Bei Farben mit einem
Hellbezugswert von <20 ist ein 'Total Solar Reflectance'-Wert von > 25 nachzuweisen.

12.3 Werbeanlagen

12.3.1 Die Gesamtgrüäe (Flöchenmaä) der Werbeanlagen, die sich entlang einer Geböudefassade befinden, darf 10 % der Wandflöche der
Ansichtsflöche je Werbeanlage eine Hühe von 3 m und eine Lönge von 15 m nicht –berschreiten.

12.3.2 Je volle 40 m Straäenfrontlönge ist eine freistehende Werbeanlage, ein Mast oder ein Ausleger an Geböuden unterhalb der
Umfassungswandhühe zulössig, soweit die Hühe –ber Gelönde auf maximal 6 m und ihre Ansichtsflöche auf maximal 10m² begrenzt
sind. Freistehende Werbeanlagen sowie Ausleger m–ssen zum üffentlichen Straäenraum einen Mindestabstand von 2m einhalten. Je
Zufahrt ist maximal eine Anlage zulössig. Beleuchtete Werbeanlgen sind gleichmöäig auszuleuchten. Blinkende, bewegliche sowie
unruhig wirkende Werbeanlagen sind unzulössig. Laseranlagen sind unzulössig.

12.3.3 Oberkanten von Werbeanlagen an Geböuden d–rfen die Oberkante der Wand des jeweiligen Geböudes nicht –berragen.

12.3.4 Je Grundst–ck sind zusötzlich zu anderen Werbeanlagen zwei Fahnenmasten zulössig. Die Oberkante von Fahnen darf die Hühe von
8 m nicht –berschreiten. Andere bewegte oder bewegliche Werbeanlagen als Fahnen sind nicht zulössig.

12.3.5 Werbe- und Hinweisschilder sind so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer nicht gestürt.

12.4 Abgrabungen, Büschungen, St–tzmauern

12.4.1 Abgrabungen und Aufsch–ttungen sind bis zur Hühenlage der an das Grundst–ck angrenzenden Straäen- oder Gehweghinterkante
und des Erdgeschoss-Fertigfuäbodens zulössig. Weitere Gelöndemodellierungen an Tiefgaragenzufahrten (Errichtung einer
Schwelle, notwendige Abgrabungen etc.), bei Baumpflanzungen auf unterbauten Bereichen, auf üffentlichen oder privaten
Spielplötzen oder -flöchen und f–r Flut- oder Sickermulden sind zulössig.

12.4.2 Büschungen d–rfen max. 1 : 2 (Hühe : Breite) geneigt sein.
Auff–llungen und Abgrabungen haben mit ihrem Büschungsfuä bzw. ihrer Büschungsobergante
einen Abstand von mind. 1,0 m zu angrenzenden Grundst–cken einzuhalten.
Ausnahmsweise d–rfen Auff–llungen und Abgrabungen bis zur Grundst–cksgrenze
gef–hrt werden, sofern auf den Nachbargrundst–cken profilgleiche Auff–llungen
bzw. Abgrabungen vorgenommen werden.

12.4.3 St–tzmauern werden mit einer max. Ansichtshühe von 2,0 m zugelassen.
Die Grundst–cksflöchen vor St–tzmauern sind, wo müglich, zu bepflanzen.

12.5 Einfriedungen

Einfriedungen sind grundsötzlich unzulössig.

Im MU 2(4), MU 3(1) und MU 3(2) sind Einfriedungen unter folgenden Voraussetzungen zulössig:

- Vollflöchig geschlossene Zaunanlagen, wie z.B. Mauern, Gabionenwönde etc. sowie  Einfriedungen aus Kunststoff sind unzulössig.
- Zöune sind sockellos und am Boden durchlössig f–r Kleintiere auszuf–hren (Bodenfreiheit mindestens 10 cm).
- Einfriedungen werden bis zu einer Hühe von max. 1,20 m –ber Gelönde zugelassen, davon ausgenommen sind Terrassen-
  trennwönde bis zu einer Lönge von 3,0 m. Sie werden mit einer max. Hühe von 2,0 m –ber Gelönde  zugelassen und d–rfen
  vollflöchig errichtet werden.
- Heckenpflanzungen mit heimischen Gehülzen als Einfiedung mit einer max. Hühe von 2,0 m –ber Gelönde sind zulössig.

12.6 Abfall- und Wertstoffbehölter
Standplötze f–r Abfall- und Wertstoffbehölter sind in die Geböude zu integrieren oder so einzuhausen, dass die Behölter von
üffentlichen Flöchen aus nicht sichtbar sind.

VORABZUG

SO 3

1 Geltungsbereich

1.1 Grenze des röumlichen Geltungsbereichs Bebauungsplan Nr. 14/K  "Campus Kirchheim"

1.2 Der Bebauungsplan Nr. 14/K "Campus Kirchheim" ersetzt die, von seinem Geltungsbereich erfassten Bereiche des
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 15-1/K f–r das Gewerbegebiet Kirchheim westlich der Oskar-von-Miller-Straäe (i.d.F. vom
01.07.2002, in Kraft getreten durch Bekanntmachung am 05.09.2002) und des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 63 nürdlich
der Dieselstraäe und üstlich des Kinaderweges  (i.d.F. vom 04.11.1985, in Kraft getreten durch Bekanntmachung der Genehmigung
des Landratsamts M–nchen, Bescheid vom 15.02.1986, Az.: 7a/76 “ BL 16/85, am 20.03.1986).

Datei: P:\Projekte\3349.001\4_Bauleitplanung\3_Bebauungsplan\3349.001_BP_20220609.dwg

8.4.2 Je 500m² angefangene nicht –berbaute Grundst–cksflöche wird mindestens ein heimischer Laubbaum (I. oder II. Wuchsordnung)
als zu pflanzen festgesetzt, ein Anteil von 10% an Obstgehülzen ist müglich.
Auf die zu pflanzenden Böume künnen die unter Punkt 8.4.3 ("Stellplatz-Böume") sowie die unter 8.5.1 planzeichnerisch
festgesetzten Böume angerechnet werden.
Mindestqualitöt Laubböume: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Mindestqualitöt Obstböume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm

8.4.3 Bei gereihten Stellplötzen ist nach maximal 7 Stellplötzen ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.
Pro Baum ist eine offene Baumscheibe von mind. 6 m² sowie eine durchwurzelbare Baumpflanzgrube mit einer Grundflöche von
mind. 16 m² und einer Tiefe von mind. 0,8 m bereitzustellen. Die Baumscheiben sind mit standortgerechten bodendeckenden
Ströuchern, Stauden oder Gröser anzupflanzen.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm

8.5 Baumpflanzungen

8.5.1 Zu pflanzender Baum der Wuchsklasse I oder II

8.5.2 Die Standorte der planzeichnerisch festgesetzten Böume sind, parallel zu den angrenzenden Verkehrsflöchen, um bis zu 10 m
verönderbar, soweit der Charakter (z.B. Baumreihe, Baumgruppe) erhalten bleibt.
Zulössig sind heimische Laubböume des Vorkommensgebietes 6 'Alpen und Alpenvorland'.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Bereits bestehende Laubböume Wuchsklasse I oder II Wuchsklasse und mit einem Stammumfang von mindestens 25 cm künnen
bei Erhalt angerechnet werden.

10 Immissionsschutz (Festsetzungen gem. Vorschlag der schalltechnische Untersuchung vom 11.01.2022 - Aktualisierung ausstehend)

10.1 Bauschalldömm-Maä
Auäenflöchen von schutzbed–rftigen Aufenthaltsröumen m–ssen abhöngig von der Raumart mindestens folgendes
Gesamtschalldömm-Maä erreichen:

F–r Aufenthaltsröume in Wohnungen, ßbernachtungsröume in Beherbergungsstötten, Unterrichtsröume etc.
� MU: R´w,ges = 40 dB
� SO: R´w,ges = 41 dB

F–r B–roröume und Ähnliches 
� MU: R´w,ges = 35 dB
� SO: R´w,ges = 36 dB

10.2 Grundrissorientierung (Architektonische Selbsthilfe) hinsichtlich Verkehrslörm

Zum Bel–ften notwendige Fenster von Schlaf- und Kinderzimmer sind an der mit Planzeichen
gekennzeichneten Fassade nicht zulössig.

Alternativ bestehen folgende Müglichkeiten:

a. Dass der Raum ein zum L–ften geeignetes Fenster im Schallschatten von eigenen Geböudeteilen (z.B. eingezogener
Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringendes Geböudeteil) erhölt.

oder

b. Dass vor dem zu üffnenden Fenster ein schalldömmender Vorbau wie (Prallscheiben, verglaste Loggien, Laubengönge,
Schiebelöden f–r Schlafzimmer, kalte Wintergörten etc.), besondere Fensterkonstruktionen oder glw. vorgesehen wird,
die Vorbauten sind an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden.

c. In begr–ndeten Ausnahmeföllen ist der Raum mit einer schallgedömmten, fensterunabhöngigen L–ftungseinrichtung
(zentrale oder dezentrale) zulössig, wenn der Innenraumpegel von Lp,innen = 30 dB(A) unter Wahrung gesunder 
Wohnverhöltnisse durch eine unter Punkt a) oder b) genannte Maänahme nicht erreicht werden kann.
In B–roröumen ist eine zentrale oder dezentrale L–ftungsanlage grundsötzlich als passive Schallschutzmaänahme
zulössig.

10.3 Grundrissorientierung im MU1(3) und MU2(3) hinsichtlich Gewerbelörm

Entlang der gekennzeichneten Fassadenbereiche sind zu üffnende Fenster von schutzbed–rftigen
Aufenthaltsröumen von Wohnungen, Beherbergungsstötten und Bettenröumen gem. DIN 4109 nicht
zulössig.

Alternativ kann ein Vorbau (verglaster Laubengang, Prallscheiben, etc.) mit einer Mindesttiefe von > 0,5 m vor den zu sch–tzenden
Fenstern vorgesehen werden.
Es muss sichergestellt werden, dass 0,5 m vor dem zu üffnenden Fenster eines schutzbed–rftigen Aufenthaltsraums die
Immissionsrichtwerte der TA Lörm:1998 f–r ein Urbanes Gebiet von 63 dB(A) tags–ber und 45 dB(A) nachts eingehalten werden
(siehe hierzu Punkt c) unter Hinweise).

10.4 Grundrissorientierung im SO1 bis SO3 hinsichtlich Gewerbelörm

Entlang der gekennzeichneten Fassadenbereiche sind zu üffnende Fenster von schutzbed–rftigen
Aufenthaltsröumen von B–ros, Wohnungen, Beherbergungsstötten und Bettenröumen gem. DIN 4109 nicht
zulössig.

Alternativ kann ein Vorbau (verglaster Laubengang, Prallscheiben, etc.) mit einer Mindesttiefe von > 0,5 m vor den zu sch–tzenden
Fenstern vorgesehen werden. Es muss sichergestellt werden, dass 0,5 m vor dem zu üffnenden Fenster eines schutzbed–rftigen
Aufenthaltsraums die Immissionsrichtwerte der TA Lörm:1998 f–r ein Urbanes Gebiet von 63 dB(A) tags–ber und 45 dB(A) nachts
bzw. f–r ein Gewerbegebiet von 65 dB(A) tags–ber und 50 dB(A) nachts eingehalten werden (siehe hierzu Punkt c) unter Hinweise).
SO 1 wird aufgrund des Ausschlusses von Wohnnutzungen als Gewerbegebiet eingestuft, SO 2 und SO 3 als Urbanes Gebiet.

10.5 F–r Betriebe und Anlagen im MU und SO gilt:
Mit dem Antrag auf die Genehmigung zur Errichtung einer Anlage, zur Verönderung der Betriebsstötten einer Anlage oder zur
wesentlichen Verönderung in dem Betrieb einer Anlage ist eine schalltechnische Untersuchung unter Ber–cksichtigung der
Vorbelastung nach TA Lörm, bzw. dessen Irrelevanz nach TA Lörm vorzulegen.

zur Sitzung des Gemeinderats
am 21.06.2022

4. Bauweise, –berbaubare Grundst–cksflöche, Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 Baugrenze

TG

Das Verfahren 
(bisheriger und geplanter Verfahrensablauf)

Gemeinderatssitzung

Aufstellungsbeschluss für den 
südlichen Teil des Planungsgebietes

Gemeinderatssitzung

Erweiterung Aufstellungsbeschluss

März 2019

April 2020

Gemeinderatssitzung

Billigungs- und
Auslegungsbeschluss

21.06.2022

ÖFFENTLICHE 
RUNDGÄNGE

Juli / August 2022

Frühzeitige Beteiligung 

Öffentlichkeit 
und Behörden

Juli / August 2022

Öffentliche Auslegung

vsl. Q4 / 2022

Satzungsbeschluss

vsl. Q2 / 2023

Bürger-Info

Lage des Areals – fußläufi g vom Ortszentrum

Entwurf des Bebauungsplans

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich bereits jetzt gerne zur Verfügung. 

Wenden Sie sich bitte an: dw@hendricks-schwartz.com.

Wir bieten in den nächsten Monaten Info- und Dialog-Rundgänge über das 

Gelände für die Bevölkerung an. Genaue Daten werden noch bekanntgegeben. 

Bürgermeister Maximilian Böltl, Architekt Prof. Johannes Ernst 
und Unternehmer Felix Radmer
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

gleich gegenüber dem Sportplatz in Kirchheim liegt ein in die Jahre gekommenes Gewerbegebiet, das bislang öffentlich 

nicht zugänglich ist. Dies soll sich nun ändern: Wir, die Grundstückseigentümer, möchten das Gelände zwischen 

Überrheiner-, Merowinger-, Florian- und Oskar-von-Miller-Straße – in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde – in ein 

lebendiges grünes Quartier zum Arbeiten, Einkaufen und Wohnen verwandeln.

Durch die Entwicklung des Campus Kirchheim soll ein vielseitiges Quartier auf der Höhe der Zeit entstehen, das allen 

Kirchheimerinnen und Kirchheimern zugutekommt. Freuen können Sie sich u. a. auf ausgedehnte öffentlich zugängliche 

Grünfl ächen und innovative Mobilitätsformen (wie z. B. Car-Sharing-Angebote). Die neuen Einkaufsmöglichkeiten im 

Quartier werden das bestehende Angebot im nahen Ortskern komplementär erweitern.

Kirchheim ist schon heute Heimat zahlreicher erfolgreicher und visionärer Unternehmen. Mit der Konversion des 

Areals erhalten diese Betriebe die Möglichkeit, ihre Standorte vor Ort zu erweitern und damit langfristig in Kirchheim zu 

bleiben. Gleichzeitig wird Raum für neues – emissionsarmes – Gewerbe in der Gemeinde geschaffen.

Trotz der Weiterentwicklung des Gewerbegebiets möchten wir seinen besonderen Charakter erhalten. Identitätsstiftende 

Elemente – wie die Sheddachhalle – werden deshalb einen festen Platz im neuen Campus Kirchheim fi nden.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf diesem Weg konstruktiv begleiten würden.

Mit freundlichen Grüßen

Campus Kirchheim

Felix Radmer

Wilhelm Radmer Verwaltung GmbH

Quirin Radmer

Wilhelm Radmer Verwaltung GmbH

Anton Hiltmair 

Familie Hiltmair / Schüchl

Benjamin Stanka

Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG

Markus Hacker

Familie Hacker

Aus Industriebrache wird ein belebtes Quartier mit Zukunft

Aktuelle Situation

HEUTE

versiegelte 

Flächen

ZUKUNFT40.000m² Freifl ächen 

Geplante Gestaltung

Bürgerbeteiligung
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung haben 

Sie – die Kirchheimer Bürgerinnen und Bürger –  bereits 

die Möglichkeit, sich intensiv über das geplante Quartier zu 

informieren und Ihre Meinung dazu aktiv einzubringen. Wir bitten 

Sie herzlich, diese Gelegenheit zu nutzen, Rückfragen zu stellen 

und uns Ihre Wünsche für das Areal mitzuteilen. Wir wollen, dass 

der Campus Kirchheim lebendiger Teil der Gemeinde wird und 

wir gemeinsam mit dem Ortskern alt und neu zusammenführen 

können. Deswegen gehen wir bei den Beteiligungsmöglichkeiten 

auch über das gesetzlich geforderte Mindestmaß hinaus. 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Beteiligung!
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ENTWURFSVERFASSER:

Architekten Stadtplaner
Bauingenieure
Vermessungsingenieure
Erschlieäungströger

Hohenwarter Straäe 124
85276 Pfaffenhofen
Tel.: 08441 5046-0
Fax: 08441 504629
Mail info@wipflerplan.de

Proj.Nr.: 3349.001

DEN 21.06.2022PFAFFENHOFEN,

Fassung zur fr–hzeitigen Beteiligung der Üffentlichkeit sowie der Behürden und sonstigen
Tröger üffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

BEBAUUNGSPLAN NR. 14/K
"CAMPUS KIRCHHEIM"

1.PLANZEICHNUNG
  M = 1 : 1.000
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4. VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ................... gemöä § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am ................... orts–blich bekannt gemacht.

2. Die fr–hzeitige Üffentlichkeitsbeteiligung gemöä § 3 Abs. 1 BauGB mit üffentlicher Darlegung und Anhürung f–r
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... hat in der Zeit vom ................... bis
................... stattgefunden.

3. Die fr–hzeitige Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange gemöä § 4 Abs. 1 BauGB f–r
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... hat in der Zeit vom ................... bis
................... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... wurden die Behürden und sonstigen
Tröger üffentlicher Belange gemöä § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ...................  beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................... wurde mit der Begr–ndung
gemöä § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................... bis ................... üffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Kirchheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ................... den Bebauungsplan
gemöä § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................... als Satzung beschlossen.

7. Ausgefertigt
Kirchheim, den ...................

................................................................
Maximilian Bültl
Erster B–rgermeister       Siegel

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemöä § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
orts–blich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begr–ndung wird seit diesem Tag zu den –blichen
Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und –ber dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB  wird
hingewiesen.

Kirchheim, den ...................

................................................................
Maximilian Bültl
Erster B–rgermeister Siegel

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2021
Bezugssystem Lage: UTM 32
Bezugssystem Hühe: m –. NHN (DHHN 2016)

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung 2021
Bezugssystem Lage: UTM 32
Bezugssystem Hühe: m –. NHN (DHHN 2016)

LANDKREIS MßNCHEN
GEMEINDE KIRCHHEIM

BEBAUUNGSPLAN NR. 14/K
"CAMPUS KIRCHHEIM"

PRÄAMBEL
Die Gemeinde Kirchheim erlösst aufgrund

- der §§ 1; 1a;  9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung –ber die bauliche Nutzung der Grundst–cke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)

in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses jeweils g–ltigen Fassung den

Bebauungsplan Nr. 14/K  "Campus Kirchheim" als Satzung
Eine Begr–ndung mit Umweltbericht in der letztg–ltigen Fassung ist beigef–gt.

2. FESTSETZUNGEN

2 Art der baulichen Nutzung, Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und 6 BauGB)

2.1 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO)

2.1.1 Im MU1(1), MU1(2) und MU1(3) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Wohngeböude gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

2.1.2 Im MU 2(1) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Wohngeböude gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

2.1.3 Im MU 2(2)  und MU 2(3) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Geschöfts- und B–rogeböude gem. § 6a Abs. 2 Nr. 2 BauNVO
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

2.1.4 Im MU 2(4) sind folgende allgemein zulössigen Nutzungen unzulössig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
- Geschöfts- und B–rogeböude gem. § 6a Abs. 2 Nr. 2 BauNVO
- Einzelhandel gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemöä § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

2.1.5 Im MU 2(2), MU 2(3) und MU 2(4) sind Wohnnutzungen im Erdgeschoss unzulössig mit Ausnahme von Röumen, die nicht zum
stöndigem Aufenthalt vorgesehen sind, wie z.B. Erschlieäungsflöchen, Abstellröume, B–roröume, Göstezimmer.

2.1.6 Im MU 3(1) und MU 3(2) sind in den Geböudeteilen entlang der Merowinger Straäe im Erdgeschoss Wohnnutzungen unzulössig.
Dar–ber hinaus sind in den r–ckwörtigen Geböudeteilen sowie in den Obergeschossen ausschlieälich Wohnnutzungen zulössig.

2.1.7 Im gesamten MU sind die gemöä § 6a Abs. 3 Nr. 1 und 2 BauNVO ausnahmsweise zulössigen Nutzungen unzulössig. (§ 1 Abs. 6
Nr. 1 BauNVO).

2.2 Sondergebiet 1 "Groäflöchiger Einzelhandel" (§ 11 BauNVO)

2.2.1 Im SO 1 sind groäflöchige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflöche von bis zu 1.800 m² zulössig, die der Versorgung mit
Lebensmitteln dienen.

2.2.2 Im SO 1 sind im ersten Obergeschoss Gewerbebetriebe aller Art, Geschöfts- , B–ro- und Verwaltungsgeböude, Röume und Anlagen
f–r kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke Röume f–r kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
sowie Schank- und Speisewirtschaften zulössig.

2.3 Sondergebiet 2 "Urbanes Gebiet mit Groäflöchigem Einzelhandel" (§ 11 BauNVO)

2.3.1 Im SO 2 sind groäflöchige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflöche von bis zu 1.800 m² zulössig, die der Versorgung mit
Lebensmitteln dienen, sowie Geschöfts- und B–rogeböude, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige Gewerbebetriebe sowie Anlagen f–r Verwaltungen sowie f–r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

2.3.2 Im SO 2 sind in den Obergeschossen Wohnnutzungen zulössig.

2.4 Sondergebiet 3 "Urbanes Gebiet mit Groäflöchigem Einzelhandel" (§ 11 BauNVO)

2.4.1 Im SO 3 sind groäflöchige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsflöche von bis zu 1.800 m² zulössig, die der Versorgung mit
Lebensmitteln dienen, sowie Geschöfts- und B–rogeböude, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
sonstige Gewerbebetriebe sowie Anlagen f–r Verwaltungen sowie f–r kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.

2.4.2 Im SO 3 sind Wohnnutzungen in den Obergeschossen zulössig. Wohnnutzungen im Erdgeschoss sind unzulössig, mit Ausnahme
von Röumen, die nicht zum stöndigem Aufenthalt vorgesehen sind, wie z.B. Erschlieäungsflöchen, Abstellröume, B–roröume,
Göstezimmer.
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3. Maä der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB)

3.1 Grundflöche als Hüchstmaä, z.B. 500 m²

3.2 Die zulössige Grundflöche darf, abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO, durch bauliche Anlagen unterhalb der Gelöndeober-
flöche, durch die das Baugrundst–ck lediglich unterbaut wird (z.B. Tiefgaragen), bis zu einer GRZ von 0,9 –berschritten werden.

3.3 Geschossflöche als Hüchstmaä, z.B. 1.500 m²

3.4 Zahl der Vollgeschosse als Hüchstmaä, z.B. II

3.5 maximal zulössige Wandhühe, z.B. 7,5 m

Die Wandhühe ist traufseitig von der Oberkante des Erdgeschoss-Rohfuäbodens (OK RFB) bis zum
Schnittpunkt der verlöngerten Auäenkante des Mauerwerks mit der Oberkante der Dachhaut oder bis
zur Oberkante Attika zu messen.

3.6 Abgrenzung unterschiedlicher Hühenentwicklung

3.7 festgesetzter Hühenbezugspunkt je Bauraum in m –. NHN, z.B. 511,20 m

Die Oberkante des Erdgeschoss-Rohfuäbodens darf den Hühenbezugspunkt nicht –berschreiten und max. 30 cm darunter liegen.

GR 500

GF 1.500

II

WH 7,5

511,20

4.2 Entlang der Merowinger Straäe und entlang des Eigent–mweges d–rfen die Baugrenzen auf einer Lönge von 40% der Fassade f–r
Balkone um bis zu 1,0 m –berschritten werden.
Im ßbrigen d–rfen die Baugrenzen auf einer Lönge von 40% der Fassade –berschritten werden: F–r Balkone um bis zu 2,0 m, f–r
Erker um bis zu 0,8 m, sofern ein Mindestabstand von 3 m zum Nachbargrundst–ck gewahrt bleibt.

4.3 Tiefgaragenzufahrten sind grundsötzlich nur innerhalb der  Baugrenzen zulössig. Abweichend davon sind im MU 1(3) und im SO 3
eingehauste Tiefgaragenzufahrten auch auäerhalb der Baugrenzen, innerhalb der Flöchen f–r Tiefgaragenzufahrten zulössig.
Die Wandhühe der Einhausung darf max. 5,0 m betragen.

Baugrenze f–r Tiefgaragenzufahrten

4.4 Im gesamten Bebauungsplangebiet wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Es sind Geböudelöngen –ber 50 m mit seitlichem
Grenzabstand zulössig.

4.5 Baugrenze f–r offene bauliche Anlagen

Zulössig sind fest mit dem Erdboden verbundenen bauliche Anlagen ohne allseitig umschlieäende Wönde und ohne durchgehende
ßberdachung mit einer Hühe von bis zu 12 m.

6. Verkehrsflöchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6.1 Straäenbegrenzungslinie

6.2 Üffentliche Straäenverkehrsflöche

6.3 Straäenverkehrsflöche besonderer Zweckbestimmung: Eigent–merweg

6.4 Üffentlicher Fuä- und RadwegFW+RW

E

7. Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1 Im MU 3 sind befestigte Flöchen, wie z.B. Stellplötze, Zufahrten, Wege etc., die nicht unterbaut sind, sickerföhig zu gestalten (z. B.
durch wasserdurchlössige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter, Schotterrasen, wassergeb. Decke).

7.2 Im MU 1 und MU 2 sind befestigte Flöchen, die nicht unterbaut sind, mit Ausnahme von Wegen sowie dem Quartiersplatz sickerföhig
zu gestalten (z. B. durch wasserdurchlössige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter, Schotterrasen,
wassergeb. Decke).

7.3 Im SO 1, SO 2 und SO 3 sind befestigte Flöchen, die nicht unterbaut sind, mit Ausnahme von Stellplötzen und Verkehrsflöchen
sickerföhig zu gestalten (z. B. durch wasserdurchlössige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter,
Schotterrasen, wassergeb. Decke).

8 Gr–nordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Nr. 25 BauGB)

8.1 Gr–nordnung allgemein

8.1.1 Alle nachfolgend festgesetzten gr–nordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und Maänahmen sind im Zuge der jeweiligen
Bau- bzw. Erschlieäungsmaänahme umzusetzen, spötestens jedoch in der Pflanz- bzw. Vegetationsperiode nach
Nutzungsaufnahme der Geböude bzw. Fertigstellung der Erschlieäungsmaänahme.

8.1.2 Alle nachfolgend gr–nordnerisch festgesetzten Gehülze sind nach der Pflanzung artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und
bei Abgang in der festgesetzten Art und Mindestqualitöt zu ersetzen.

8.1.3 Notwendige Zugönge und Zufahrten sind von den Begr–nungsfestsetzungen ausgenommen.

8.1.4 Von den Festsetzungen kann in Lage und Flöche abgewichen werden, soweit die Abweichung gr–nordnerisch vertretbar ist, die
Grundz–ge der Planung nicht ber–hrt werden und die Abweichung unter W–rdigung der nachbarlichen Interessen jeweils mit den
üffentlichen Belangen vereinbar ist. Abweichungen von den Standorten und der Anzahl der zu pflanzenden Böume sind vor allem im
Zusammenhang mit Anforderungen an Rettungswege müglich, soweit der Charakter (z.B. Baumreihe, Baumgruppe) erhalten bleibt.

8.1.5 F–r nicht bebaute Flöchen innerhalb der Bauröume gelten die angrenzenden gr–nordnerischen Festsetzungen entsprechend.

8.1.6 Die Decken von unterbauten Bereichen auäerhalb von Geböuden, Terrassen, Zufahrten und Zuwegungen sind min. 60 cm unter
das Gelöndeniveau abzusenken und ebenso hoch mit fachgerechtem Bodenaufbau zu –berdecken. Bei Baumpflanzungen ist ein
fachgerechter Bodenaufbau von min. 100 cm notwendig.

8.1.7 Mit den Genehmigungsunterlagen ist ein qualifizierter Freiflöchengestaltungsplan mit Angaben zu nat–rlichen und geplanten
Gelöndehühen, Einfriedungen, Auff–llungen, Bepflanzungen und Oberflöchenbefestigungen (Materialien) sowie ein qualifizierter
Entwösserungsplan mit Darstellung der Flöchen und Maänahmen f–r die Niederschlagswasserbewirtschaftung einzureichen.

8.2 Gr–n- und Freiflöchen im MU 3(1) und MU 3(2)

8.2.1 Die nicht –berbauten privaten Grundst–cksflöchen sind als Gr–n- und Freiflöchen nach landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten
anzulegen. Nadelgehülzhecken aus heimischen oder nicht heimischen Arten sind nicht zulössig.

8.2.2 Je 300m² angefangene nicht –berbaute Grundst–cksflöche wird mindestens ein heimischer Laubbaum (I. oder II. Wuchsordnung)
als zu pflanzen festgesetzt, ein Anteil von 10% an Obstgehülzen ist müglich.
Auf die zu pflanzenden Böume künnen die unter Punkt 8.2.3 ("Stellplatz-Böume") sowie die unter 8.5.1 planzeichnerisch
festgesetzten Böume angerechnet werden.
Mindestqualitöt Laubböume: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Mindestqualitöt Obstböume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm

8.2.3 Bei gereihten Stellplötzen ist nach maximal 5 Stellplötzen ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.
Pro Baum ist eine offene Baumscheibe von mind. 6 m² sowie eine durchwurzelbare Baumpflanzgrube mit einer Grundflöche von
mind. 16 m² und einer Tiefe von mind. 0,8 m bereitzustellen. Die Baumscheiben sind mit standortgerechten bodendeckenden
Ströuchern, Stauden oder Gröser anzupflanzen.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm

8.3 Gr–n- und Freiflöchen im MU 1 und MU 2

8.3.1 Flöche parkartig zu gestalten sowie zu begr–nen und zu bepflanzen

Die nicht –berbauten privaten Grundst–cksflöchen sind als Gr–n- und Freiflöchen nach landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten
anzulegen. Nadelgehülzhecken aus heimischen oder nicht heimischen Arten sind nicht zulössig.

8.3.2 Je 300m² angefangene nicht –berbaute Grundst–cksflöche wird mindestens ein heimischer Laubbaum (I. oder II. Wuchsordnung)
als zu pflanzen festgesetzt, ein Anteil von 10% an Obstgehülzen ist müglich.
Auf die zu pflanzenden Böume künnen die unter Punkt 8.3.3 ("Stellplatz-Böume") sowie die unter 8.5.1 planzeichnerisch
festgesetzten Böume angerechnet werden.
Mindestqualitöt Laubböume: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Mindestqualitöt Obstböume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm

8.3.3 Bei gereihten Stellplötzen ist nach maximal 7 Stellplötzen ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.
Pro Baum ist eine Baumscheibe von mind. 6 m² sowie eine durchwurzelbare Baumpflanzgrube mit einer Grundflöche von mind. 16
m² und einer Tiefe von mind. 0,8 m bereitzustellen.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm

8.4 Gr–n- und Freiflöchen im SO

8.4.1 Zu begr–nender Grundst–cksanteil zur Randeingr–nung

Bauliche Anlagen (wie z.B. Garagen, Stellplötze, Nebenanlagen u.ö.) innerhalb der Flöchen sind unzulössig. Die Flöchen d–rfen
durch Zuwege oder Zufahrten unterbrochen werden.

11 Sonstiges

11.1 Zum Zwecke der Erholung zu belastende Flöche zugunsten der Allgemeinheit

11.2 Mit Gehrechten zu belastende Flöche zugungsten der Allgemeinheit

11.3 Mit Geh- und Radfahrrechten zu belastende Flöche zugunsten der Allgemeinheit

11.4 Mit Leitungsrechten zu belastende Flöche zugunsten des Versorgungsunternehmens

11.5 Die unter 11.1 bis 11.4 mit Dienstbarkeiten zu belastenden Flöchen sind in ihrer Lage und Form verönderbar, sofern ihre
Zweckbestimmung weiterhin gewahrt bleibt.

11.6 Abgrenzung unterschiedlicher Baugebiete

12 Ürtliche Bauvorschriften (Art. 81 BayBO)

12.1 Döcher

12.1.1 Dachform/-neigung

Es sind nur Flachdöcher mit einer Dachneigung von maximal 5° zulössig.
Abweichend hiervon sind im MU 1(2) und MU 2(2) auch Sheddöcher zulössig.
Bei untergeordneten Anbauten und Nebenanlagen sind auch Pultdöcher mit einer Dachneigung von 5°-15° zulössig.

5. Abstandsflöchen

5.1 Die Abstandsflöchen richten sich nach der Abstandsflöchensatzung der Gemeinde Kirchheim in Verbindung mit Art. 6 BayBO.

5.2 Abweichend bzw. ergönzend zur Abstandsflöchensatzung der Gemeinde Kirchheim in Verbindung mit Art. 6 BayBO werden die
Abstandsflöchen im SO 1 auf 0,2 H  und im SO 2 und SO 3 auf 0,4 H verk–rzt.
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9 Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 des Baugesetzbuchs - BauGB)

9.1 Nistkösten
Je Hauptgeböude ist in mindestens 3 m Hühe –ber Gelönde 1 Nistkasten f–r Vügel oder ein Fledermauskasten an der Fassade
anzubringen, alternativ ist an Dachvorspr–ngen ein Nistkasten f–r Mauersegler oder Mehlschwalben anzubringen. Ab einer
Fassadenlönge von 100 m ist je angefangengene 100 m ein weiterer Nistkasten anzubringen. Als geeignete Fassaden kommen
hierf–r lediglich die Nord-, Ost- oder S–dostseiten der Geböude in Frage. Ferner d–rfen sich keine Äste oder andere Hindernisse in
der •Anflugschneise„ befinden.

9.2 Verwendung von insektenfreundlichem Licht
Zur Vermeidung von Beeintröchtigungen nachtaktiver Insekten sind sowohl auf den üffentlichen als auch auf den privaten
Grundst–cksflöchen zur Beleuchtung ausschlieälich Natriumdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampf-Niederdrucklampen oder
LED-Leuchtmittel, mit Richtcharakteristik unter Verwendung vollstöndig gekapselter Lampengehöuse zu verwenden.

3. HINWEISE

1 Flurkarte / Amtliches Kataster

1.1 bestehende Flurst–cksgrenze mit Flurst–cksnummer, z.B. 176/1

1.2 bestehendes Hauptgeböude mit Hausnummer, Nebengeböude und ßberdachungen

2 aufzuhebende Flurst–cksgrenze

3 zur–ckzubauendes Haupt- und Nebengeböude

4 vorgeschlagene Grundst–cksgrenze

5 geplante Geböude mit unterschiedlicher Geschossigkeit

6 vorgeschlagener Standort f–r die Pflanzung von heimischen Laubböumen gem. der
Festsetzungen 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2 und 8.4.3

7 Denkmalschutz

7.1 Bodendenkmal mit Nummer, z.B. D-1-7836-0354

7.2 F–r Bodeneingriffe jeglicher Art ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem
eigenstöndigen Erlaubnisverfahren bei der zustöndigen Unteren Denkmalschutzbehürde zu beantragen ist.

8. Es sind die Vorgaben der Bayerischer Bauvorlagenverordnung (BayBauVorlV) zu beachten, insbesonders:
- die erforderlichen Angaben –ber die gesicherte Erschlieäung hinsichtlich der Entsorgung von Abwasser (§ 3 Nr. 6 BayBauVorlV)
- eine Berechnung des zulössigen, des vorhandenen und des geplanten Maäes der baulichen Nutzung (§ 3 Nr. 7 BayBauVorlV)
- die Festsetzungen eines Bebauungsplans f–r das Baugrundst–ck –ber die –berbaubaren und die nicht –berbaubaren

Grundst–cksflöchen (§ 7 Abs. 3 Nr. 9 BayBauVorlV)
- die Aufteilung der nicht –berbauten Flöchen unter Angabe der Lage und Breite der Zu- und Abfahrten, der Stellplötze und der

Flöchen f–r die Feuerwehr (§ 7 Abs. 3 Nr. 12 BayBauVorlV)
- die Berechnungen m–ssen den nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Ersch–tterungsschutz

nachweisen (§ 12 BayBauVorlV)
Dar–ber hinaus sind nach Aufforderung der Baugenehmigungsbehürde dem Bauantrag gegebenenfalls ein
Freiflöchengestaltungsplan mit vorgesehener Nutzung der nicht bebauten Flöchen, dem Nachweis des Versiegelungsgrades und
Maänahmen zur Gr–nordnung, insb. Vegetationsplanung, beizuf–gen.

9 Stellplatznachweis (Pkw/Fahrröder)
Es gelten die Stellplatzsatzung und die Fahrradabstellplatzsatzung der Gemeinde Kirchheim in der jeweils aktuellen Fassung zum
Zeitpunkt der Baugenehmigung.

10 Starkregen-Ereignisse
Zum Schutz der Bebauung vor den Auswirkungen von Starkregen-Ereignissen sind von den Bauherren eigenverantwortlich
geeignete Maänahmen zum Schutz gegen eintretendes Wasser zu treffen. Dies gilt insbesondere f–r Kellergeschosse,
Tiefgaragenzufahrten, Treppenabgönge, Lichtschöchte etc. Geeignete Maänahmen sind z.B. Maänahmen zur Abdichtung von
Fugen, die Verwendung wasserundurchlössigen Betons, der Einbau von R–ckstauklappen, die Errichtung von Schwellen bei
Tiefgaragenzufahrten, die Gestaltung der Grundst–cksfreiflöchen, so dass Niederschlagswasser von den Geböuden weggeleitet
wird, etc.

11 Schutz von Versorgungsleitungen bei Pflanzmaänahmen
Bei der Planung und Durchf–hrung von Leitungsverlegungen f–r unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen sind die Vorschriften
gemöä dem DVGW-Regelwerk: •Böume, unterirdische Leitungen und Kanöle„ in der jeweils aktuellsten Fassung einzuhalten. Sollten
diese Abstönde unterschritten werden, sind geeignete Schutzvorkehrungen gemöä vorgenanntem DVGW-Regelwerk zu treffen.

12. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaänahmen

12.1 Fledermausschutz: Kontrolle vor Geböudeabriss
Die Geböude bzw. Lagerhallen sind vor Abriss von einer fledermauskundigen Person auf Fledermausbesatz zu kontrollieren.
Wird dabei ein Besatz festgestellt, sind entsprechende Maänahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
ükologischen Funktionalitöt zu treffen, um die Erf–llung von Verbotstatbestönden gem. § 44 BNatSchG auszuschlieäen.

12.2 Vogelschutzglas
Bei zusammenhöngenden Glasflöchen von > 2 m², ohne Leistenunterteilung, ist reflexionsarmes Glas zu verwenen (Glöser mit
einem Auäenreflexionsgrad von maximal 15 %), das entweder transluzent ist oder eine UV-reflektierende, transparente
Beschichtung (sog. Vogelschutzglas) aufweist.
Das Anbringen von Greifvogelsilhouetten ist nicht geeignet, um Verluste zu verhindern.

12.3 Gehülzbeseitigung
Zur Vermeidung müglicher artenschutzrechtlicher Eingriffe hat eine Gehülzbeseitigung auäerhalb der Vogelschutzzeit, d. h. Oktober
bis Februar zu erfolgen. Falls die Gehülzbeseitigung auäerhalb des o. g. Zeitraumes, d. h. zwischen Mörz und September erfolgt
wird darauf hingewiesen, dass entsprechende Maänahmen zur Vermeidung müglicher artenschutzrechtlicher Eingriffe getroffen
werden m–ssen, welche vorab mit der Unteren Naturschutzbehürde abzustimmen sind.

13 Immissionsschutz

a) Die genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische Untersuchung (SU) zum Bebauungsplan 14/K (CHC-Pr.Nr. 
2272-2022 SU V01, 11.01.2022) künnen zu den –blichen Üffnungszeiten bei der Gemeinde Kirchheim b. M–nchen eingesehen 
werden.

b) Im Rahmen des Bauantrags ist unaufgefordert ein Nachweis nach Ziffer 1 bis 5 der Festsetzung der Gemeinde Kirchheim b. 
M–nchen. Von den Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird,
dass zum Zeitpunkt des Bauantrags mit anderen Immissionsbelastungen zu rechnen ist als in der o.g. SU zugrunde gelegt wurden.

c) Die Immissionsbelastung an den Fassaden durch die vorhandenen Betriebe ist Kapitel 6.2 und Anlage 3.2 der schalltechnischen
Untersuchung (CHC-Pr.Nr. 2272-2022 SU V01, 11.01.2022) zu entnehmen.

d) Neben dem einzahligen Schalldömm-Maä Rw wird bei Bauteilen heute zusötzlich ein Spektrum-Anpassungswert •C„ angegeben
(Rw (C; Ctr) dB, zum Beispiel: Rw 37 (-1; -3) dB. Der Korrekturwert •Ctr„ ber–cksichtigt den tiefen Frequenzbereich, d.h. die Wirkung
des Bauteils im stödtischen Straäenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforderung an die Schalldömmung
der Bauteile mit Ber–cksichtigung des Ctr “ Werts erf–llt wird.

e) Auäenliegende Klima- und Heizgeröte oder L–ftungsanlagen:
Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen auäenliegenden Klima- und Heizgeröten (z.B. Luftwörmepumpen) oder technischen
Anlagen f–r die Bel–ftung muss in der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der TA Lörm um mindestens 6 dB(A) unterschreiten
und darf am Immissionsort nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten Geröusche ist die E-DIN45680:2020-06 zu beachten.
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12.1.2 Dachdeckung / Dachbegr–nung

Die Flöchen der Haupt- und Nebengeböude mit einer Dachflöche ab 15 m² sind zu mind. 80% zu begr–nen oder mit Anlagen zur
solaren Nutzung zu versehen. Die Kombination von Dachbegr–nung und Anlagen zur solaren Nutzung ist zulössig. Ausgenommen
davon sind Leichtbauhallen sowie Flöchen notwendiger technischer Anlagen, f–r die Ausbildung fachgerechter Randstreifen und
Flöchen nutzbarer Freibereiche/Terrassen mit dazugehürigen Abstellröumen auf den Döchern sowie Oberlichte.

Zur Begr–nung ist eine standortgerechte Saatgutmischung zu verwenden (Herkunftsregion Nr. 16 "Unterbayerische H–gel- und
Plattenregion"). Die Ansaat hat auf mageren Substrat mit einer mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substratschicht zu
erfolgen. Ausfölle der Vegetation sind zu ergönzen.

Alle –brigen Dachdeckungen sind in Farben mit einem Hellbezugswert von >20 zulössig. Bei Farben mit einem Hellbezugswert von
<20 ist ein 'Total Solar Reflectance'-Wert von > 25 nachzuweisen.
Metallgedeckte Döcher sind mit einem ßberzug zu versehen oder alternativ mit Filteranlagen auszustatten.

12.1.3 Dachaufbauten

Dachaufbauten sind –ber der zulössigen Wandhühe nur zulössig, soweit sie aus technischen oder betriebsbedingten Gr–nden
zwingend auäerhalb des Geböudes anzubringen sind.

Sömtliche Dachaufbauten, wie z.B. technische Aufbauten, Dachausstiege, Antennen- und Satellitenempfangsanlagen sowie
Solaranlagen, d–rfen den Durchstoäpunkt durch die Dachflöche um maximal 3,0 m –berschreiten. Sie sind um das ihren
Durchstoäpunkt durch die Dachflöche –bersteigende Maä von der Auäenkante der darunter liegenden Dachflöche zur–ckzusetzen.
Dachaufbauten d–rfen hüchstens 20 % der Dachflöche einnehmen. Von dieser Flöchenbeschrönkung nicht betroffen sind Anlagen f–r
die aktive Solarenergienutzung sowie ßberdachungen f–r Freisitze (z.B. Pergolen).

Technische Dachaufbauten sind vollstöndig einzuhausen soweit die technische Zweckbestimmung dem nicht entgegenstehen, z.B.
Schornsteine, Ansaug- und Abluftrohre, Anlagen f–r aktive Solarenergienutzung, Antennen- und Satellitenanlagen.

12.2 Fassaden

12.2.1 Fassadengliederung
Bei Geböudelöngen –ber 30 m ist durch geeignete Architekturelemente (z.B.: Fassadenüffnungen, Geböudevor- und -r–ckspr–nge,
Materialwechsel) und/oder Fassadenbegr–nung eine angemessene Gliederung, vor allem der Fassaden, sicherzustellen.

12.2.2 Fassadenmaterialien und -farben
Die Materialien bzw. Farben der Fassaden sind zu 80% mit einem Hellbezugswert (HBW) von >20 zulössig. Bei Farben mit einem
Hellbezugswert von <20 ist ein 'Total Solar Reflectance'-Wert von > 25 nachzuweisen.

12.3 Werbeanlagen

12.3.1 Die Gesamtgrüäe (Flöchenmaä) der Werbeanlagen, die sich entlang einer Geböudefassade befinden, darf 10 % der Wandflöche der
Ansichtsflöche je Werbeanlage eine Hühe von 3 m und eine Lönge von 15 m nicht –berschreiten.

12.3.2 Je volle 40 m Straäenfrontlönge ist eine freistehende Werbeanlage, ein Mast oder ein Ausleger an Geböuden unterhalb der
Umfassungswandhühe zulössig, soweit die Hühe –ber Gelönde auf maximal 6 m und ihre Ansichtsflöche auf maximal 10m² begrenzt
sind. Freistehende Werbeanlagen sowie Ausleger m–ssen zum üffentlichen Straäenraum einen Mindestabstand von 2m einhalten. Je
Zufahrt ist maximal eine Anlage zulössig. Beleuchtete Werbeanlgen sind gleichmöäig auszuleuchten. Blinkende, bewegliche sowie
unruhig wirkende Werbeanlagen sind unzulössig. Laseranlagen sind unzulössig.

12.3.3 Oberkanten von Werbeanlagen an Geböuden d–rfen die Oberkante der Wand des jeweiligen Geböudes nicht –berragen.

12.3.4 Je Grundst–ck sind zusötzlich zu anderen Werbeanlagen zwei Fahnenmasten zulössig. Die Oberkante von Fahnen darf die Hühe von
8 m nicht –berschreiten. Andere bewegte oder bewegliche Werbeanlagen als Fahnen sind nicht zulössig.

12.3.5 Werbe- und Hinweisschilder sind so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer nicht gestürt.

12.4 Abgrabungen, Büschungen, St–tzmauern

12.4.1 Abgrabungen und Aufsch–ttungen sind bis zur Hühenlage der an das Grundst–ck angrenzenden Straäen- oder Gehweghinterkante
und des Erdgeschoss-Fertigfuäbodens zulössig. Weitere Gelöndemodellierungen an Tiefgaragenzufahrten (Errichtung einer
Schwelle, notwendige Abgrabungen etc.), bei Baumpflanzungen auf unterbauten Bereichen, auf üffentlichen oder privaten
Spielplötzen oder -flöchen und f–r Flut- oder Sickermulden sind zulössig.

12.4.2 Büschungen d–rfen max. 1 : 2 (Hühe : Breite) geneigt sein.
Auff–llungen und Abgrabungen haben mit ihrem Büschungsfuä bzw. ihrer Büschungsobergante
einen Abstand von mind. 1,0 m zu angrenzenden Grundst–cken einzuhalten.
Ausnahmsweise d–rfen Auff–llungen und Abgrabungen bis zur Grundst–cksgrenze
gef–hrt werden, sofern auf den Nachbargrundst–cken profilgleiche Auff–llungen
bzw. Abgrabungen vorgenommen werden.

12.4.3 St–tzmauern werden mit einer max. Ansichtshühe von 2,0 m zugelassen.
Die Grundst–cksflöchen vor St–tzmauern sind, wo müglich, zu bepflanzen.

12.5 Einfriedungen

Einfriedungen sind grundsötzlich unzulössig.

Im MU 2(4), MU 3(1) und MU 3(2) sind Einfriedungen unter folgenden Voraussetzungen zulössig:

- Vollflöchig geschlossene Zaunanlagen, wie z.B. Mauern, Gabionenwönde etc. sowie  Einfriedungen aus Kunststoff sind unzulössig.
- Zöune sind sockellos und am Boden durchlössig f–r Kleintiere auszuf–hren (Bodenfreiheit mindestens 10 cm).
- Einfriedungen werden bis zu einer Hühe von max. 1,20 m –ber Gelönde zugelassen, davon ausgenommen sind Terrassen-
  trennwönde bis zu einer Lönge von 3,0 m. Sie werden mit einer max. Hühe von 2,0 m –ber Gelönde  zugelassen und d–rfen
  vollflöchig errichtet werden.
- Heckenpflanzungen mit heimischen Gehülzen als Einfiedung mit einer max. Hühe von 2,0 m –ber Gelönde sind zulössig.

12.6 Abfall- und Wertstoffbehölter
Standplötze f–r Abfall- und Wertstoffbehölter sind in die Geböude zu integrieren oder so einzuhausen, dass die Behölter von
üffentlichen Flöchen aus nicht sichtbar sind.

VORABZUG

SO 3

1 Geltungsbereich

1.1 Grenze des röumlichen Geltungsbereichs Bebauungsplan Nr. 14/K  "Campus Kirchheim"

1.2 Der Bebauungsplan Nr. 14/K "Campus Kirchheim" ersetzt die, von seinem Geltungsbereich erfassten Bereiche des
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 15-1/K f–r das Gewerbegebiet Kirchheim westlich der Oskar-von-Miller-Straäe (i.d.F. vom
01.07.2002, in Kraft getreten durch Bekanntmachung am 05.09.2002) und des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 63 nürdlich
der Dieselstraäe und üstlich des Kinaderweges  (i.d.F. vom 04.11.1985, in Kraft getreten durch Bekanntmachung der Genehmigung
des Landratsamts M–nchen, Bescheid vom 15.02.1986, Az.: 7a/76 “ BL 16/85, am 20.03.1986).

Datei: P:\Projekte\3349.001\4_Bauleitplanung\3_Bebauungsplan\3349.001_BP_20220609.dwg

8.4.2 Je 500m² angefangene nicht –berbaute Grundst–cksflöche wird mindestens ein heimischer Laubbaum (I. oder II. Wuchsordnung)
als zu pflanzen festgesetzt, ein Anteil von 10% an Obstgehülzen ist müglich.
Auf die zu pflanzenden Böume künnen die unter Punkt 8.4.3 ("Stellplatz-Böume") sowie die unter 8.5.1 planzeichnerisch
festgesetzten Böume angerechnet werden.
Mindestqualitöt Laubböume: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Mindestqualitöt Obstböume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm

8.4.3 Bei gereihten Stellplötzen ist nach maximal 7 Stellplötzen ein heimischer Laubbaum zu pflanzen.
Pro Baum ist eine offene Baumscheibe von mind. 6 m² sowie eine durchwurzelbare Baumpflanzgrube mit einer Grundflöche von
mind. 16 m² und einer Tiefe von mind. 0,8 m bereitzustellen. Die Baumscheiben sind mit standortgerechten bodendeckenden
Ströuchern, Stauden oder Gröser anzupflanzen.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm

8.5 Baumpflanzungen

8.5.1 Zu pflanzender Baum der Wuchsklasse I oder II

8.5.2 Die Standorte der planzeichnerisch festgesetzten Böume sind, parallel zu den angrenzenden Verkehrsflöchen, um bis zu 10 m
verönderbar, soweit der Charakter (z.B. Baumreihe, Baumgruppe) erhalten bleibt.
Zulössig sind heimische Laubböume des Vorkommensgebietes 6 'Alpen und Alpenvorland'.
Mindestqualitöt Laubbaum: Solitör, Hochstamm, 4 x verpflanzt, Stammumfang 20-25 cm
Bereits bestehende Laubböume Wuchsklasse I oder II Wuchsklasse und mit einem Stammumfang von mindestens 25 cm künnen
bei Erhalt angerechnet werden.

10 Immissionsschutz (Festsetzungen gem. Vorschlag der schalltechnische Untersuchung vom 11.01.2022 - Aktualisierung ausstehend)

10.1 Bauschalldömm-Maä
Auäenflöchen von schutzbed–rftigen Aufenthaltsröumen m–ssen abhöngig von der Raumart mindestens folgendes
Gesamtschalldömm-Maä erreichen:

F–r Aufenthaltsröume in Wohnungen, ßbernachtungsröume in Beherbergungsstötten, Unterrichtsröume etc.
� MU: R´w,ges = 40 dB
� SO: R´w,ges = 41 dB

F–r B–roröume und Ähnliches 
� MU: R´w,ges = 35 dB
� SO: R´w,ges = 36 dB

10.2 Grundrissorientierung (Architektonische Selbsthilfe) hinsichtlich Verkehrslörm

Zum Bel–ften notwendige Fenster von Schlaf- und Kinderzimmer sind an der mit Planzeichen
gekennzeichneten Fassade nicht zulössig.

Alternativ bestehen folgende Müglichkeiten:

a. Dass der Raum ein zum L–ften geeignetes Fenster im Schallschatten von eigenen Geböudeteilen (z.B. eingezogener
Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringendes Geböudeteil) erhölt.

oder

b. Dass vor dem zu üffnenden Fenster ein schalldömmender Vorbau wie (Prallscheiben, verglaste Loggien, Laubengönge,
Schiebelöden f–r Schlafzimmer, kalte Wintergörten etc.), besondere Fensterkonstruktionen oder glw. vorgesehen wird,
die Vorbauten sind an der Deckenunterseite absorbierend auszukleiden.

c. In begr–ndeten Ausnahmeföllen ist der Raum mit einer schallgedömmten, fensterunabhöngigen L–ftungseinrichtung
(zentrale oder dezentrale) zulössig, wenn der Innenraumpegel von Lp,innen = 30 dB(A) unter Wahrung gesunder 
Wohnverhöltnisse durch eine unter Punkt a) oder b) genannte Maänahme nicht erreicht werden kann.
In B–roröumen ist eine zentrale oder dezentrale L–ftungsanlage grundsötzlich als passive Schallschutzmaänahme
zulössig.

10.3 Grundrissorientierung im MU1(3) und MU2(3) hinsichtlich Gewerbelörm

Entlang der gekennzeichneten Fassadenbereiche sind zu üffnende Fenster von schutzbed–rftigen
Aufenthaltsröumen von Wohnungen, Beherbergungsstötten und Bettenröumen gem. DIN 4109 nicht
zulössig.

Alternativ kann ein Vorbau (verglaster Laubengang, Prallscheiben, etc.) mit einer Mindesttiefe von > 0,5 m vor den zu sch–tzenden
Fenstern vorgesehen werden.
Es muss sichergestellt werden, dass 0,5 m vor dem zu üffnenden Fenster eines schutzbed–rftigen Aufenthaltsraums die
Immissionsrichtwerte der TA Lörm:1998 f–r ein Urbanes Gebiet von 63 dB(A) tags–ber und 45 dB(A) nachts eingehalten werden
(siehe hierzu Punkt c) unter Hinweise).

10.4 Grundrissorientierung im SO1 bis SO3 hinsichtlich Gewerbelörm

Entlang der gekennzeichneten Fassadenbereiche sind zu üffnende Fenster von schutzbed–rftigen
Aufenthaltsröumen von B–ros, Wohnungen, Beherbergungsstötten und Bettenröumen gem. DIN 4109 nicht
zulössig.

Alternativ kann ein Vorbau (verglaster Laubengang, Prallscheiben, etc.) mit einer Mindesttiefe von > 0,5 m vor den zu sch–tzenden
Fenstern vorgesehen werden. Es muss sichergestellt werden, dass 0,5 m vor dem zu üffnenden Fenster eines schutzbed–rftigen
Aufenthaltsraums die Immissionsrichtwerte der TA Lörm:1998 f–r ein Urbanes Gebiet von 63 dB(A) tags–ber und 45 dB(A) nachts
bzw. f–r ein Gewerbegebiet von 65 dB(A) tags–ber und 50 dB(A) nachts eingehalten werden (siehe hierzu Punkt c) unter Hinweise).
SO 1 wird aufgrund des Ausschlusses von Wohnnutzungen als Gewerbegebiet eingestuft, SO 2 und SO 3 als Urbanes Gebiet.

10.5 F–r Betriebe und Anlagen im MU und SO gilt:
Mit dem Antrag auf die Genehmigung zur Errichtung einer Anlage, zur Verönderung der Betriebsstötten einer Anlage oder zur
wesentlichen Verönderung in dem Betrieb einer Anlage ist eine schalltechnische Untersuchung unter Ber–cksichtigung der
Vorbelastung nach TA Lörm, bzw. dessen Irrelevanz nach TA Lörm vorzulegen.

zur Sitzung des Gemeinderats
am 21.06.2022

4. Bauweise, –berbaubare Grundst–cksflöche, Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

4.1 Baugrenze

TG

Das Verfahren 
(bisheriger und geplanter Verfahrensablauf)

Gemeinderatssitzung

Aufstellungsbeschluss für den 
südlichen Teil des Planungsgebietes

Gemeinderatssitzung

Erweiterung Aufstellungsbeschluss

März 2019

April 2020

Gemeinderatssitzung

Billigungs- und
Auslegungsbeschluss

21.06.2022

ÖFFENTLICHE 
RUNDGÄNGE

Juli / August 2022

Frühzeitige Beteiligung 

Öffentlichkeit 
und Behörden

Juli / August 2022

Öffentliche Auslegung

vsl. Q4 / 2022

Satzungsbeschluss

vsl. Q2 / 2023

Bürger-Info

Lage des Areals – fußläufi g vom Ortszentrum

Entwurf des Bebauungsplans

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich bereits jetzt gerne zur Verfügung. 

Wenden Sie sich bitte an: dw@hendricks-schwartz.com.

Wir bieten in den nächsten Monaten Info- und Dialog-Rundgänge über das 

Gelände für die Bevölkerung an. Genaue Daten werden noch bekanntgegeben. 

Bürgermeister Maximilian Böltl, Architekt Prof. Johannes Ernst 
und Unternehmer Felix Radmer
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MARMELADE FÜR DEN GUTEN ZWECK

Der Krieg in der Ukraine macht viele Menschen 
betroffen und sie wollen helfen. So auch Wirt 
Wolfgang Göth und Gemeinderat Dr. Johann 
Hausladen.
Ihrer Idee: Marmelade kochen für den guten 
Zweck. 150 Gläser selbstgemachte Erdbeer- und 
Himbeerkonfitüre wurden im Kiramer Wirtshäusl 
und im Hofladen der Familie Hausladen verkauft.
Das Glas mit der süßen Köstlichkeit kostete 3,50 

Euro. Gerne durften die Gäste und Kunden den 
Betrag erhöhen. Göth und Hausladen stockten 
den Verkaufserlös nochmals ordentlich auf, so 
dass Erster Bürgermeister Maximilian Böltl eine 
Spende in Höhe von 750 Euro für die Ukraine-
Hilfe der Gemeinde sowie für bedürftige Fami-
lien am Ort entgegennehmen durfte. Herzlichen 
Dank für das Engagement. Miteinander in Kirch-
heim.

AUSSTELLUNG IM RATHAUS

Von Juli bis September stellt Christian Baumann 
seine Werke im Rathaus aus. Interessierte können 
sich die Bilder während der regulären Öffnungs-
zeiten ansehen. Als Christian Baumann 10 Jahre 
alt war, begann seine Leidenschaft für die Foto-
grafie. Kodak Instamatik kann sich jemand daran 
erinnern? Im Laufe der Jahre wurden Fotografie 
und Songwriting Schwerpunkt seiner künstleri-
schen Arbeit. Der 59-jährige Heimstettner kom-
poniert seine Bilder auf unterschiedliche Weise. 
Strukturen, Formen und Bewegung faszinieren 
ihn. Sie stehen im Mittelpunkt seiner Kunst. Ab-
straktion und Verdichtung spielen immer wieder 
eine Rolle, um das jeweilige Thema herauszu-
arbeiten. Fotografie und die deren digitale Be-
arbeitung stehen gleichwertig nebeneinander 
und ergänzen sich im kreativen Prozess. 
Das Wichtigste in meiner künstlerischen Arbeit ist 
und bleibt jedoch die Freude an der Kreativität. 
„You can‘t use up creativity. The more you use it, 
the more you have“ (Maya Angelou).

THEMEN DES ORDNUNGSAMTES

Nachbarschaftslärm 
Geräusche, die durch Tätigkeiten von Privatperso-
nen in der Nachbarschaft hervorgerufen werden 
und störend oder belästigend wirken, werden als 
Nachbarschaftslärm bezeichnet. Zu derartigen 
Geräuschen gehören beispielsweise die Radio-
wiedergabe, eine Party, Heimwerkerarbeiten in 
der Wohnung oder im Garten oder auch der Be-
trieb von Fahrzeugen auf privatem Gelände. Das 
Lärmempfinden des Einzelnen hängt u.a. von der 
Information über die Lärmquelle und Lärmdauer 
sowie von der Einstellung zu ihr ab. Gerade im 
Bereich des Nachbarschaftslärms entscheiden 
diese Faktoren häufig darüber, ob ein Geräusch 
überhaupt als Lärm betrachtet wird.
Fühlen Sie sich durch Geräusche aus der Nach-
barschaft gestört, so sprechen Sie gegebenen-
falls mit anderen Nachbarn darüber, ob diese 
sich ebenfalls gestört fühlen. Kommen Sie zu 
dem Schluss, dass es sich um eine unzumutbare 
Störung Ihrer Ruhe handelt, so weisen Sie den 
Lärmverursacher freundlich darauf hin. Häufig 
lässt sich der Stein des Anstoßes mit einem Ge-
spräch beseitigen oder wenigstens ein vernünf-
tiger Kompromiss erreichen.
Wenn Sie ein Fest feiern wollen, unterrichten 
Sie Ihre Nachbarn vorher in freundlicher Weise. 
Eventuell laden Sie sogar den einen oder ande-
ren Nachbarn dazu ein. Ein informierter oder 
eingeladener Nachbar wird mehr Verständnis für 
Ihr Fest aufbringen. So können Sie Ärger mit der 
Nachbarschaft vermeiden.

KIRCHHEIM 2030: KONTAKTDATEN

Alois Kolper Baubetreuungs- und Bauträger 
(WR5)
Steigerweg 14, 86316 Friedberg
Tel.: 08 21/60 53 72
E-Mail: kontakt@alois-kolper-bau.de 
www.alois-kolper-bau.de

DEMOS Wohnbau (WR8 und WR9)
Thalkirchner Str. 26
 80337 München
Tel. 089 23173-0
E-Mail: info@demos.de - www.demos.de

DEUTSCHES HEIM
Casinostr. 1, 85540 Haar, Tel. 089 413096-0
E-Mail: info@dh-muenchen.de 
www.dh-muenchen.de

DIBAG Industriebau
Lilienthalallee 25, 80939 München
Tel. 089 324700
E-Mail: info@dibag.de - www.dibag.de

Ten Brinke Wohnungsbau 
Sauerlacher Straße 72, 82515 Wolfratshausen
Tel. 08171 48310-0
E-Mail: wolfratshausen@tenbrinke.com

Die Gemeinde Kirchheim hat keinerlei Einfluss auf 
die Preisgestaltung der Bauträger oder den Ver-
kaufsablauf für die einzelnen Immobilien. Ledig-
lich im Rahmen des „Kirchheimer Kaufmodells“ 
erhält der Berechtigte einen Nachlass von zehn 
Prozent auf den vom Bauträger aufgerufenen 
Preis. Über die Preise können ausschließlich die 
Bauträger Informationen geben.

STANDORTE DER DEFIBRILLATOREN

Herz in Not. 
Treten Herzrhythmusstörungen, Kammerflattern 
oder gar ein Herzinfarkt auf, zählt jede Minute. 
Diese Geräte sind speziell für medizinische Laien 
entwickelt worden, die den Benutzer mit Hilfe 
von Sprachanweisungen durch den Ablauf der 
Wiederbelebung führt. 
Dabei werden im Notfall durch den Ersthelfer 
zwei Klebeelektroden auf den entblößten Ober-
körper des Bewusstlosen angebracht. 
Das Gerät stellt nun selbst fest ob ein Herzrhyth-
mus vorliegt, der die Abgabe eines definierten 
Elektroschocks notwendig macht. Eine Fehlaus-
lösung, etwa bei einem noch normal schlagen-
den Herzen, ist ausgeschlossen. 

In Kirchheim stehen an folgenden Orten öf-
fentlich zugängliche Defibrillatoren zur Ver-
fügung: 
-  Friedhof Heimstetten 
-  Grund- und Mittelschule 
-  Grundschule II 
-  Gymnasium Kirchheim 
-  Maibauminsel Hausen 
-  Jugendzentrum (JuZ) 
-  Caritas-Kinderkrippe 
-  Rathaus  
- Räter 
-  Einkaufszentrum (REZ) 
-  Silva Grundschule 
-  Sportanlage Heimstetten (SVH) 
-  Sportanlage Kirchheim (KSC) 
-  Außenst. Umwelt, Energie & Abfallwirt-
 schaft 
-  VR Bank Heimstetten 
-  VR Bank Kirchheim
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
zwei wahrlich außergewöhnliche Jahre liegen 
hinter uns und auch die gegenwärtige Zeit hat ihre 
Herausforderungen an jeden einzelnen von uns. 
Umso wichtiger sind da das Zusammenkommen, 
die Gemeinschaft und ein Wochenende, an dem 
das ganze Dorf auf den Beinen ist. 

Deshalb haben wir unser Dorffest in diesem Jahr 
unter das Motto „Miteinander feiern“ gestellt. 
Und ganz im Zeichen dieses Miteinanders bieten 
Ihnen unsere Vereine, Einrichtungen und Orga-
nisationen auch heuer an mehr als 30 Ständen 

ein attraktives Programm aus Spiel, Spaß, Speis & Trank. Seien Sie versichert, 
für jeden ist etwas dabei!

Ein solch reichhaltiges Angebot ist natürlich nur als Gemeinschaftsleistung 
möglich. Unser Dank geht daher schon heute, an alle, die in den vergangenen 
Wochen und Monaten geholfen haben, dass unser Dorffest mit Leben gefüllt 
und ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer und Besucher wird. Danken 
möchten wir vor allem den Vereinen und Institutionen, die voller Leidenschaft 
und mit viel Einsatz und Engagement diese drei Tage mitgestalten.

Grund also zum Feiern – zum miteinander Feiern auf unserem Dorffest 2022, 
vom 8. bis 10. Juli rund um den Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz. Denn wo sonst wird 
der enge Zusammenhalt zwischen Vereinen und Ehrenamtlichen, der unsere 
Gemeinde das gesamte Jahr prägt und verbindet, sichtbarer als an diesen drei 
Tagen. Nehmen Sie die Gelegenheit war, viele Freunde, Bekannte und Nachbarn 
zu treffen – denn dieses Miteinander ist unser Dorffest!

Wir freuen uns sehr, Sie alle begrüßen zu dürfen und endlich wieder mit Ihnen 
ins Gespräch kommen zu können.

Auf a guads, gmiatlichs & gsunds Dorffest 2022!

Ihr Maximilian Böltl      Ihre Katharina Ruf
Erster Bürgermeister      Kulturreferentin

Motto:

Das Kulturreferat der Gemeinde Kirchheim präsentiert am 
zweiten Dorffest-Abend einen fröhlichen, lustigen, heite-
ren Abend im Festzelt – und zwar mit drei verschiedenen 
Musikkabarettisten. Gute Laune ist dabei garantiert.

Eröffnen wird den Abend die Gruppe „Zwoagschroa“ aus 
unserer Gemeinde. Das Zwoagschroa wurde während 
eines feucht-fröhlichen Abends im Rahmen der Grünen 
Woche in einer Berliner Hotelbar gegründet. Mit Ziach- und 
teilweise auch mit Gitarrenbegleitung singen sie nun seit 
2015 überall, wo es verspricht, „a bissl a Gaudi zu wer-
den“ – so wie heute!

In der goldenen Mitte von „Kirchheim lacht!“ dürfen Sie 
sich auf Sara Brandhuber (Dialektpreis des Freistaa-
tes im Jahr 2017) freuen. In Ihrem aktuellen Programm 
„Gschneizt und Kampelt“ trifft Mundart-Wortakrobatik auf 
großartige Ohrwürmer, bei denen das Publikum nicht still 
sitzen kann. In charmanter Art singt und erzählt sie über 
existenzielle Themen, wie man beispielsweise möglichst 
„gschmeidig“ alt werden kann oder wieso es manchmal 
einfach „hint häha wia vorn“ wird. 

Den Abschluss bildet dann Moderator und Brettl-Spitzen-
Mitglied Tobias Boeck. Die Brettl-Spitzen stehen für die 
Nachwuchsförderung im Volkssängerbereich, wie keine 
andere Sendung. Und so haben sich exklusiv für das 
Kirchheimer Dorffest Tobias Boeck und die Newcomer 
aus der bekannten BR Sendung, Tobias Probst und Fabian 
Neulinger, zusammengefunden.

Freuen Sie sich also auf einen abwechslungsreichen 
Abend, bei dem laut und von Herzen gelacht werden darf.

 Kirchheim lacht

DORFFEST
08. – 10. JULI 2022

Miteinander fei
ern

Öffnungszeiten
Kirchheimer Dorffest 2022

FR: 17:00 – 24:00 Uhr
SA: 13:00 – 02:00 Uhr
SO: 12:00 – 18:00 Uhr

Landesgartenschau Kirchheim und 
Freundeskreis der Landesgartenschau  

Fotospaß mit Foboxy: „Mach ein Foto von Dir und werde das 
Gesicht der Landesgartenschau!“ 
Dazu Mal- und Bastelspaß für Kids (u.a. mit Samenbomben-
Basteln und Landesgartenschau-Mandalas).
Am Sonntag, 10. Juli ab 
12 Uhr auf dem Dorfest.

Wir freuen uns auf Euch!
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KINDERPARADIES

 Freitag, 08. Juli                                                                                        17:00 - 24:00 Uhr

17:00 Uhr Salut der Kirchheimer Schützen 
Eröffnung mit der Musikkapelle Kirchheim
Begrüßung & Fassanstich im Festzelt

19:30 Uhr Kleine Bühne: FEIDO Band mit Carina Corell

20:30 Uhr Festzelt: „Kirchheim rockt!“ 
mit der Band Just Duty Free

 Samstag, 09. Juli                                                                                     13:00 - 02:00 Uhr

13:00 Uhr Pfarrsaal St. Andreas: Instrumenten-Vorstellung der 
„Musikiniative Kirchheim e.V. in Gründung“ 

14:00 Uhr Seniorennachmittag im Festzelt
mit musikalischer Begleitung der Hausner Bigband

15:00 Uhr Kleine Bühne: Tune it
17:30 Uhr: DiVoDi

18:00 Uhr Casa Andrea im Innenhof von St. Andreas

19:30 Uhr Festzelt: „Kirchheim lacht!“ mit Zwoagschroa, 
Sara Brandhuber & Tobias Boeck
Kleine Bühne: Munich Jazz Company

22:00 Uhr Disco-Night im Festzelt mit DJ Peter

Sonntag, 10. Juli                                                                                                          11:00 - 18:00 Uhr

11:00 Uhr Ökomenischer Festgottesdienst im Zelt
Kinder-Gottesdienst im Pfarrgarten

12:00 Uhr Boarischer Hoagarten im Innenhof von St. Andreas

12:00 Uhr

13:00 Uhr

Kleine Bühne: Fotoaktion der Landesgartenschau 2024
und des Freundeskreises
Flohmarkt im Festzelt - organisiert vom Helferkreis Asyl e.V.

Hoagarten Boarischer

Sonntag, 10. Juli, 12 Uhr  

Mit dabei: 
Der Isar Singkreis, 

die „Fuizpantoffel“ aus Landsham, 
der „Eschbaumer Zwoag‘sang“ 

aus Markt Schwaben,
die „Kirchheimer Zithermusi“.  

PROGRAMM 2022

Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 10.07.2022 geht es 
ab 13.00 Uhr los: Das ganze Festzelt wird sich zu einer 
Schnäppchenmeile verwandeln! Sie können somit bei jedem 
Wetter stöbern, Schätze finden und Gebrauchtem ein neues 
Leben schenken. Flohmarkt-Shopping ist nachhaltig, günstig 
und einzigartig! Organisiert wird der Flohmarkt vom Helferkreis 
Asyl Kirchheim b. München e.V.

Flohmarkt auf dem Kirchheimer Dorffest
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 Nr. Verein Angebot

1 VdK Infostand, Rollstuhlparcour, Sinnesfühlspiele

2 Oldtimer IG Fahrsimulator, Dosenwerfen, Spielgeräte wie Reifenwechsel, Gewindebau, Schraubenbrett, Kegelbahn 

3 Tennisfreunde Bier, Wein, Sekt, Hugo, Spritz, Lillet, nichtalk. Getränke und Kaiserschmarrn

4 Hospizverein & Helferkreis Asyl Weissbiere, Bier, Frankenweine, Prosecco, Schorle, Mineralwasser und „bucket-list“

5 Schulförderverein
Hugo, Wein, Prosecco, Fragola Sprizz, Aperol Spritz, Bier, Wasser, Spezi, Apfelschorle, 
Johannisbeerschorle, Kaffee, Affogato al caffé sowie Flammkuchen und Antipasti

6 TC Kirchheim Bier, Limo sowie Hotdog und Süßigkeiten

7 SV Heimstetten
alk.freie Getränke wie Wasser, Schorlen, Softdrinks, Bier sowie Burger 
in versch.Variationen, Pommes und Beilagen

8 Brezn-Beisser-Bande Slush-Ice, Rosato-Spritz, Dosenwerfen, Glitzertattoos, Kinderschminken, Frozen Rosato, 
Frozen Colada, Frozen Rüscherl

9 Blumen- und Gartenfreunde Kaffee, div. Schorlen, Wasser, Säfte, Wein sowie Kuchen, Waffeln, versch. Aufstriche und Quiches 

Human-Stiftung Cocktails (auch nicht-alkoholisch), Wein, Bier, Radler, Wasser, Limo

11 Tafel (SA) Infostand

Ministranten (FR) / 
Cantate-Kirche (SA) / 
St. Andreas (SO)

Fr: Hugo, Aperol, Wasser, Bier sowie Obatzda mit Brezn
Sa: Sangria, Wein, alk.freie Getränke mit Knabbereien sowie Kaffee & Kuchen am Nachmittag 
So: Bier, Limo und Schnitzel mit Kartoffelsalat

13 Bastlerinnen Töpferware, Deko, Gebastelte und Getöpferte Gegenstände für Haus und Garten

14 Zauberbar Bier, Wein, Mixdrinks, Wasser, Limo, Apfelschorle sowie Grillangebote: Currywurst, 
Spare Ribs, Steaks, Würstchen, veg. Burger

15 Zuckerbäcker Baumkuchen aus Ungarn

16 Casa Andrea (SA) Italienischer Abend im Innenhof von St. Andreas

17 Pfadfinderstamm Seeadler Wikingerschach, Stockbrot, Grillen

18 KunstRaum Kirchheim Wasser, Limo, Spezi, bayr. Bierspezialitäten, Hotdogs in drei Variationen

19 Kirchheimer Schützen Bratwurstsemmel, Pommes, Halsgratsemmel

20 Fußball-Förderverein Bier, Russ, Radler, Spezi, Apfelschorle

21 Angelverein Bier, Limo, Spezi, Mineralwasser, Tee, Kaffee sowie Steckerlfisch, Fischsemmeln und Käsesemmeln

22 Kirnarra Bier, Wein, Hugo, Aperol Spritz und alkoholfreie Getränke

23 Liberaler Freundeskreis Bier, Schnaps, alk.freie Getränke sowie Flammkuchen

24 Collegium 2000 / Bajuwarenhof 
Kleidercafé

Bier vom Zehmerbräu Kirchheim, Wein, Mixgetränke, alk.freie Getränke sowie Speisen vom Grill und Waffeln
Kinderprogramm: Melken der Bajuwarenhof-Ziege 

25 Feuerwehr Kirchheim Bier, Biermixgetränke, alk.freie Getränke wie Limo, Wasser, Spezi, aktive Spiele z.B. Strickleiter steigen

26 Junge Union Cocktails, Softgetränke

27 Hoaschdenger Kegelclub Kölsch, Softdrinks

28 Valdos Valdo, Weißweinschorle, Lillet-Valdo-Bowle, Huber Weisse, Tegernseer Bier, Gin Tonic, div. Schnäpse, alk.freie 
Getränke sowie Schinken-Käse-Toast und Popcorn

Kiga St. Andreas (FR, SA) / Bund Natur-
schutz & LBV (SO)

Fr, Sa: Wasser, Schorlen, Spezi, Radler, Hirschkuss sowie süße Crepes
So: Infostand und Pflanzenpressen / Naturquiz

Dirndlverein Feirige Herzn e.V.
Longdrinks, Aperol Spritz, Stamperl, Bier vom Zehmerbräu Kirchheim, Weinschorle, alkoholfreie Getränke 
und gegrillte Toasts verschiedener Art sowie Bier-Pong ab 16+

SpVgg / Rülps e.V. Bier, Radler, Spezi, Limo, Apfelschorle, Wasser, Club Mate, Eistee 

32 Radl-Check (SO) Kostenloser Radl-Check von AGFK und Radsport Lang

31

30

29

10

12

ANGEBOT 2022



14 | Kirchheimer Mitteilungen

S
C

H
W

E
R

P
U

N
K

T
T

H
E

M
A



Kirchheimer Mitteilungen | 1513/2022
2 | Kirchheimer Mitteilungen

Ki
nd

er
-K

iM
i

Kinder-KiMi Wissenswertes, Unterhaltsames und Kreatives für Euch!

Egal ob man sich auf der Hüpfburg 
austoben, beim Kinderschminken 
wundervoll bemalen oder sich auf 
der Slackline versuchen möchte – 
langweilig wird es auf alle Fälle nicht. 
Die Kirchheimer Ferienpädagogik hat 
sich zusammen mit dem Jugendzent-
rum Kirchheim wieder ein vielfältiges 
Programm einfallen lassen, zu dem 
alle Kinder herzlich eingeladen sind. 
Das Kinderparadies im Pfarrgarten 
von St. Andreas hat am Samstag und 
am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöff-
net. Wir freuen uns auf viele Spiel-
lustige! Euer Kinderparadies-Team 
FeP & JuZ

Mal- und Bastelstand für „Samenbomben“:
Schon mal was von „seed-bombs“ gehört? Keine Angst, es klingt 
wild, ist aber völlig harmlos und macht jede Menge Spaß. Samen-
bomben sind selbstgebastelte, etwa handgroße Kugeln, in die ihr Blumensamen füllen dürft. Als Platz 
zum „seed-bomb“-Werfen stellt die Gemeinde Kirchheim die Geranienwiese zwischen Hauptstraße, Rä-
terstraße und Hausner Holzweg (hinter dem Dormero-Hotel) zur Vefügung: Hier sind mehr Blumen und 
Gräser gerne gesehen! Mit dem Basteln der Samenbomben und dem Wurf auf die Geranienwiese schafft 
ihr also eine neue Blühwiese in Kirchheim und sorgt zugleich für mehr Artenvielfalt in der Gemeinde. 
Mandala- und Schablonen-Malen:
Alle Kinder, die nach dem Basteln noch Zeit haben – oder lieber mit Buntstiften als mit Erde kreativ
sein wollen – sind herzlich zum Malen, Ausmalen und Schablonen-Malen eingeladen. Die schönsten
Motive aus unserem Landesgartenschau-Logo (das „K“ für die LGS Kirchheim, unsere Blüten und das
Landesgartenschau-Herz) stellen wir als Schablonen für euch bereit. Daneben gibt es ein tolles
Landesgartenschau-Mandala zum Ausmalen und natürlich Papier und Stifte für eure ganz eigenen
Bilder und Ideen! Kommt vorbei und bastelt mit. Am Sonntag, 10 Juli von 12 bis 18 Uhr.

Wir freuen uns auf euch! Euer Team der Landesgartenschau 

Hüpfburgen
SLACKLINE

Seifenblasenkunst
wettbewerbe

Glitzer-tattoos
malen & basteln
kinderschminken

und vieles mehr...

Spiel und Spass auf dem kirchheimer dorffest

Landesgartenschau-Special für Kinder:
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JUGENDZENTRUM

JUGENDZENTRUM KIRCHHEIM +
H a u p t s t r a ß e 30A - 
( Büro  9 03 40 41

juzkirchheim@kjr-ml.de - www.juz-kirchheim.de
Öffnungszeiten:
Di.-Do.  14.00 - 20.00 Uhr
Fr.   14.00 - 21.00 Uhr
Sa.   13.00 - 20.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr bis 12 Jahre
  18.00 - 20.00 Uhr ab 12 Jahre
Aktuell geänderte Öffnungszeiten findet Ihr 
auch auf unserer Homepage “Über uns“

WIR SUCHEN:
Wir benötigen wieder Paletten für unseren 
Aktivspielplatz in den Sommerferien!

OPEN AIR KINO
Freitag, 01.07.22
21.30  „Mord im Orient Express“
 (2017 / FSK 12) UKB 2 Euro 
Samstag, 02.07.22
21.30  „Tod auf dem Nil“
 (2022 / FSK 12) UKB 2 Euro

Ab 14.00 Uhr Programm für Kinder und Er-
wachsene mit Hüpfburg / Soccer Dart / Gril-
len / Biergarten etc.

WAS GEHT IM JUZ?
Dienstag:
l  Kraft- und Boxtraining
l  Besuch von Mokka

Mittwoch:
l  E-Sports / Musik

Donnerstag:
l  Kraft- und Boxtraining
l Dartturnier / E-Sports

Freitag:
l  Kino FSK 6 / Drumworkshop / Kino FSK 12

Samstag:
l  FIFA 22 Turnier / Film-Gruppe
l  Bundesliga Live / Nightball

Unsere Räume stehen wieder zur Vermietung 
von Veranstaltungen, Parties und Konzerten 
zur Verfügung. Nähere Informationen findet 
ihr auf unserer Website.

FAMILIENZENTRUM KIRCHHEIM E.V.

Fit und kreativ im Juli
Bitte frühzeitig anmelden!

Sonntag 10.07.22 - 10.00 bis 12.30 Uhr
Kundalini-Yoga: Ruhiger Atem - ruhiges Leben
„Die Art, wie wir ein- und ausatmen, verrät eine 

Menge über unsere Lebenseinstellung […]“ (D. 
Lewis, Das Tao des Atmens).
Wir konzentrieren uns auf das Wichtigste in 
unserem Leben- den Atem- und schaffen so die 
Voraussetzung für ein gesundes, ruhiges Leben. 
Mit einer Übungsreihe für die Lungen, verschie-
denen Pranayama-Übungen, einer Tiefenent-
spannung und einer geführten Meditation schaf-
fen wir Freude, Harmonie und Ausgeglichenheit.
Info, Anmeldung: Sigrid Urban 08121-4386860 
sigrid.urban@s-urban.de

Samstag 23.07.22 - 14.00 bis 18.00 Uhr
Offene Malgruppe
Eine Gruppe kreativer Erwachsene trifft sich, um 
mit Unterstützung von A.Schütz mit verschiede-
nen Materialien frei zu malen.
Egal, ob Sie nur einmal oder immer Zeit haben, 
bei uns sind Sie jederzeit herzlich willkommen. 
Info, Anmeldung: Alexander Schütz (Maler Illus-
trator, Grafiker) 089/89358794.
Donnerstag (wöchentlich) - ab 18.15 Uhr
Geburtsvorbereitung
Kurs findet blockweise statt. 
Info, Anmeldung: Daniela Linser (Hebamme), 
Tel. 089/95956494; E-Mail: d.linser@freenet.de ; 
Mobiltel.: 0178-6387778
Dienstag (wöchentlich) - ab 18.30 oder 20.00 
Uhr
Rückbildungsgymnastik
Kursblock mit 7 Einheiten - frühestens ab der 
6.Woche nach der Geburt. Kostenübernahme 
durch Krankenkasse möglich. Info, Anmeldung: 
Kerstin Philipp (Hebamme), Tel. 089/99274644; 
Mobiltel.:  0173-3521530; 
E-Mail:  kerstin.philipp@gmx.de
Homepage: 
www.familienzentrum-kirchheim.de
Kontakt: familienzentrum-kirchheim@gmx.de

FAMILIENSTÜTZPUNKT

Veranstaltungen des Familienstütz-
punktes

Offener Kindergartengarten - ein offener 
Treff für alle Familien
Freitag 8.7., 29.7. und 5.8. von 16.15 Uhr bis 17.30 
Uhr in der Zeppelinstr. 10, 85622 Feldkirchen

Wie werden wir als Familie fit für die Kinder-
krippe
Donnerstag 7.7. um 19.30 - online Veranstaltung
Anmeldung und weitere Infos: 
Familienstuetzpunkt@caritasmuenchen.de

Treff für Alleinerziehende mit Kindern im Al-
ter von 2 - 7 Jahren
Sonntag 7.8. 11.00 Uhr - 13.00 Uhr mit Mittagessen
Zeppelinstr. 10; 85622 Feldkirchen
Anmeldung und weitere Infos: 
Familienstuetzpunkt@caritasmuenchen.de

Offener Treff für alle Familien deren Kind 
demnächst eine Kinderkrippe besuchen 
wird
Sonntag 7.8. 9.00 - 10.30 Uhr
Zeppelinstr. 10; 85622 Feldkirchen
Anmeldung und weitere Infos: 
Familienstuetzpunkt@caritasmuenchen.de

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Darüber 
hinaus ist der Familienstützpunkt Anlaufstelle 
für alle Fragen rund ums Thema Familie.
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PFADFINDER KIRCHHEIM

Stamm Seeadler Kirchheim

Es ist viel passiert in letzter Zeit und die 
nächsten Aktionen sind schon geplant…
Der Pfadi-Alltag besteht aus vielen regelmäßig 
stattfinden Treffen wie Gruppenstunden, Mate-
rialtag und Stammesrat. 
Die eigentlichen Highlights aber bilden Fahrten 
und Lager, von denen in letzter Zeit gleich zwei 
stattfinden konnten.
Die erste große Aktion war das Starawo, bei 
dem sich unser Stammesrat ein Wochenende 
lang der Jahresplanung widmete. Das anste-
hende Pfingstlager wurde geplant, aber auch 
ganz grundsätzlich über die aktuelle Stammes-
arbeit und unsere Zukunft gesprochen.
Es war ein überaus produktives Wochenende, 
das am Samstagabend mit Grillen und Waffeln 
vom Lagerfeuer abgerundet wurde.
Schon zwei Wochen später ging es - nach einem 
Materialtag und vielen Gruppenstunden zwi-
schendrin - endlich weiter. 
Das Pfingstlager stand an. Auf einem direkt an 
einen Wald angrenzenden Wiesengrundstück 
wurden für eine Woche Kothen und Jurten auf-
gebaut. Wie zum Ende des Lagers klar wurde, 
werden den Teilnehmern wohl vor allem ac-
tionreiche Geländespiele, eine feierliche Ver-
sprechensfeier und der Hajk noch lange in Er-
innerung bleiben.
Du willst wissen, was wir dieses Jahr noch vor-
haben und fragst dich, was eigentlich diese Ver-
sprechensfeier oder ein Hajk ist? 
Du hast Lust auf actionreiche und auch mal auf 
ruhige Spiele in einer Gruppe Gleichaltriger? Du 
willst mal ohne deine Eltern in den Ferien oder 
am Wochenende wegfahren? Dann komm doch 
in eine der nächsten Gruppenstunden! Alle Zei-
ten findest du auf unserer Website (pfadfinder-
kirchheim.de). Such dort die Gruppe, die zu 
deinem Alter passt, und sei dabei! 
Du interessierst dich für mehr Infos über uns 
Pfadfinder? 
Folg uns auf Instagram (@stamm.seeadlerkirch-
heim), schau auf unserer Website (pfadfinder-
kirchheim.de) vorbei oder schreib uns eine Mail 
(info@seeadler-kirchheim.de).
Pfadfinden vor Ort erleben kannst du außer-
dem am Dorffest bei dem großen schwarzen 
Zelt, unserer Jurte. Wir freuen uns, wenn du Teil 
unseres bunten Programms wirst.

BUS ZUM FRIEDHOF HEIMSTETTEN

Die Beförderung mit dem Kirchheimer Sozial-
mobil zum Friedhof Heimstetten ist für Bürger 
und Bürgerinnen gedacht, die aufgrund ihrer 
persönlichen Situation nicht, oder nur sehr um-
ständlich die Gräber ihrer verstorbenen Ange-
hörigen besuchen können.
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Sie 
bitte weiterhin eine FFP2-Maske tragen. Um 
die Organisation für unsere ehrenamtlichen Fah-
rer zu erleichtern, bitten wir weiterhin um Ihre 
verbindliche Anmeldung bei Frau Kressierer, Tel. 
089-90909-5102 bis Montag 12 Uhr. 
Fahrzeiten und Haltestellen 
jeden Dienstag außer an Feiertagen 
Start    13.30 Uhr    Kirchheim Rathaus
Weitere Haltestellen:
l Hausen - ehem. öffentl.Telefonzelle
l Kirchheim-Hausen, Bushaltestelle
l Am Brunnen, Ärztehaus
l Räterstraße, Bushaltestelle
l Seniorenzentrum Kirchheim-Heimstetten
l Friedhof Heimstetten 
      (Aufenthalt am Friedhof ca. 30 Min)
Die jeweiligen Abfahrtszeiten an den Haltestel-
len richten sich nach der Anzahl der Mitfahrer.
Falls weitere Haltestellen gewünscht sind oder 
Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich bitte 
an die Seniorenbeauftragte, Frau Morgenroth, 
Tel. 089-90909-5110

DEMENZSPRECHSTUNDE

Demenz ist eine Erkrankung, die das Leben von 
Betroffenen, Angehörigen und dem sozialen Um-
feld verändert.
Die Begleitung eines Menschen mit Demenz er-
fordert einen hohen Einsatz und Sensibilität im 
Umgang. Wir lassen Sie dabei nicht allein! Die Se-
niorenbeauftragte der Gemeinde und die Nach-
barschaftshilfe bieten eine Sprechstunde an, in 
der wir Sie gern zu allen Themen rund um die 
Erkrankung beraten und informieren. 
Auf Wunsch auch gern telefonisch oder bei Ihnen 
zu Haus. Alle Termine werden selbstverständlich 
unter Berücksichtigung der derzeit gültigen 
Schutz- und Hygieneregeln wahrgenommen.
Wir bitten daher um vorherige Anmeldung.
Termine im Juli
6. Juli von 14 - 16 Uhr in den Räumen der 
Nachbarschaftshilfe (Heimstettner Str. 2, 85551 
Kirchheim), Frau Fromm, Tel. 089 - 9030759) 
20. Juli von 14 - 16 Uhr im Büro der Seniorenbe-
auftragten (Münchner Str. 6, Raum E 04, 85551 
Kirchheim), Seniorenbeauftragte Frau Morgen-
roth, Tel. 089 - 90909 - 5110
Dies ist eine Initiative im Rahmen des Projektes
„Demenz - Wege gemeinsam gehen“

SPENDENÜBERGABE DES SPARBASARS

Das Team des Kirchheimer Sparbasars (vertre-
ten durch Beate Löser, links) freute sich, Frau 

Jäger von der Grund- und Mittelschule eine 
Spende über 700€ aus dem Erlös des vergan-
genen Frühjahrs-Basars übergeben zu können. 
Hiervon werden dringend benötigte Instru-
mente für den Musikunterricht angeschafft.  
Der kommende HERBST-BASAR „Alles rund 
ums Kind“ findet am 15. Oktober 2022 in der 
Aula der Grund- und Mittelschule statt. Alle In-
formationen hierzu finden Sie wie gewohnt auf 
unserer Homepage www.kirchheimer-spar-
basar.de 
Das Sparbasar-Team dankt allen Helfern, Ver-
käufern und Kunden und freut sich auf einen er-
folgreichen Basar zum Thema „Herbst/Winter“!

MITTAGSTISCH

Die Seniorenbeauftragte lädt ein zum Mittags-
tisch. Alle, die gern in einer gemütlichen Runde 
essen möchten, sind herzlich willkommen. 

Wir treffen uns am Freitag, 22. Juli um 12.00 Uhr 
im Restaurant „Shiva“, Am Brunnen 17, in Kirch-
heim. Bitte beachten Sie die aktuell geltenden 
Pandemiebestimmungen. 
Falls Sie eine Fahrgelegenheit benötigen, geben 
Sie mir bitte Bescheid. Ich freue mich auf Sie. 
Ihre Seniorenbeauftragte Dagmar Morgenroth, 
Tel. 90909-5110.
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COLLEGIUM 2000

Fronleichnamsprozession, 1. Station am 
Collegium 

Nach einem kurzen Regenguss fand die 1. Station 
der Fronleichnamsprozession am 16.6.22 vor 
dem Collegium2000 statt. Begonnen hat die Pro-
zession mit einer Messe in der Kirche St. Peter. Im 
Anschluss daran sind Pfarrer Werner Kienle, Ge-
meindereferentin Brigitte Engstler und Diakon 
Michael Ibler zum festlich geschmückten Altar 
vor dem Betreuten Wohnen des Collegiums ge-
kommen. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an 
Frau Schäfer für die Organisation und den hüb-
schen Blumenschmuck am Altar. 
Für die Bewohner des Betreuten Wohnen wurden 
Stühle im Schatten aufgestellt, so konnten sie an 
der Prozession teilnehmen. Begleitet haben diese 
schöne Veranstaltung die Vereine, Besucher, Fah-
nenträger, die Musikkapelle und natürlich die 
„Maria-Statue und die Monstranz (kostbar gestal-
tetes Behältnis, in dem die Hostie gezeigt wird)“. 
Die Bewohner und alle Teilnehmer haben es sehr 
genossen an der Prozession teilhaben zu können.

Neuer Betriebsrat im Collegium 2000 

Im Mai 2022 fanden die Neuwahlen des Betriebs-
rats der Collegium2000 gGmbH statt. Durch eine 
hohe Wahlbeteiligung in der Belegschaft, konnte 
der neue Betriebsrat erfolgreich gewählt werden. 
Im Rahmen der konstituierten Sitzung des neu 
formierten Betriebsrates und durch die Unter-
stützung der ehemaligen Vorsitzenden Frau 
Beese, wurden die einzelnen Positionen des Gre-
miums gewählt und besetzt. 
Die Collegium2000 gGmbH, vertreten durch Auf-
sichtsratsvorsitzenden Herr Kleiber und Proku-
rist/Einrichtungsleitung Herr Hönnl, gratulierten 
dem neu gewählten Betriebsrat. 
Sie wünschen dem neu formierten Betriebsrat 
alles Gute für diese wichtige Aufgabe und freuen 
sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Gre-
mium. Gerade in Zeiten des Pflegenotstandes ist 
es wichtig, dass Betreiber einer Pflegeeinrichtung 
und dessen Betriebsrat gut zusammenarbeiten 
können. Die Mitarbeiter eines Seniorenzentrums, 
unabhängig deren Funktion und Qualifikation, 
sind das höchste Gut eines Seniorenzentrums 
und sollten sich gut unterstützt wissen. 

Zufriedene Mitarbeiter sind enorm wichtig, um 
eine gute Versorgung unserer Senioren hier in 
Kirchheim-Heimstetten zu gewährleisten.

Märchenstunde

Märchen sind für alle da, egal ob für Groß oder 
Klein, für Jung oder Alt. 
Warum dann also auch nicht bei uns im Colle-
gium 2000. So kam das Erzählbild von Hänsel 
und Gretel vom mk Verlag im Einsatz, wo nicht 
nur vorgelesen wurde, sondern auch Stabfiguren 
und Lupenbilder einen Platz fanden. Neben Vor-
lesen und Reden, wurde dann auch spontan ein 
Lied angestimmt beziehungsweise gesungen. 
Ein vielseitiges Angebot, wo das Alter keine Rolle 
spielt, sondern die Freude im Vordergrund steht. 
Es grüßt das Team Collegium 2000.
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INFORMATIONEN DER SENIORENBEAUFTRAGTEN

Seniorenbeauftragte
Als Seniorenbeauftragte berate und unterstütze 
ich Sie bei allen Anliegen rund um das Älterwer-
den in der Gemeinde. Ich informiere Sie z.B. über 
mögliche Hilfen, Behördenangelegenheiten und 
vieles mehr. Scheuen Sie sich nicht, mich anzuru-
fen, ich stehe Ihnen und Ihren Angehörigen gern 
bei Ihren Fragen zur Seite. 
Sie leben gern allein, würden sich aber auch über 
mehr Kontakt freuen? Sie wünschen sich einen 
Besuch oder einen Anruf? Bitte melden Sie sich!
Ich möchte Sie nun auf die nächsten Termine 
der Angehörigenseminare von Desideria Care 
zum Thema Demenz hinweisen.
Eine Demenzerkrankung bedeutet nicht nur Ver-
änderung für Betroffene selbst, sondern auch 
für die Angehörigen und andere nahestehende 
Menschen. Die EduKation Demenz®-Seminare 
können dabei helfen, die Krankheit und ihre 
Auswirkungen besser zu verstehen und einen 
passenden Umgang zu lernen. 
Das kostenfreie Seminar umfasst zehn zweistün-
dige Sitzungen und findet sowohl im Onlinefor-
mat als auch in Präsenz statt. Die Teilnehmerzahl 
ist pro Seminar auf acht Personen begrenzt.
Wenn Sie an einem Seminar teilnehmen möch-
ten, schreiben Sie bitte an akademie@deside-
riacare.de oder rufen Sie an: 089-59 99 74 33. 
Die nächsten Starttermine:
Montag, 18.07.2022, 10 - 12 Uhr, Online
Dienstag, 4.10.2022, 17 - 19 Uhr, 
Präsenz in München, Grünwald
Dienstag, 4.10.2022, 19 - 21 Uhr, Online
Freitag, 7.10.2022, 9.30 - 11.30 Uhr, 
Präsenz in Freising
Bei Rückfragen stehe auch ich Ihnen gern zur 
Verfügung.
Ihre Seniorenbeauftragte Dagmar Morgenroth, 
Tel. 089 - 90 90 9 - 5110 bzw. E-Mail: senioren-
beauftragte@kirchheim-heimstetten.de 

Ich möchte Sie nun auf eine vielverspre-
chende Veranstaltung von Desideria Care 
e. V. hinweisen:

Demenz Meets München am 16.07.22 von 
09.00 - 17.30 Uhr 
Wo: Hochschule für Philosophie, Kaulbachstr. 
31/33, 80539 München 
„Unter dem Motto „Leichte Stunden zu einem 
schweren Thema“ möchten wir für Angehörige, 
Betroffene und Fachleute eine lebendige Ver-
anstaltung schaffen. Wir wollen frische Impul-
se geben und innovative Menschen und Ideen 
vorstellen - ein Tag für alle, die hinter dem Wort 
Demenz mehr sehen als die Diagnose“, sagt 
Anja Kälin von Desideria Care und Angehörige 

einer Mutter mit Demenz.
Das Demenz Meet München wird ein Tag der 
Begegnung, des Austausches und der Vernet-
zung. Im Zentrum stehen die Erfahrungen von 
Familien mit Demenz. Das Motto des Tages: 
Miteinander und voneinander lernen. 

Das erwartet die Teilnehmenden: 
l Mutmach-Geschichten von Menschen mit  
 Demenz und Angehörigen 
l Workshops zu Kunst, Musik, Yoga, 
l Impro-Theater 
l Erfahrungsberichte von Menschen mit 
 Demenz „Mit PROMENZ gegen Demenz“
l Diskussionsrunde „Weise(r) durch Demenz“. 
 Dem Alter wird Weisheit zugesprochen. Was  
 können wir von Menschen mit Demenz ler-
 nen? Welche Impulse bekommen wir als 
 Gesellschaft von Menschen mit Demenz? 
l Infothek und Beratung zu Unterstützungsan- 
 geboten in und um München
l Fragestunde mit Experten und Expertinnen 
l Büchertisch mit aktuellen Veröffentlichungen

Weitere Veranstaltung
Ich möchte Sie auf ein „Demenzkino“ aufmerk-
sam machen: Am 09.07.2022 wird der Film:
 „Diagnose Demenz - Ein Schrecken ohne Ge-
spenst“ aufgeführt.
Wo: Ottobrunner Kinos, Ottostr. 72, 85521 Otto-
brunn
Empfang: 10.00 Uhr - Beginn: 10.30 Uhr
Im Anschluss: Diskussion mit den Filmemachern 
zum Thema sowie Austausch mit Demenzex-
perten von Home Instead.
Tickets erhalten Sie unter: 089 - 413 292 70 
oder Lk-muenchen@homeinstead.de 
Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der 
Alzheimer Gesellschaft Landkreis München e. V. 
angeboten. 
Ihre Seniorenbeauftragte Dagmar Morgenroth

GESPRÄCHSKREIS 

Zu diesem Gesprächskreis finden sich Eltern be-
hinderter und chronisch kranker Kinder (vom 
Kleinkind- bis zum Erwachsenen-Alter) zum Er-
fahrungsaustausch zusammen, um über Themen 
wie Therapien, Behinderten- und Pflegeeinrich-
tungen, Pflegeversicherung, Rechtsfragen u.v.m. 
zu sprechen. Neue Teilnehmer sind jeder Zeit 
herzlich willkommen. Wir treffen uns regelmäßig 
unter Beachtung des Corona-Schutz- und Hygie-
nekonzeptes im oberen oder unteren Turmzim-
mer des Pfarrheims von St. Peter in Heimstetten. 
Der nächste Termin ist am Montag, 4. Juli von 19 
bis 21 Uhr. Wenn Sie interessiert sind, melden Sie 
sich bitte kurz unter: gespraechskreismuetter-
behinderterkinder@web.de 
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Endlich können wir uns wieder treffen und laden 
Sie in die Sportgaststätte Tassilo, Am Sport-
park 4, 85609 Aschheim zum Essen ein.

Wir haben den Saal reserviert um Ihnen ausrei-
chend Plätze anbieten zu können. Es sind zwei 
Termine vorgesehen, damit jeder, auch die Be-
rufstätigen die Möglichkeit zur Teilnahme haben.
Der erste Termin sollte am Donnerstag, 23. Juni 
stattfinden. Wurde aber abgesagt. Der Ersatzter-
min ist am Dienstag 19. Juli, 12 Uhr. Der zweite 
Termin findet am Samstag, 2. Juli statt. Beginn: 
12 Uhr
Die Anmeldung ist sehr wichtig, damit der Wirt 
sich vorbereiten kann.
Anmeldung: Siegrun Meyer Tel. 089/9036992
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gabriele gruber
haarstudio

Du liebst kreatives Arbeiten und den Umgang mit Kunden? Dann passt du perfekt in 
unser Team! Wir suchen ab sofort eine/n berufserfahrene/n 

           Friseur (m/w/d) 
      in Voll- oder Teilzeit

Das erwartet dich:

 Moderner Arbeitsplatz in gut angebundener Lage
 Übertarifliches, leistungsorientiertes Gehalt
 Zusätzlich Weihnachts- und Urlaubsgeld
 Flexible Arbeitszeiten und faire Überstundenregelung
 Klar geregelte Freizeit- und Urlaubstage
 Hohe Wertschätzung und familiäres Wohlfühlklima

Jetzt bewerben:  
Bewerbung per E-Mail an  
gabriele@haarstudio-gruber.de 

 oder per Post an 
gabriele gruber

haarstudio
Sonnenstraße 3

85609 Aschheim

www.haarstudio-gruber.de

B
IL

D
U

N
G

 &
 S

O
Z

IA
L

E
S



Kirchheimer Mitteilungen | 2113/2022

KLEIDER-CAFE

Die heißen Sommerangebote warten 
auf Sie! 
Wir haben uns etwas Besonderes überlegt: Sie 
bezahlen für jeden Rock, jede Sommerhose und 
-Bluse sowie T-shirts nur jeweils 2 €! Stöbern Sie 
gern durch unser Sortiment. Auch an Pullovern, 
Kleidern, Jeans, Jacken und Schuhen haben wir 
sowohl für Damen als auch für Herren eine reiche 
Auswahl! So können Sie den Sommer genießen. 
Kennen Sie schon unser Angebot an Trachten? 
Sie finden bei uns schöne Dirndl und Vieles 
mehr, dazu schicke Accessoires wie Taschen, 
Modeschmuck, Tücher - das Oktoberfest kann 
kommen. Wir führen kleine und große Größen, 
sogar Übergrößen, für jeden Geschmack ist et-
was dabei! 
Und das Beste: Mit Ihrem Einkauf tun Sie auch 
noch etwas Gutes: Unser Erlös wird vollständig 
ohne Verwaltungskosten für soziale Zwecke der 
Gemeinde gespendet. 
Falls Sie uns gern mit Kuchenbacken oder auch 
Hilfe in unserem Geschäft unterstützen wollen, 
sprechen Sie uns an - wir freuen uns Sie kennen-
zulernen! 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Kommen 
Sie vorbei und lassen Sie sich von unserem 
Sortiment überraschen: 
Dienstags von  14.00 - 17.00 Uhr 
Freitags von  09.30 - 13.00 Uhr 
Sie finden uns in der Feldkirchner Straße 2 in 
Heimstetten, gegenüber der Kapelle.

NACHBARSCHAFTSHILFE        
KIRCHHEIM

Pflegekraft gesucht - gerne auch Quer-
einsteiger (m/w/d)
Suchen Sie eine berufliche Veränderung und 
möchten in einem äußerst kollegialen Team 
arbeiten? Wollten Sie schon immer soziale Ver-
antwortung übernehmen und einen abwechs-
lungsreichen Beruf ausüben?
Dann sind Sie bei uns richtig.
Der ambulante Pflegedienst der Nachbar-
schaftshilfe Kirchheim sucht zur Verstärkung 
des Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Pflegekraft (20 Std. Teilzeit/Minijob/
Übungsleiterpauschale).
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, abwechs-
lungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, 
ausreichend Zeit für eine sehr gute Patienten-
versorgung, hohe Mitarbeiterzufriedenheit, kei-
ne „geteilten“ Dienste, sehr gute Arbeitsatmo-
sphäre, regelmäßige Teambesprechungen und 
Fortbildungsangebote. Eine Unterbringung für 
eigene Kinder unter 3 Jahren ist möglich. Ur-
laubsanspruch von 30 Tagen, Vergütung nach 
Tarif, betriebliche arbeitgeberfinanzierte Alters-
vorsorge, versch. Zulagen.
Wir suchen eine Pflegekraft (gerne auch Que-
reinsteigerIn), die/der zuverlässig und eigenver-
antwortlich arbeitet, einen PKW-Führerschein 
besitzt sowie die Bereitschaft zu gelegentlichen 
Spät- und Wochenenddiensten mitbringt. Em-
pathie und Freude am Umgang mit v.a. älteren 
und pflegebedürftigen Seniorinnen und Senio-
ren ist erforderlich.
Bewerbungen bitte an Geschäftsführung, Frau 
Stettberger, Tel. 089 903 07 59, stettberger@
nbhk.de. Nähere Infos auf http://www.nbhk.de

Ehrenamtliche Helfer (m/w/d) 
für Betreuung gesucht
Haben Sie pro Woche einige Stunden Zeit und 
möchten sich sinnvoll ehrenamtlich engagieren?
Im Bereich „Betreutes Wohne zu Hause“ sucht 
die Nachbarschaftshilfe Kirchheim derzeit ehren-
amtliche Helfer für Betreuungen von Senioren im 
häuslichen Umfeld. Sie unterstützen dabei ältere 
Menschen so lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden wohnen bleiben zu können.
Vorteile:
-  sinnvolles soziales Engagement
-  Tätigkeit auch nur wenige Stunden pro Woche 
 möglich
-  Auszahlung von Übungsleiterpauschale
-  Zeiten können individuell mit den Betroffenen 
 vereinbart werden - weitgehend freie Zeitein- 
 teilung
-  sehr nettes Team, viele soziale Kontakte
Aufgaben:
-  Besuchsdienste
-  gemeinsame Gestaltung der Zeit mit den 
 Senioren (z.B. Spazierengehen, Spiele, 
 Gespräche u.v.m.)
Voraussetzungen:
-  Empathie und Freude am Umgang mit älteren 
 Menschen
-  keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich
-  Zuverlässigkeit

-  Bereitschaft an einer 40 Unterrichtseinheiten  
 umfassenden Schulung teilzunehmen
-  gerne Wohnort Kirchheim oder Umgebung
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beantwor-
ten gerne evtl. Rückfragen.
Kontaktaufnahme: Nachbarschaftshilfe Kirch-
heim, Heimstettner Straße 2, Tel. 089 903 07 59, 
info@nbhk.de. Nähere Infos auch unter http://
www.nbhk.de

KATHOLISCHER KITA-VERBUND

Unser KITA-Verbund Kirchheim-Heim-
stetten-Haar sucht ab sofort oder zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

l  Erzieher und Kinderpfleger (m/w/d) in VZ  
 od. TZ
 Kita St. Franziskus in Kirchheim-Heimstetten  
 b. München 
 Kindergarten St. Elisabeth in Kirchheim- 
 Heimstetten b. München
 Integrations-Kindergarten St. Bonifatius in  
 Haar b. München
 Integrations-Kindergarten St. Konrad in Haar 
 b. München
l  Berufspraktikanten (m/w/d)
l  Praktikanten im Sozialen Einführungsjahr 
 SEJ (m/w/d)
l  SPS 1/2 Praktikanten 
 Wir können noch kurzfristig freie Stellen an- 
 bieten in Kirchkeim-Heimstetten und Haar 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Be-
werbung. Gerne auch per E-Mail. KITA-Verbund 
Kirchheim-Heimstetten-Haar * Maria-Glasl-Str. 16 
* 85551 Kirchheim-Heimstetten
E-Mail: Kita-Verbund.Kirchheim@kita.ebmuc.de * 
Tel. 089/90139484

CAFÉ MALTA

Malteser Demenzcafé informiert 
- Heut hab ich was vor 

Dafür schlägt mein Herz      Foto: Dietlinde Pointner

Wir im Café Malta sind eine bunt gemischte 
Gruppe. Jeder bringt sich mit seiner Stärke ein 
und gemeinsam genießen wir immer sehr unse-
re besonderen und lebendigen Nachmittage. Mit 
der Diagnose Demenz nicht allein sein - das ist 
mit eines der Ziele des Café Malta in Kirchheim. 
Aber auch sprechen wir gerne alle an, die wert-
volle Zeit gemeinsam in einer tollen Gruppe pro-
fessionell betreut verbringen möchten. Was für 
ein besonders schöner Freitagnachmittag war 
uns im Juni geschenkt. 
Unser Musikant Bernd Pawellek  sorgte für Stim-
mung und es wurde geschunkelt und viel gesun-
gen. Und zum Schluss stimmte Bernd die Spider 
Murphy Gang an und das Tanzbein wurde von 
unseren Gästen kräftig geschwungen. 
Dir lieber Bernd ein herzliches Dankeschön für 
deine Zeit und dein unglaubliches Gespür für 
uns. Immer wieder schön, wenn du bei uns bist. 
Ein großes Dankeschön unseren treuen Gästen, 
all den Ehrenamtlichen für euren unermüdlichen 
Einsatz, sowie den treuen Wegbegleitern des 
Café Malta. Auch im Juli laden wir wieder zum 
offenen Malta ein. Infos folgen.
Wer einmal schnuppern möchte im Café Malta, 
sollte sich bitte vorab telefonisch anmelden. 
Wir freuen uns auf Sie. Café Malta ist ein zuge-
lassenes Angebot und die Kosten können ab 
Pflegegrad 1 über die Pflegekasse abgerechnet 
werden. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
Herzlichst Dietlinde Pointner mit Team.   

Café Malta ist ein Angebot des Malteser Hilfs-
dienst e.V. in Kooperation mit der Gemeinde 
Kirchheim und der Cantate Kirche. Wir treffen 
uns immer freitags von 14 bis 17 Uhr. 
Kontakt: Dietlinde Pointner, Telefon 0151 1218 
9085  oder per Mail 
dietlinde.pointner@malteser.org  
Vor Zutritt wird ein Schnelltest durchgeführt.    
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Rudi Zieglmeier
*05. Juli 1939   †20. Juni 2022

Eine Stimme,
die vertraut war, schweigt.

Ein Mensch,
der immer da war, ist nicht mehr.

Was bleibt,
sind glückliche Erinnerungen,

die niemand nehmen kann.
 

In ewiger Liebe und Dankbarkeit Deine Andrea und Dein Peter

Danksagung
In tiefer Trauer, aufrichtiger Liebe und Dankbarkeit nahmen wir 

Abschied von unserer Ehefrau, Mutter, Oma und Uroma

Anna Jäger
*12.01.1931   †10.05.2022

Wir werden dich immer in Erinnerung behalten

Josef, Irmgard, Gerhard und Thomas mit Familien

Die Beisetzung fand bereits am Friedhof in Heimstetten statt. 
Wir bedanken uns bei allen für die tröstenden Worte und Anteil-
nahme in Wort und Schrift.

PFARRVERBAND                           
KIRCHHEIM-HEIMSTETTEN

Samstag, 02.07.
18.00  St. Peter - Wort-Gottes-Feier
Sonntag, 03.07.
08.45  St. Stephanus - Wort-Gottes-Feier
09.45  PH St. Andreas - Wort-Gottes-Feier, 
 anschließend Frühschoppen im Pfarrheim

GOTTESDIENSTE 

AWO

Das Beraterteam der AWO Schuldner- und In-
solvenzberatung will mehr als nur Symptome 
kurieren: (v.l.) Katja Dörig, Rano Lübke, Thomas 
Wennmacher, Dorothea Riekert, Charlotte Engel und 
Beate Berndl. 

Die soziale Schuldnerberatung der AWO 
- mehr als eine Bereinigung der Schulden 
Wir - das Team der AWO Schuldner- und Insol-
venzberatung des Kreisverbandes München 
Land e.V. - bieten eine umfassende, kostenfreie 
Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreis München. Unsere Beraterinnen und 
Berater haben seit Anfang dieses Jahres über 
180 Schuldnerberatungs- und mehr als 130 In-
solvenzberatungsfälle bearbeitet. 
Gerne bieten wir Landkreisbürgerinnen und 
Landkreisbürgern mit Schulden die Chance, 
sich frühzeitig Hilfe zu holen. 
Sie erreichen uns Mo - Do von 9 - 17 Uhr und Fr 
von 9 - 14 Uhr unter Telefon 089 - 67 20 87 176 
und per Mail sib@awo-kvmucl.de . 
Nutzen Sie unsere Telefonsprechstunde am 
Mittwoch von 16 - 17 Uhr. Im Internet finden 
Sie uns unter www.awo-kvmucl.de 

11.00  St. Peter - Wort-Gottes-Feier
Montag, 04.07.
19.00  PH St. Peter - Gesprächskreis Mütter be- 
 hinderter oder chronisch kranker Kinder
Dienstag, 05.07.
18.00  St. Peter - Festgottesdienst zum Fest  
 des Hl. Ulrich, anschl. gemütliches Bei-
 sammensein bei der Familie Stenz
Mittwoch, 06.07.
18.00  St. Peter - Aussetzung und Anbetung des 
 Allerheiligsten
Donnerstag, 07.07.
18.00  St. Peter - Eucharistiefeier
Freitag, 08.07.
14.30  St. Peter - Trauung des Brautpaares Bern-
 hard und Veronika Recla
Samstag, 09.07.
11.00  St. Peter - Taufgottesdienst
11.45  Ulrichskapelle - Taufgottesdienst
 PH St. Andreas - Keine Vorabendmesse

Von Freitag, 08.07. - Sonntag, 10.07.22 
findet das Kirchheimer Dorffest statt 

und unsere Pfarrei beteiligt sich daran mit 
verschiedenen Aktionen: 

Eine-Welt-Verkauf, Stand der Bastler, 
Stand der Ministranten

Freitag, 08.07. 
von den Ministranten Obazda und Brezen 
Samstag, 09.07. ab 18.00 Uhr
Im Innenhof des Pfarrheims:  
„Casa AndreaCasa Andrea“ bei Antipasti, Italienischem 
Buffet, Wein und…und………

Sonntag, 10.07.  
Nach dem Gottesdienst „St.-Andreas-Kuchl“ 
bietet an: Schnitzel mit Kartoffelsalat und  
Knödl-Carpaccio
08.45  St. Stephanus - Eucharistiefeier
 St. Peter - Keine Eucharistiefeier
11.00  Ökumenischer Gottesdienst zum Dorf-
 fest im Festzelt
Dienstag, 12.07.
18.00  St. Peter - Eucharistiefeier
Mittwoch, 13.07.
11.00  St. Peter - Friedensgebet
Donnerstag, 14.07. 
17.25  St. Peter - Rosenkranz
18.00  St. Peter - Eucharistiefeier

CANTATE-KIRCHE, KIRCHHEIM

Freitag, 1.07.  
14.00  Cafe Malta - großer Saal    
19.30  Offenes Singen - großer Saal    
Sonntag, 3.07.
11.00  Seegottesdienst mit Taufen 
 - Heimstettner See, Westufer 
 (Pfarrerin Ute Heubeck/Pfarrer Torsten  
 Bader/Rel. Päd. Franzi Raetsch)   
19.00  Taizé Gebet - St. Peter    
Montag, 4.07.
19.45  Spieleabend - Clubraum    
20.00  Chor der Cantate-Kirche - großer Saal    
Dienstag, 5.07.
15.30  Kindergartenausschuss - Clubraum    
18.00  Flauto Cantabile - großer Saal    
Mittwoch, 6.07.
20.00  Hauskreis im Moment über Skype, 
 Kontakt: Familie Lechner
Donnerstag, 7.07.
Ab 8.30 Morgenkreise im Haus für Kinder
15.00  Seniorenkaffee für Geburtstagskinder 
 - großer Saal    
17.00  Kinderchor Cantalino - großer Saal
Freitag, 8.07.
14.00  Cafe Malta - großer Saal    
Samstag, 9.07.  
13.00  Cantate- Stand beim Dorffest                      
 - Pfarrer-Caspar-Mayr- Platz    
Sonntag, 10.07.  
11.00 Ökumenischer Gottesdienst zum Dorf- 
 fest - Pfarrer-Caspar-Mayr- Platz (Pfarrerin 
 Ute Heubeck/ Pfarrer Werner Kienle)
Montag, 11.07.
19.45  Spieleabend - Clubraum    
20.00  Chor der Cantate-Kirche - großer Saal    
Dienstag, 12.07.
18.00  Flauto Cantabile - großer Saal    
19.30  Finanzausschusssitzung - Clubraum    
Mittwoch, 13.07.
11.00  Friedensgebet - St. Peter

KIRCHHEIM TV  
LOKAL. NAH.

Nachrichten aus Politik, 
Wirtschaft, Sport und Kultur

www.kirchheim-heimstetten.de



Kirchheimer Mitteilungen | 2313/2022

CANTATE-KIRCHE, KIRCHHEIM

Cantate Senioren
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Senioren-
nachmittag am 05. Juli 2022 um 14.30 Uhr. Un-
ter dem Motto „Die Vogelwelt rund um unseren 
Kirchturm“  informieren uns Vertreter des Lan-
desbundes für Vogelschutz in Bayern über die 
Vogelwelt in unserer unmittelbaren Umgebung 
und wie wir in unseren Gärten Lebensraum für 
diese Vögel schaffen können. 
Bitte melden Sie sich an bei Frau Lieselotte Pöhl-
mann, Tel. 903 11 69
Wir freuen uns auf ihre Teilnahme - Ihr Senioren-
Team der Cantate-Kirche

20 Minuten für den Frieden!“ 
Friedensgebet
Seit April versammeln sich wieder Menschen in 
der Cantate-Kirche und in St. Peter zum Friedens-
gebet. Die nächsten Termine:
13. Juli, 11 Uhr St. Peter
27. Juni, 17 Uhr Cantate-Kirche

Sommerfreizeit - ist leider abgesagt! 

Lust auf Singen?
Wir singen in unregelmäßigen Abständen im 
Pfarrsaal der Cantate-Kirche oder bei schönem 
Wetter im Brunnenhof. 
Wir singen Schlager, Volkslieder, Gospels und 
was uns sonst so einfällt.
Unterstützt werden wir meistens von einem 
Akkordeon und einer Gitarre. 
Bist du/Sind Sie daran interessiert? Dann melden 
Sie sich doch bitte per Mail bei list.mika@gmx.de, 
oder Tel. 903 4103.
Wir informieren Sie dann über den nächsten Ter-
min.  In Planung für das Offenes Singen - sind 
1. Juli und 14. Juli 19.30 Uhr. Mitbringen muss 
man nur die Freude am Singen.

Seegottesdienst 
Gemeinsam mit der evangelischen Kirchenge-
meinde Feldkirchen laden wir herzlich ein zum 
Seegottesdienst am 3. Juli um 11 Uhr am West-
ufer des Heimstettner Sees mit Taufen. Es tritt der 
Kinderchor „cantalino“ der Cantate-Kirche unter 
der Leitung von Susanne Eckert auf!
Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst 
um 11 Uhr in der Cantate-Kirche statt.
Pfarrerin Ute Heubeck + Pfarrer Torsten Bader + Rel. 
- Päd. Franziska Raetsch

Die Cantate-Kirche beim Dorffest
Am Samstag, 9. Juli präsentiert sich die Cantate 
im Stand von St. Andreas mit erfrischenden Ge-
tränken. Schauen Sie vorbei und kommen Sie 
mit uns ins Gespräch bei einem Glas Wein – 
Der Festausschuss der Cantate-Kirche und Pfar-
rerin Ute Heubeck freuen sich auf Sie!

Ökumenischer Gottesdienst beim Dorf- 
fest 
Am Sonntag, 10. Juli um 11 Uhr findet im Fest-
zelt auf dem Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz wieder 
ein ökumenischer Gottesdienst statt. 
Pfarrer Werner Kienle/Pfarrerin Ute Heubeck und 

Team gestalten den Gottesdienst mit einer Lied-
betrachtung. Gesang: Katharina Ruf

Austräger für Gemeindebrief gesucht 
für zwei Austrägergebiete in Kirchheim wird ab 
sofort dauerhaft Mithilfe gesucht! Es sind viermal 
im Jahr (September, November März und Juni) 
die Gemeindebriefe zu verteilen. Ganz einfach in 
jeden Briefkasten, es gibt dafür die Straßenliste 
und einen markierten Ortsplan. Der zeitliche 
Aufwand liegt bei ca. 1-1,5 Stunden.
225 Stück Hausner Straße (gerade und ungera-
de), Dorfstraße bis Schmiedweg, Schmiedweg, 
Hausacker Str.          
180 Stück Erdinger Straße, Münchner Str. ab 
Wasserturmstraße, Pfr.-Caspar-Mayr-Platz, Do-
magkstr., Dorfstr. ab Schmidweg 
Ich freue mich über Rückmeldungen ans Pfarr-
büro: Pfarramt.Kirchhei@elkb.de, Tel. 089 903 
8133, Bärbel Sperber

Anmeldung und Vorbereitungstreffen 
für die Konfirmation 2023 in der Canta-
te-Kirche
Nach den Sommerferien beginnt der neue Kon-
firmandenkurs, der mit der Konfirmation im Mai 
2023 endet. Alle Jugendlichen, die bis Ende 2023 
ihren 14. Geburtstag feiern, auch die, die noch 
nicht getauft sind, sind herzlich eingeladen. 
Die Briefe mit den Anmeldungen wurden inzwi-
schen verschickt, wir hatten um Rückmeldung 
gebeten.
Wer die Einladung und Anmeldung nicht zuge-
schickt bekommen hat, meldet sich bitte im Büro 
der Cantate-Kirche. Tel- 9 03 81 33. 
e-mail: Pfarramt.Kirchheim@elkb.de
Der Informationsabend zum neuen Konfir-
mandenkurs für Eltern findet statt am 21. Juli 
um 19 Uhr in der Cantate-Kirche
Dort werden wir über wichtige Termine und das 
Kursmodel sprechen. Die Konfirmanden treffen 
sich einmal im Monat samstags, dazu kommen 
zwei Konfirmandenwochenenden. 

Brunnenhofserenade
Am Samstag, 23. Juli lädt die Cantate-Kirche im 
Innenhof des Gemeindezentrums zur Brunnen-
hofserenade ein. 
Ab 19 Uhr können Sie sich mit Speisen und Ge-
tränken auf den Abend einstimmen. 
Ab 20 Uhr werden Ihnen der Chor der Cantate 
Kirche, sowie andere musikalische Schmankerl 
einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend 
bieten. Wir freuen uns darauf, Sie zahlreich zur 
Brunnenhofserenade begrüßen zu dürfen, um 
mit uns den Abend zu verbringen.
Die Leitung hat Gerhard Jacobs.
Der Eintritt ist wie gewohnt frei, um Spenden 
wird jedoch herzlich gebeten.
Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung 
im Gemeindezentrum statt.

Tauffest an der Isar in Ismaning  
Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Tau-
fen und Tauferinnerung am Sonntag, 24. Juli 
um 11 Uhr. Die PfarrerInnen Torsten Bader, Ute 
Heubeck, Carsten Klingenberg aus Ismaning - 
Feldkirchen - Kirchheim laden herzlich ein zum 
besonderen Gottesdienst an der Isar!
Nähere Informationen im evang. Pfarramt Isma-
ning Telefon: +49 89 966 566, Fax: +49 89 96 202 

567 E-Mail: pfarramt.ismaning@elkb.de 
Und wer eine Mitfahrgelegenheit sucht kann 
sich gerne im Pfarramt Kirchheim 089 903 81 33 
melden.

Zur Verabschiedung von unserer Religi-
onspädagogin Franziska Raetsch 
Am Sonntag, 24. Juli ab 16 Uhr feiern wir die 
Verabschiedung, es wirken mit die Hortkinder 
der Kindertagesstätte „Haus am Schlehenring“ 
und das Cantate Kabarett.
Um 18 Uhr beim Abendgottesdienst gibt es 
dann noch einen Reisesegen für Franzi und Se-
gen für alle, die auf Reisen gehen! 
Danach lassen wir den Abend ausklingen mit 
Sekt und Knabbereien
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PFARRVERBAND KIRCHHEIM-
HEIMSTETTEN

Fest des Hl. Ulrich
Am Dienstag, 05. Juli 2022 um 18.00 Uhr Fest-
gottesdienst in der Ulrichskapelle anschließend 
gemütliches Beisammensein bei Familie Stenz 
in der Hauptstraße.

Neu in Kirchheim: 
Ökumenische Taizé-Andacht 
Sehnen Sie sich auch hin und wieder nach einer 
Auszeit, nach einer Zeit und einem Ort, der Ruhe 
und Kraft schenken kann? - Allein und zugleich 
in Gemeinschaft. Wer danach sucht, ist herzlich 
eingeladen zu den ökumenischen Taizé-An-
dachten, die wir ab Juli monatlich immer am 1. 
Sonntag in St. Peter bzw. Cantate feiern. 
Inspiriert von wenigen Worten wollen wir uns 
schweigend, betend und singend auf die Be-
gegnung mit Gott und uns selbst einlassen. 
Wir machen das im Wissen, dass wir dadurch mit 
unzähligen Menschen weltweit verbunden sind, 
die sich treffen, um Taizé-Andachten zu feiern. 
Taizé ist eine kleine Gemeinde in Frankreich, im 
Burgund, die durch die Communauté de Taizé 
(Gemeinschaft von Taizé) bekannt geworden 
ist. Jährlich zieht es zehntausende von überwie-
gend jungen Menschen aus aller Welt an diesen 
Ort. All diese Menschen unterschiedlicher Natio-
nalitäten und Konfessionen verbindet eines: der 
gemeinsame Glaube an Gott. 
Und diesen wollen wir auch im Geiste Taizés hier 
in Kirchheim feiern! Wir freuen uns auf Ihr Mit-
feiern erstmals am Sonntag, 3. Juli 2022 um 
19.00 Uhr in St. Peter!

Chor ImPuls  
Lust auf Singen? Querbeet durchs Repertoire, 
mehrsprachig, geistlich-weltlich-modern
Wir sind: vielseitig, vierstimmig - aber noch viel 
zu Wenige! Interessiert? Komm doch vorbei!
Montags, 20 Uhr, Heimstetten, Pfarrsaal St. Peter
in St. Peter Heimstetten
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SV HEIMSTETTEN

SV Heimstetten - Der Verein für Dich 
und die ganze Familie
Seit inzwischen 50 Jahren bereichert der SV 
Heimstetten das sportliche und gesellschaftliche 
Leben in Kirchheim, Heimstetten und weit darü-
ber hinaus. Der SVH bietet dabei ein umfangrei-
ches Angebot aus den Bereichen Gesundheits-, 
Breiten- und Leistungssport für Menschen aus 
allen Altersbereichen an. Probieren Sie es doch 
einfach mal aus! Überblick über unsere Abteilun-
gen inkl. Kontakt (Mail):
l  Basketball: basketball@sv-heimstetten.de 
l  Fitness & Gymnastik: 
 gymnastik@sv-heimstetten.de
l  Fußball: fussball@sv-heimstetten.de 
l  Judo: judo@sv-heimstetten.de 
l  Karate: karate@sv-heimstetten.de 
l  Ski Alpin: ski@sv-heimstetten.de 
l  Sportklettern: 
 sportklettern@sv-heimstetten.de 
l  Stocksport: stocksport@sv-heimstetten.de 
l  Tennis: tennis@sv-heimstetten.de 
l  Tischtennis: tischtennis@sv-heimstetten.de 
l Turnen: turnen@sv-heimstetten.de 
l  Volleyball: volleyball@sv-heimstetten.de
Nähere Informationen & Neuigkeiten zu den ein-
zelnen Abteilungen gibt es auf unserer
Homepage: https://sv-heimstetten.com/ 
Neben der aktiven Teilnahme, besteht natürlich 
auch zu jederzeit die Möglichkeit den Verein über 
Sponsoring zu unterstützen. Bei Interesse melden 
Sie sich doch einfach bei unseren Sponsorenbe-
auftragten: sponsorenkontakt@sv-heimstet-
ten.de. Weitere Ansprechpartner - Bei Fragen 
helfen wir Ihnen gerne weiter: 
l  Geschäftsstelle: geschaeftsstelle@sv-heim-
 stetten.de / Tel.: 089/90775066
l  Mitgliederverwaltung: mitglieder@sv-heim-
 stetten.de / Tel.: 089/90773995
Wir würden uns sehr freuen, Sie bald bei uns be-
grüßen zu dürfen!

Sportangebot für ukrainische Flüchtlinge
Спортивна пропозиція для українських 
біженців

Der SV-Heimstetten bietet allen ukrainischen 
Flüchtlingen, die Möglichkeit mit uns zusam-
men Sport im Verein auszuüben. Alle Informa-
tionen dazu finden sich auf unserer Webseite 
für Ukrainer:
SV-Heimstetten пропонує всім українським 
біженцям можливість займатися спортом з 
нами в клубі. Всю інформацію можна знайти 
на нашому сайті для українців:
https://sv-heimstetten.de/ukraine
Der Vorstand des SV-Heimstetten

Abteilung Fitness und Gymnastik

Aktuelle Trainingszeiten
Montags
17.00 - 18.00 Rundum fit - starker Rü-

cken (Gisela Hutter)
18.00 - 19.00 Fit for Fun - Ganzkörpertraining 
(Gisela Hutter)
19.15 - 20.15 Pilates ( Yvonne Havenstein)
20.15 - 21.15 Bauch-Beine-Po / Body-Fitness 
( Yvonne Havenstein)
Dienstags
08.30 - 09.30 Walking + Fit am Morgen 
(Gisela Hutter, Sportpark/Ecke Bajuwarenstr.)
10.30 - 11.30 Buggy und Beutel (Anna Zauner, 
Ecke Pfarrer Axenböck Str./Jahnstr. in Feldkirchen)
17.15 - 18.30 Körpererfahrung durch Bewegung 
Kurs ab Herbst (Hannelore Klingseisen)
18.45 - 19.45 Step Aerobic für Fortgeschrittene 
Kurs (Gabi Völker )
20.00 - 21.00 Zirkeltraining (Alex Lüdorf )
Mittwochs
17.00 - 18.00 Aktiv um 5 (Yvonne Havenstein)
18.30 - 19.30 Sanftes Ganzkörpertraining 
(Nicole Nounna)
19.30 - 21.00 Vinyasa Yoga - mittleres Level 
(Nicole Nounna)
Donnerstags
19.15 - 20.45 Power Yoga Workout und Deep Relax 
(Thomas Grotowski)
Freitags
18.45 - 19.45 Sport auf Ukrainisch - Funktionelles 
Training (Darina Romanova)
Samstags
09.00 - 10.00 Bodyshaping mit der Langhantel 
(Alex Lüdorf )- begrenzte Teilnehmerzahl.
Sportverein Heimstetten Abteilung Fitness und 
Gymnastik www.sv-heimstetten.com und 
gymnastik@sv-heimstetten.de

Gesucht!
Übungsleiter (und solche die es werden wollen)

Die Abteilung Fitness & Gymnastik des SV-
Heimstetten sucht Übungsleiter für:
l  Step-Aerobic l Zumba®
l Sonstige Tanz-Fitness l Allgemeine Fitness
Du bist noch kein Übungsleiter würdest aber 
gerne einer werden? Kein Problem, melde Dich 
bei uns, wir übernehmen die Ausbildung!
Trainiert wird in der Turnhalle der Silva-Grund-
schule in Heimstetten. Bei Fragen oder Interesse 
melde Dich bitte unter: gymnastik@sv-heims-
tetten.de oder Claudia Netzer 0170/5793001 
oder Sabine Raab 0173/9302842

TENNISCLUB KIRCHHEIM E.V.

Das Jahr 1972 ist für viele Menschen ein sportlich 
bedeutendes Jahr: die Olympischen Spiele in 
München sorgten für einen „Sport-Hype“. Für 
Kirchheim steht das Jahr für die Geburtsstunde 
seines ersten Tennisvereins, des TC Kirchheim. 
Heute, 50 Jahre später möchte dieses Jubiläum 
natürlich groß gefeiert werden, vor allem nach 
den Corona Lockdowns bringen solche Veranstal-
tungen die Kirchheimer wieder ein Stückchen 
mehr zusammen. Unser Programm am Samstag, 
2. Juli, ab 11.30 Uhr auf der Tennisanlage Florian-
strasse 28 (gegenüber EDEKA). Der TC Kirchheim 
freut sich auf Euer Kommen.
11 .30 Uhr  Kinder-Unterhaltungsprogramm mit 
 Hüpfburg und mehr 
12.00 Uhr  Schnuppertraining für Kinder und  
 Erwachsene 
12.00 Uhr  Street-Food Wagen 
14.30 Uhr  Gemütliches Kennenlernen, Kaffee+ 
 Kuchen 
15.00 Uhr  Schaukampf zweier Weltranglisten 
 SpielerinnenV
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OLDTIMER IG

20 Jahre Oldtimer Interessengemein-
schaft (IG) Kirchheim bei München 
Die Oldtimer Interessengemeinschaft (IG) Kirch-
heim feiert ihr 20jähriges Jubiläum: Freundinnen 
und Freunde alter Autos, Motorräder oder Trak-
toren finden sich hier seit 20 Jahren regelmäßig 
zusammen, um über ihr Hobby zu fachsimpeln. 
Dazu gehört das Austauschen von Tipps zum 
Restaurieren oder wo man geeignete Materialien, 
Ersatzteile, spezielle Werkstätten oder Experten 
findet. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Leiden-
schaft und die Begeisterung für alte Fahrzeuge. 
So veranstalten die Oldtimerfreunde jedes Jahr 
eine längere Ausfahrt, und es finden mehrmals 
im Jahr spontan organisierte Tagesausflüge mit 
den alten Fahrzeugen statt. 
Die Oldtimer-Fans der IG helfen sich auch gegen-
seitig beim Restaurieren oder Reparieren und ge-
hen größere Restaurierungsprojekte gemeinsam 
an. Mehr als 70 historische Fahrzeuge, vom Fiat 
500 oder Goggomobil bis zum legendären BMW 

V8 oder einem Rolls-Royce aus den 30er-Jahrer, 
gehören zum Fuhrpark der ‚Kirchheimer Oldti-
mer‘. Das älteste Auto im Club ist ein Citroen AC4, 
Baujahr 1929. Die Oldtimer IG ist inzwischen auch 
bekannt für ihr soziales Engagement in der Ge-
meinde Kirchheim: Sie beteiligt sich regelmäßig 
am Kirchheimer Dorffest und bietet dort auch ein 
Programm für Kinder. 
Mit dem Erlös unterstützt die IG verschiedene 
soziale Projekte in der Gemeinde. Gegründet ha-
ben sich die Oldtimerfreunde im Jahr 2002 nach 
einem in den ‚Kirchheimer Mitteilungen‘ ver-
öffentlichten Aufruf. Sie wählten bewusst keine 
Vereinsform mit den entsprechenden Vorschrif-
ten; als Interessengemeinschaft sind alle Mitglie-
der gleichberechtigt, die Zusammenkünfte sind 
locker und ohne Formalitäten. 
Die Oldtimer IG Kirchheim trifft sich einmal pro 
Monat im Gasthaus Neuwirt in Kirchheim. Will-
kommen sind alle Frauen und Männer, die Lust 
und Interesse an alten Fahrzeugen haben - ob 
mit oder ohne eigenen Oldtimer -, die sich gerne 
mit Gleichgesinnten austauschen und Oldtimer 
als Kulturgut pflegen wollen. 
Mehr Infos zur Oldtimer-IG Kirchheim unter: 
https://www.oldtimer-ig-kirchheim.de/ 
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KIRCHHEIMER SC

Eröffnungsspiel zur Saison 2022/23

Die 1. Mannschaft des Kirchheimer SC hat in der 
Saison 2021/22 den Klassenerhalt souverän ge-
meistert und spielt auch in der Saison 2022/23 
in der Landesliga Südost. Für das Landesligaer-
öffnungsspiel der Saison 2022/2023 hat die 
Fußball-Abteilung des Kirchheimer-SC den Zu-
schlag erhalten. 
Das Auftaktspiel gegen den VfB Forstinning 
findet am Freitag, 15. Juli um 19.00 Uhr mit dem 
offiziellen Eröffnungsspiel auf dem KSC-Gelän-
de am Merowinger Hof statt. Nähere Informa-
tionen folgen.

Kinder- und Jugendsport für ukrainische 
Geflüchtete
Der KSC hat im April ein Sportangebot ins Leben 
gerufen, das sich an alle Flüchtlingskinder aus der 
Ukraine richtet: Mittwochs um 15 Uhr findet auf 
dem Sportplatz am Merowinger Hof ein breites 
Sportprogramm statt, wo unter Anleitung der 
Trainerinnen und Trainer gekickt, gelaufen, ge-
sprungen oder geworfen wird. Wer mitmachen 
möchte, kommt am Mittwoch um 15 Uhr zum 
Training aufs Gelände des KSC in der Florianstra-
ße 24. Jeder ist herzlich willkommen!

Sportangebot für Geflüchtete aus der 
Ukraine - für Kinder, Jugendliche & Er-
wachsene
Neben dem speziell eingerichteten Sportpro-
gramm für geflüchtete Kinder aus der Ukraine 
sind auch alle anderen ukrainischen Flüchtlinge 
herzlich willkommen am Sportprogramm der 
KSC-Abteilungen teilzunehmen! Der KSC bie-
tet neben Fußball, Handball und Leichtathletik 
auch Ski- und Bergsport, Karate, Badminton, 
Gymnastik, Trekking, Stockschießen sowie Kin-
derturnen und Tanzsport an. Bei Interesse bitte 
um einen kurzen Anruf in der Geschäftsstelle 
unter 089 - 904 43 86 oder eine E-Mail an die 
entsprechende Abteilung. Die E-Mail-Adressen 
und Ansprechpartner sind auf der Homepage 
http://www.kirchheimer-sc.de zu finden.

Fitnesszentrum im Ursel-Rechenmacher-
Haus
Getreu dem Vereinsmotto “Ein Verein. Viele Mög-
lichkeiten” hat der KSC neben dem umfangrei-
chen Vereinsangebot ein modern ausgestattetes 
Fitnessstudio! 
Im Untergeschoss des Ursel-Rechenmacher-Hau-
ses bietet der KSC einen vereinseigenen Fitness-
bereich mit über 20 modernen Fitnessgeräten: 
Es gibt die Klassiker im Freihantel-Bereich sowie 
Ausdauer- und Krafttraining. 
Dazu kommen zahlreiche Cardiogeräte und die 
Functional Zone! Der Fokus liegt auf dem We-
sentlichen: Effektives Training aller Muskelgrup-
pen und der Ausdauer, vereinbar mit dem rest-
lichen Vereinsangebot. Dies ist möglich durch 
kurze Wege am Merowinger Hof.
Facts & Figures des KSC-Fitnesszentrums
•  Täglich geöffnet (außer an gesetzlichen Feier- 
 tagen)
•  Transparente und faire Mitgliedsbeiträge
•  Kurze Wege: Im UG des Ursel-Rechenmacher- 
 Hauses direkt am Merowinger Hof
•  Trainingsfläche mit über 20 modernsten Ge- 
 räten sowie eine top ausgestattete Functional 
 Zone
•  Qualifizierte Übungsleiter und Trainer stehen  
 jederzeit zur Verfügung
•  Individuelle Trainingsplanerstellung, um noch 
 effektiver zu trainieren
•  Kostenloses Probetraining jederzeit möglich
•  Termine und Kontakt unter: 
 fitnesszentrum@kirchheimer-sc.de

Abteilung: Gymnastik 

Functional Flow 
Kraftvoll, Dynamisch, Fließend - 
Bodyworkout mal ganz anders! Die 

Übungen im Functional Flow werden so kom-
biniert, dass ein energiereicher, kraftvoller und 
schweißtreibender Bewegungsablauf entsteht. 
Körperbalance und Beweglichkeit werden glei-
chermaßen gefördert wie Konzentration und 
Koordination. 
Ausdauer und Kraft werden benötigt, um maxi-
mal viele Kalorien zu verbrennen und um den 
Körper schnell und effektiv zu formen. 
Keine komplizierte Choreographie, sondern 
einfache, klare Bewegungsmuster werden zu-
erst in der Technik, dann im Bewegungsfluss 
erarbeitet. Ein forderndes Ganzkörper-Workout 
für Einsteiger und Fortgeschrittene! Mittwochs 
19.00 - 20.00 Uhr im Ursel-Rechenmacher-Haus, 
Florian Straße 24. 

Abteilung Leichtathletik

Lauftreff montags 18-19 Uhr
Von 0 auf 5km in 8 Wochen

l  Du möchtest mit dem Laufen beginnen,  
 weißt aber nicht wie?
l  Du läufst gerne, hast es aber satt, alleine deine 
 Runden zu drehen?
l  Du willst zum Laufen auch Mobilisation &  
 Kräftigung?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Treffpunkt: Ursel-Rechenmacher-Haus 
(Florianstraße 24) Einstieg jederzeit möglich. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Bei Fragen wendet euch gerne an die Übungs-
leiterin Johanna (Johanna@ksc-la.de).

Abteilung Tanzsport

Dance With Us! 

Jeden Freitag ab 18 Uhr 
SALSA CUBANA im Ursel-Rechenmacher-Haus,
Florianstraße 24. Anfänger, Mittelstufe & Fort-
geschrittene. Kostenlose Schnupperstunde ist 
jederzeit möglich! Informationen & Anmeldung: 
Klaus Richterich 089-9033982

Abteilung: Ski- & Bergsport

Training-/ Abnahme für das 
Deutsche Sportabzeichen 
beim Kirchheimer SC 

Der Kirchheimer Sportverein, Abteilung Ski-und 
Bergsport, bietet ab 22.Juni wieder Training und 
Abnahme für das Sportabzeichen an. 
In den Sparten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 
und Koordination kann man meistens zwischen 
mehreren Disziplinen wählen. Die Anforderun-
gen sind nach Alter ab 6 Jahren bis 90 Jahre und 
ob man das Sportabzeichen in Gold Silber oder 
Bronze erreichen möchte, sehr unterschiedlich. 
Info vor Ort. 
Schwimmen: Jugendliche, die einen Schwimm-
nachweis abgelegt haben, deren Nachweis gilt 
bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres. Es kön-
nen jederzeit Schwimm-Disziplinen abgelegt 
werden, die fürs aktuelle Sportabzeichen be-
nötigt werden. 
Erwachsene müssen nach 5 Jahren wieder ei-
nen Schwimmnachweis ablegen. Das heißt die 
letzte Schwimmprüfung hat 2016 stattgefun-
den, dann ist dieses Jahr wieder eine Prüfung 
fällig. 
Treffpunkt: Kirchheimer SC, Florianstraße 24 
Start für die über 50-jährigen: 
Mittwoch, 13.7.22/ 18.30 Uhr 
Jugend und alle unter 49-Jährigen 
Mittwoch, 20.7.22 18.30 Uhr 
So werden wir es im wöchentlichen Wechsel 
durchführen. 
Ich freue mich riesig darauf Euch alle wieder ge-
sund und sportlich wieder zu sehen und auch 
auf viel neue Gesichter. 
Ansprechpartnerin Eva-Maria Wolpert 0179 29 
41 944, EvaMaria.Wolpert@gmx.de 

Die KSC-Montagsradler 
radeln wieder 
Wer Lust und Laune hat, trifft sich an den Mon-
tagen ab sofort in Kirchheim, am Parkplatz des 
Merowinger Hof. Wir wollen all jene ansprechen 
die gerne Radfahren, wobei das Erleben und 
Genießen von Natur, Kultur und Gastronomie 
im Vordergrund steht. 
Start: Juni bis September 09.30 Uhr Steckenlän-
ge ca.60 - 70 km 
Start: Oktober 10.00 Uhr leichte Abschlusstouren 
Geradelt wird abhängig vom Wetter. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit kann man als gemüt-
liches Radeln bezeichnen. Für ausreichend Pau-
sen und Einkehr wird gesorgt. 
Ansprechpartner: Manfred Jobst 089/9037608, 
Hans Binder 089/9037855 
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KUNSTRAUM KIRCHHEIM

Der KunstRaum Kirchheim ist eine Initiative, ver-
schiedener Künstlerinnen und Künstler mit unter-
schiedlichen Kunstrichtungen und - techniken. 
Sie geben ihr Können und Wissen in Kursen oder 
Workshops an Sie und an Ihre Kinder weiter. 
Vom Einstieg, zur Weiterbildung bis zur Perfektion. 
Die Grundidee vom KunstRaum ist es, Kunst selber 
zu machen. 
Mit den eigenen Händen seine Kreationen zu 
schaffen, dabei sein Können und Wissen mit an-
deren teilen und eine Gemeinschaft zu erleben. 
Interessiert? Dann melden Sie sich doch gleich für 
einen Kurs an:
Malerei und Materie 
Donnerstag, 14. Juli von 17 bis 21 Uhr 

Intuitives Malen 
Freitag, 17. Juli von 18 bis 21 Uhr  
Jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr ist offenes 
Kinderatelier für 5- bis 8 Jährige. 

Schweißen bis die Funken fliegen
Montag, 19. September von 18 bis 21 Uhr
Dienstag, 20. September von 18 bis 21 Uhr

Handlettering 
Freitag, 28. Oktober von 17 bis 21 Uhr 
Infos und Anmeldung unter: 
https://kunstraum-kirchheim.de/

FLOHMARKT AUF DEM DORFFEST

Wie es vor vielen Jahren Tradition war, wird es 
2022 nach langer Zeit wieder einen Flohmarkt auf 
dem Kirchheimer Dorffest (Pfarrer-Caspar-Mayr-
Platz) geben! Nach dem Gottesdienst am Sonntag, 
10.07.22 geht es ab 13.00 Uhr los: Das ganze Fest-
zeit wird sich zu einer Schnäppchenmeile verwan-
deln! Sie können somit bei jedem Wetter stöbern, 
Schätze finden und Gebrauchtem ein neues Leben 
schenken. Flohmarkt-Shopping ist nachhaltig, 
günstig und einzigartig! Organisiert wird der Floh-
markt vom Helferkreis Asyl Kirchheim b. München 
e.V. - die Standgebühr ist also für den guten 
Zweck: Sie geht an den Helferkreis und wird für 
seine Projekte und Hilfeleistungen für Geflüchtete 
ver wendet. Gerade jetzt ist dies ein wertvoller ge-
sellschaftlicher Beitrag. Wir freuen uns auf Sie! Sie 
möchten gerne verkaufen? Super! 
Wir suchen noch Verkäuferinnen und Verkäufer! 
Hier ein paar wichtige Informationen: Als Ver-
kaufsstände werden die Biertischgarnituren des 
Festzeltes dienen. Sie brauchen also keine eige-
nen Tische mitbringen. Jeder Verkaufende erhält 
einen Biertisch und 2 Bänke zur freien Verfügung. 
Da die Plätze begrenzt sind, melden Sie sich bitte 
frühzeitig für einen Stand an. Die Standgebühr be-
trägt 10 Euro und geht an den Helferkreis. Nutzen 
Sie bitte für die Anmeldung eines Standes die Bu-
chungsplattform Eveeno über den folgenden Link: 
https://eveeno.com/282829566. Am Verkaufstag 
können Sie ab 12.00 Uhr aufbauen - die Sachen 
können Sie mit dem Auto von hinten ans Zelt an-
liefern (Merowingerstraße). Parkplätze sind leider 
nicht vorhanden - jedoch im Gebiet ausreichend 
verfügbar. Bitte denken Sie daran, dass nach 17.00 
Uhr alle unverkauften Gegenstände wieder mit 
nach Hause genommen werden müssen - es darf 
nichts im Zelt verbleiben. Wenn Sie Fragen zum 
Flohmarkt oder zur Buchung haben, melden Sie 
sich gerne bei Frau Carina Steger vom Helferkreis 
Asyl unter: info@helferkreis-asyl-kirchheim.de

CSU ORTSVERBAND 

CSU-STAMMTISCH
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem CSU- 
Stammtisch am 30. Juni 2022 um 19.00 Uhr im 
Neuwirt in Kirchheim. Wir wollen in gemütlicher 
Atmosphäre den persönlichen Kontakt zum Aus-
tausch nutzen. Eingeladen sind CSU Mitglieder 
plus Freunde, Bekannte und natürlich alle Inte-
ressierten. 
Der Stammtisch findet regelmäßig immer am 
letzten Donnerstag im Monat statt. Bei Fragen 
melden Sie sich gerne unter 0151 578 18 211.

RADLTOUR
Die CSU Aschheim, Feldkirchen und Kirchheim 
veranstaltet eine AFK Radltour zu den aktuel-
len Bauprojekten der drei Gemeinden. Die CSU 
Bürgermeister stellen die Projekte vor und ste-
hen für Fragen bereit. Geplant ist unter ande-
rem der Schulcampus in Aschheim, der Bahn-
hof in Feldkirchen und Rathaus & Gymnasium in 
Kirchheim. Der Termin wurde auf den 3.7.2022, 
17.00 Uhr verschoben. Treffpunkt ist beim Bier-
garten am Heimstettener See.

WEISSES FEST
Die CSU Kirchheim-Heimstetten veranstaltet 
am 29.07.2022 ab 18 Uhr wieder das  Wei-
ße Fest auf dem Dorfplatz in Kirchheim. Genie-
ßen Sie einen Sommerabend mit Freunden und 
tafeln Sie ganz in Weiß mit uns auf dem Dorf-
platz! Tische und Bänke werden gestellt. 
Bitte mitbringen:  Weiße  Kleidung, einen gut ge-
füllten Picknickkorb, weißes Tischtuch, weißes Ge-
schirr/Besteck/Gläser/Getränke und Tischdeko.

SPD ORTSVEREIN                        
KIRCHHEIM-HEIMSTETTEN

 

Lust auf Radeln und Biergarten?
Wir werden auch dieses Jahr unsere jährliche 
Radl-Tour in unsere Umgebung durchführen. 
Haben Sie Lust wieder mitzumachen? 
Es wird wieder eine Tour, die für alle geeignet ist. 
Für Jung und Alt. Von Kirchheim geht es um den 
Speichersee nach Ismaning um Rast im Biergar-
ten einzulegen. Anschließend treten wir die Rück-
fahrt nach Kirchheim an. Einige Details sind noch 
auszuplanen. Reservieren Sie heute schon mal 
Sonntag, den 17.07.2020. Abfahrt 10.30 Uhr.
In der nächsten Ausgabe der Kirchheimer Mittei-
lungen finden Sie die Details oder Sie informieren 
sich auf unserer Homepage.
Aktuelle Informationen zu unserer Arbeit in der 
Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage 
www.spd-kirchheim-heimstetten.de
Informationen zu den Grundsätzen und der Ar-
beit der SPD im Bund unter www.spd.de.
Herzliche Grüße und bleibt gesund - der SPD-Orts-
verein! 

POLITIK
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GESUCHT

Ortsansässige Kirchheimer Familie sucht  RH/
Doppelhaushälfte zum Kauf von privat.
( 0173-5928751

Polizeibeamter mit Familie (36, 34, 5, 3) sucht 
4 Zi.-Whg./Haus zum Mieten in Heimstetten/
Kirchheim bis max. 1.900€ kalt.
Mobil 0177/6847052

Hiermit bitte ich wieder um Schulpacks und Kin-
derrucksäcke, die ich nach Bosnien weitergeben 
kann. Vielen Dank sagt Inge Glatzel.
( 0160-7234879

Rentner und Sammler aus Aschheim sucht 
Münzsammlungen zum Kaufen und berät Sie 
beim Veräußern. ( 0160/97845506

Junge Familie sucht RH in Kirchheim/Heimstet-
ten zum Kauf. ( 0176 30504454

Freundliche, zuverlässige und tierliebe Haushalts-
hilfe für 2-Personenhaushalt mit Hund für unser 
Haus in Heimstetten gesucht. Gute Deutsch-
kenntnisse erforderlich! ( 0171-3012605

M(20 J.) dualer Student sucht Wohnung/WG ab 
1.9.22 Nähe Kirchheim, Bürgschaft der Eltern 
vorhanden ( 0151/ 26689115.

Suchen Zugehfrau für wöchentlich 3 Stunden in 
Heimstetten ( 089/ 903 5948

Putzhilfe sucht Arbeit - nur auf Rechnung 
( 0172/ 7868119

Suche Hilfe im Haushalt u. für leichte Garten-
arbeiten. ( 089-9035112

Haushaltshilfe f. 4-köpf. Familie nach Heimstet-
ten gesucht. 2 o. 3 Vormittage/Wo. Auf Minijob 
oder Rechnung. ( 0172 8860635

TERMINE AUF EINEN BLICK
Bürgerhaus, Feldkirchener Str. 2
Cantate-Kirche, Martin-Luther-Str. 7
Collegium 2000, Räterstr. 21
Gemeindebücherei, Schlehenring 12
Grund- und Mittelschule, 
Heimstettner Str. 12
Gymnasium Kirchheim, 
Heimstettner Str. 3
Kiramer Wirtshäusl, Münchner Str. 5a
Lucano im Merowinger Hof, 
Florianstr. 26
Neuwirt Gasthof, Erdinger Str. 2
Rathaus, Münchner Str. 6
SILVA Grundschule, Gruber Str. 11
St. Andreas, Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz 2
St. Peter, Maria-Glasl-Str. 16
Zum Kelten Vereinsgaststätte, 
Am Sportpark 2

WOCHENMARKT:

donnerstags 14.00 - 18.00 Uhr, 
Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz, Kirchheim

KLEIDERCAFÉ: 

dienstags 14.00 - 17.00 Uhr und 
freitags   09.30 - 13.00 Uhr Bürgerhaus

TAFEL KIRCHHEIM-HEIMSTETTEN

donnerstags 09.00 - 11.00 Uhr im JUZ

FREITAG, 1. JULI

19.30  Beethoven-Konzert Spielmusik Leder-
 wascher, Aula Gymnasium

SAMSTAG, 2. JULI

11.30  Jubiläumsfeier des TC Kirchheims, 
 Tennisanlage Florianstraße 28

MONTAG, 4. JULI

19.00 Gesprächskreis Mütter behinderter  
 und chronisch kranker Kinder
 Turmzimmer Pfarrheim St. Peter

DIENSTAG, 5. JULI

19.00 Sitzung des Gemeinderates
 Gymnasium, Aula

MITTWOCH, 6. JULI

14.00 Demenzsprechstunde Nachbarschafts-
 hilfe, Heimstettner Str. 2, bis 16.00 Uhr

FREITAG,  8. JULI
 
17.00 Dorffest, Pfr.-Caspar-Mayr-Platz

SAMSTAG, 9. JULI
 
13.00 Dorffest, Pfr.-Caspar-Mayr-Platz

SONNTAG, 10. JULI

11.00 Dorffest, Pfr.-Caspar-Mayr-Platz

DIENSTAG, 12. JULI

14.00 Rentenberatung, Rathaus, bis 18.00 Uhr
19.00 Sitzung des Hauptausschusses,
 Grund- und Mittelschule

Impressum: V.i.S.d.P.: Bürgermeister, 
Maximilian Böltl, Gemeinde Kirchheim,
Münchner Str. 6, Redaktion: 089/90909-
9314; kostenpflichtige Anzeigen: Tel. -9312; 
FAX 089/90909-9313; Internet: 
http://www.kirchheim-heimstetten.de, 
email: KiMi@Kirchheim-Heimstetten.de; 
Satzherstellung: pro MEDIA; DIGITAL PICTURE 
Druck u. Werbezentrum. Die Redaktion behält 
sich vor, Beiträge zu kürzen.
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